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BAG info

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

D
as "Grußwort", das Sie an dieser Stelle gewöhnt
sind, bekommt ab diesem Heft ein klein bißchen
mehr Raum. Das Inhaltsverzeichnis wurde auf

die Seite 4 verbannt. Der Vorteil: Nun kann das
Grußwort auf den letzten Drücker geschrieben werden,
ohne daß die Seitenumbrüche bis zum Heftende nochmal
umgestoßen werden müssen.
Eine zweite behutsame Änderung sind die Ruhriktitel im
neuen Outfit - ein kleines Zugeständnis an den Zeitgeist,
der sich ja sehr äußerlich, insbesondere in Grafik und
Design ausdrückt. Ansonsten aber bleiben wir im Layout
schon aus Kostengründen konservativ.
Diese Änderungen werden Sie sicher kaum erschrecken.
Anders verhält es sich vielleicht mit den neuesten
Informationen zum Insolvenzrecht aus Bonn. Dort sind
z.Z. die Berichterstatter/innen des Rechtsausschusses
und die Referent(inn)en im Bundesjustizministerium sehr
emsig mit der Umsetzung der Forderungen aus der
öffentlichen Anhörung beschäftigt. Je nachdem, wen
man fragt, erhält man unterschiedliche Auskünfte über
den Diskussionsstand. So soll der neue
Regierungsentwurf nach Meinung der SPD schon in
einigen Wochen fertig sein. Nach Aussagen des BMJ
wird es wohl das nächste Jahr werden... Wie dem auch
sei, mit Verzögerungen muß ja immer gerechnet werden.
Beunruhigender sind aber die gleichlautenden
Auskünfte, wonach auch weiterhin mit einer
siebenjährigen Wohlverhaltensphase gerechnet werden
muß, die Abtretungsgläubiger mit ihren
Vorausabtretungen innerhalb dieser Zeit ebenso
weiterhin drei Jahres bevorrechtigt bleiben sollen und
der Schuldner/die Schuldnerin die Kosten der
Verfahrenseröffnung aufbringen muß. Das Gericht soll
im außergerichtlichen Verfahren auch eine Rolle spielen,
nämlich die, dem Entschuldungsplan gewissermaßen
offizielle Weihen zu geben. Die Gerichtskosten hierfür
sollen also dem Schuldner/der Schuldnerin aufgebürdet

werden. Damit wird eine für viele unüberwindbare
Hürde wieder aufgerichtet (bzw. es wird an ihr
festgehalten), die Restschuldbefreiung wird dann
unerreichbar für die Betroffenen, deren Einkommen
knapp an oder unter der Sozialhilfeschwelle liegt.
Das Positive soll auch nicht unterschlagen werden: Die
Pfändungsfreigrenze soll während der sieben Jahre
jährlich um 10 % angepaßt werden.
Der absolute Clou aber ist die Wahnsinnsidee - man
verzeihe mir den Ausdruck - nach der die Kosten für die
Schuldnerberatung als Verfahrensbeistand nicht durch
Fondseinspeisung sondern aus dem neuen § 17 BSHG
aufzubringen sind! Die Kommunen werden aufschreien,
wenn sie nun auch hierfür wieder zur Kasse gebeten
werden. Vielleicht schreien sie auch nicht, aber bezahlen
werden sie letzten Endes auch nicht. Hintertüren gibt es

nämlich genug.
Als ich den Artikel zur Finanzierung von
Schuldnerberatung (s. S. 13) geschrieben habe, fehlte
mir diese Information. Es wäre nun zu ergänzen, wie
sich die Kommunen auf die Hinterbeine stellen werden,
wenn sie jetzt auch noch an den Kosten der Rechtspflege
beteiligt werden sollen. Absolut spannend wird
jedenfalls das Ergebnis der Umfrage, die wir in diesem
Heft (S. 16) zu den Erfahrungen mit dem neuen § 17
starten. Meine Bitte: Kopieren Sie sich den Fragebogen
aus dem Heft und füllen Sie ihn baldmöglichst aus. Die
Diskussion um die Finanzierung von Schuldnerberatung
muß jetzt angestoßen werden!

Herzlichst Ihr
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in eigener sache

Neue Mitglieder

»Natürliche Personen«

»Juristische Personen«

Sozialdienst kath. Männer e.V., Hüttenstr. 9, 49716
Meppen;
Stadt Dormagen, Unter den Hecken 64, 41539 Dorma-
gen;
Landeshauptstadt, Stollbergstr. 9/1, 80539 München;
Julateg e.V., Sprengelstr. 3, 13353 Berlin;
Arbeitslosenverband Deutschland, LV Mecklenburg-
Vorpommern, Wolfgang-Heinze-Str. 10, 18437 Stral-
sund;
Stadt Kassel, Obere Königsstr. 8, 34117 Kassel;
Hansestadt Greifswald, Am Markt 1, 17461 Greifswald.

Was gibt's Neues im Eigenverlag?

(sh) Mit einer neuen Software und einem Formularser-
vice erweitert der Eigenverlag der BAG-SB sein Angebot
für die Praxis. Hilfe !Pfändung ist das neue PC-Pro-
gramm zur Lohn- und Gehaltspfändung, das speziell für
Sozialberater/innen in Unternehmen, Betriebsräte und
Personalreferent(inn)en entwickelt wurde, aber natürlich
genausogut für den ASD oder selbstverständlich auch für
Schuldnerberatungsstellen geeignet ist. Nähere Informa-
tionen zu diesem Programm sind in diesem Heft auf der
vorletzten Umschlagseite zu finden. Außerdem gibt es
ein spezielles Info-Faltblatt, daß bei der Geschäftsstelle
in Kassel (Tel: 0561/771093 oder 771094) angefordert
werden kann.
Auch der Formularservice ist neu. In der Rubrik "ar-
beitsmaterialien" hatten wir im letzten Heft eine Voll-
macht für Schuldnerberatung vorgestellt, die auch den
Belangen des Datenschutzes gerecht wird. In diesem
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Heft, daß sich u.a. schwerpunktmäßig mit der individu-
ellen Erhöhung der Pfändungsfreigrenze (§ 850f ZPO)
befaßt, stellen wir ein weiteres Formular, nämlich die
Berechnung des sozialhilferechtlichen Bedarfs vor. Da-
mit können zum Start des Formularservices 2 Vordrucke
zu günstigen Konditionen angeboten werden (s. letzte
Umschlagseite).

Übrigens: Für neue Ideen sind wir natürlich offen. Wer
Vorschläge für weitere Formulare einreicht, bekommt
als Dankeschön ein ausreichendes Kontingent, nämlich
500 Stück der auf seinen Vorschlag zurück gehenden
Formulare gratis - vorausgesetzt wir finden die Idee auch
gut und umsetzenswert.

Preisanhebung

BAG-info ab 1994 teurer

(sh) Nachdem der Preis für das BAG-info 3 Jahre unver-
ändert 10 DM zzgl. 1,50 DM Versandkosten betragen
hat, müssen wir ab 1994 den Preis auf 12 DM und die
Versandkosten auf 2 DM anheben. Das Jahresabonne-
ment wird dann also inclusive Porto und Versand 56
DM kosten. Die gestiegenen Herstellungskosten und
nicht zuletzt die drastische Portoerhöhung machen diese
Preisanhebung erforderlich.
Wer das BAG-info schon länger bezieht, weiß allerdings
auch, daß es in den letzten Jahren doppelt zugenommen
hat, nämlich sowohl an Seiten als auch an Qualität, was
nicht zuletzt denen zu danken ist, die immer wieder be-
reit sind, wichtige fachliche Auseinandersetzungen im
BAG-info abzuhandeln.

Gerichtsentscheidungen künftig von
Wulf Eggert

Dank an Klaus Heinzerling

(sh) Nach sieben Jahren treuer Mitarbeit gibt Klaus
Heinzerling die Bearbeitung der Rubrik "Gerichtsent-
scheidungen" an Wulf Eggert ab. Klaus Heinzerling war
als Vorständler des Schuldner- und Verbraucherschutzes
(SVS) Kassel Mitbegründer der BAG-SB und hat von
Anfang an die für Schuldnerberatung relevanten Ge-
richtsentscheidungen im BAG-info besprochen und damit
regelmäßig für eine aktuelle Information der Praxis ge-
sorgt. Mit seinem beruflichen Wechsel nach Leipzig, hat
er sich bereits seit über einem Jahr anderen Schwer-
punkten zugewandt. Weil es gar nicht so einfach ist,
einen Nachfolger zu finden, haben wir ihn gebeten, noch
für eine Übergangszeit am Ball zu bleiben. Diese Bitte
hat er selbstredend erfüllt, dennoch mußte Helmut
Achenbach im letzten Heft nochmal als "Interimslösung"
einspringen. Nun aber ist die Nachfolge geschafft.
Herzlichen Dank an Klaus!

Dem Nachfolger Wulf Eggert wünschen wir natürlich
einen guten Start und viel Erfolg und hoffentlich auch
Unterstützung durch die Leser/innen.

Zusammenarbeit der LAG'en
mit der BAG-SB

(tz) Auf der diesjährigen Mitgliederversammlung wurde
vom BAG-Vorstand ein Satzungsänderungsantrag einge-
bracht. Ziel dieses Antrages war es, die Zusammenarbeit
zwischen BAG-SB und bestehenden Landesarbeitsge-
meinschaften-SB e.V. auch strukturell zu regeln. Dieser
Antrag löste mehr Diskussion aus, als in der Kürze der
Zeit bewältigt werden konnte. Der Vorstand zog daher
nach einem Beschlußvorschlag seinen Satzungsände-
rungsantrag zurück. Dem Beschlußvorschlag folgte die
M itgliederversammlung.

Die Mitgliederversammlung beschloß:
"Die Mitgliederversammlung beauftragt den Vorstand
der BAG-SB mit der Einsetzung einer Arbeitsgruppe
(AG), die den Auftrag hat, einen neuen Satzungsände-

rungsentwurf zu erarbeiten, der auf der nächsten Mit-
gliederversammlung beschlossen werden soll. Mitglieder
der Arbeitsgruppe sollen sein der Vorstand, Vertreter be-
stehender Landesarbeitsgemeinschaften e. V. und ähnlich
strukturierter Gruppen."

Zu einem gemeinsamen Treffen lädt die BAG-SB nun-
mehr alle bestehenden bzw. im Aufbau befindlichen
Landesarbeitsgemeinschaften am 17.12.1993 von 12.00 -
17.00 Uhr nach Kassel in die Geschäftsstelle in der
Motzstraße 1 ein. Zusätzlich werden gesonderte Einla-
dungen an die der Geschäftsstelle bekannten landesmäßig
organisierten Schuldnerberater/innen-Zusammenschlüsse
versandt. Einladungen können aber auch angefordert
werden. Bei Fragen stehen Stephan Hupe, Wolfgang
Krebs (Tel: 0561/771093) oder Thomas Zipf (Tel:
06151/132410) zur Verfügung.

Druckfehler im Heft 3/93

"Kritik an Fachberatung"

In dem Beitrag "Kritik an Fachberatung" von Reinhard
Mendrzick ist im letzten Heft leider ein Fehler unterlau-
fen. Ein ganzer Satzteil ist verloren gegangen, so daß die
vom Autor beabsichtigte Aussage entstellt wurde. Nach-
folgend drucken wir die Passage nochmal ah; der feh-
lende Satzteil ist nun kursiv hervorgehoben:
" Diese Basisberatung besteht aus der Anamnese, ersten
Hilfsmaßnahmen (Krisenintervention), u.U. der Ver-
mittlung an vertieft arbeitende Schuldnerberatung. Fer-
ner gehören dazu grundlegende Teile der wirtschaftli-
chen Existenzsicherung wie etwa die Erschließung von
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Sozialleistungen, Hinweise zur Heraufsetzung der Pfän-
dungsfreigrenze, einfache Budgetberatung zur Reduzie-
rung nicht notwendiger Ausgaben, die Erhaltung des

Wohnraums (§ 15a BSHG), Verhinderung von Ersatz-
freiheitsstrafen durch Umwandlung in gemeinnützige Ar-
beit."

terminkalender - fortbildungen

BAG-Schuldnerberatung e.V.

Beratung überschuldeter Hausbesit-
zer, Hypothekenschulden, Zwangs-
versteigerungen

Eigenheimbesitzer haben sich in aller Regel mit der
Baufinanzierung verschuldet. Das ist solange unproble-
matisch, solange keine unvorhergesehenen finanziellen
Belastungen dazukommen. Treten solche Fälle ein, wird
es für Hausbesitzer aber doppelt gefährlich. Auch son-
stige Schulden können zur Zwangsversteigerung des
Hauses und damit zur Obdachlosigkeit führen.
Die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt hat diese
Notfälle verschärft. Insbesondere Kolleg(inn)en aus den
Landkreisen sind mit Problemen überschuldeter Hausbe-
sitzer besonders häufig konfrontiert und müssen kompe-
tente Hilfe anbieten können.

Mit Hilfe von Praxisfällen wollen wir Kenntnisse im Be-
reich von Baufinanzierung und Hypotheken bzw. Grund-
schulden vermitteln, Lösungsmöglichkeiten bzw. Sanie-
rungskonzepte gemeinsam erarbeiten, uns mit Zwangs-
versteigerungsrecht, der ZPO, dem Wohnungsbauförde-
rungsgesetz und anderen relevanten Grundlagen (z.B.
Erbrecht) beschäftigen.

Team: Irmgard Barofski, Schuldnerheraterin im Kreis
Schleswig/Flensburg;
Wolfgang Krebs, Geschäftsstelle BAG, Kassel.

Zusätzlicher Termin: 06.12. - 08.12.1993

Ort: Bildungsstätte Schloß Schney, 96215 Lichtenfels,
Schloßplatz 8

Anmeldung /Information:
BAG-Schuldnerberatung
-Geschäftsstelle- 
Meotz, traße 1, 34117 KasselT 

0561/771093
Fax: 0561/711126

AWO-Landesbildungswerk Brandenburg

Praxisbegleitung für Schuldner-
berater/innen

Die Praxis der (Schuldner-)Beratung befindet sich häufig
in einem Spannungsfeld: Einerseits erfordert die Situa-
tion eine "sachliche" Probleindefinition mit dem entspre-
chenden technischen "know how" zur Entwicklung von
Lösungsansätzen. Andererseits müssen die psychosozia-
len Problemlagen der Ratsuchenden berücksichtigt wer-
den, da ansonsten notwendige Maßnahmen nicht ver-
wirklicht werden können. Dieses Seminar soll den kolle-
gialen Austausch anregen und die Erweiterung der eige-
nen Handlungsfähigkeit erreichen.

Teilnehmer/innen: Mitarbeiter/innen in Schuldnerbera-
tungsstellen

Leitung: Lothar Franz, Berlin

Termin: 29. bis 30.11.1993

Ort: Falkensee

Anmeldung/Information:
AWO Landeshildungswerk Brandenburg
Sauerhruchstr. 11
14482 Potsdam
Tel.: 0331-482726/484144
Fax: 0331-482196

Gesamtverband für Suchtkrankenhilfe im
Diakonischen Werk

Schuldnerberatung in der Sucht-
krankenhilfe

I mmer häufiger gehen mit einer Suchtproblematik hohe
Schulden einher. Besonders betroffen sind Abhängige
von illegalen Drogen und in jüngster Zeit zunehmend
mehr Spielsüchtige. Aber auch hei Alkohol- und Medi-
kamentenabhängigen sind Schuldenberge von 15.000
DM und mehr keine Seltenheit.

6 BAG-SB INFORMATIONEN Heft 4/93



Suchtberater/innen können einiges sowohl vor als auch
während einer Therapie zur Schadensbegrenzung in die
Wege leiten.
Ziel dieser Fortbildungswoche ist es, Mitarbeiter/innen
in der Suchtkrankenhilfe mit den wichtigsten Gläubiger-
gruppen vertraut zu machen. Es gilt, Interventionsmög-
lichkeiten aufzuzeigen, Rechtsgrundlagen zu vermitteln,
Pfändungsschutz einzuüben, Kooperationspartner zu be-
nennen, aber auch Grenzen von Schuldnerberatung zu
verdeutlichen.

Referenten: Rudi Jörg, Dipl.-Soz.Arb.;
Prof. Dr. Dieter Zimmermann.

Termine: 31.01. bis 04.02.1994

Ort: Haus Hainstein, Eisenach

Anmeldung/Information:
Gesamtverband für'Suchtkrankenhilfe im
Diakonischen Werk der EKD e.V.
Kurt-Schumacher-Str. 2
Frau Baron
34117 Kassel
Tel.: 0561/109570
Fax: 0561/778351

Ev. Fachhochschule Darmstadt

Baufinanzierungsfragen
- ein neuer Baustein in der
Schuldnerberatung -

Wohnungsmangel, drohende Eigenbedarfskündigung,
Mietenexplosion, Umwandlungs-"Haie" und Sanierungs-
"Künstler" im Verbund mit aggressivem Kreditmarke-
ting und provisionsfixierten Außendienstmitarbeiter/in-
nen von Bausparkassen und Banken drängen Arbeitneh-
merhaushalte zunehmend in risikobehafteten Immobilien-
erwerb. Kommt es im Verlauf einer (sehr langfristigen!)
Immobilienfinanzierung zu Insolvenzproblemen hei pri-
vaten Immobilienerwerber/innen, ist eine "neue Quali-
tät" hinsichtlich der Schuldenhöhe wie des Bedarfs an
schuldnerberaterischem Know-how erreicht.

Das in Zusammenarbeit mit der LAG Schuldnerberatung
in Hessen e.V. organisierte Seminar wird

die beim Immobilienerwerb üblichen Finanzierungs-
bausteine erläutern,

- die typischen Finanzierungslücken, die geschönten
Berechnungen über monatliche Belastungen sowie die
mangelnde Risikovorsorge anhand von Praxisfällen
aus einer modellhaft geförderten Schuldnerberatung
für Baufinanzierungen herausarbeiten,

- Ansatzpunkte für Beratungsverschulden und Schaden-
sersatzansprüche aufzeichnen,

- spezielle Software-Lösungen zur Überprüfung von (ge-
scheiterten) Baufinanzierungen vorstellen (BAUFUE-
Programm des iff, Hamburg).

Teilnehmer/innen: Alle in der Schuldnerberatung Täti-
gen

Leitung: Ulrich Preuss;
Prof. Dr. Dieter Zimmermann.

Termin: 17. bis 18.02.1994

Ort: Evang. Fachhochschule Darmstadt

Schuldnerberatung (Praktiker-
Forum)

Das Praktiker-Forum ermöglicht überregionalen Erfah-
rungsaustausch zum Beratungsprozeß, zur Psychodyna-
mik im Berater/in-Klient/innen-Verhältnis, zu Sanie-
rungsstrategien und zur Verhandlungsführung mit Gläu-
bigern. Besonderer Stellenwert soll Fallbesprechungen
und kollegialer Fallberatung zukommen.
Nach Absprache sind weitere Schwerpunktsetzungen
möglich, wobei zu denken ist an

- methodisches Selbstverständnis der Schuldnerbera-
ter/innen,

- praktische Erfahrungen mit dem Verbraucherkreditge-
setz,

- aktuelle rechtspolitische Entwicklungen wie Insol-
venzrechtsreform, BSHG-Novelle,

- EDV-Einsatz in der Schuldnerberatung.

Teilnehmer/innen: Praktiker/innen mit fundierten-
Kenntnissen und Erfahrungen in der Schuldnerberatung.

Leitung: Thomas Zipf;
Prof. Dr. Dieter Zimmermann.

Termin: 13.04. bis 15.04.1994

Ort: Evang. Fachhochschule Darmstadt

Anmeldung/Information:
Evang. Fachhochschule
Zweifalltorweg
64293 Darmstadt
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gerichtsentscheidungen 
ausgewählt und kommentiert von Wulf Eggert

Sozialhilferechtlicher Bedarf - Pfän-
dungsfreibetrag gern. § 850f ZPO

Es ist durchaus denkbar und erfahrungsgemäß kei-
neswegs selten, daß die Freibetragsbemessung nach
§ 850f ZPO dazu führt, daß sich heim Einkommen ei-
nes Schuldners ein pfändbarer Betrag nicht mehr er-
gibt.
Beschluß v. 13.7.1993 - 5 T213/93 - LG Münster

Die ab 1.7.1992 geltende Neuregelung des § 850f ZPO -
der Schuldner kann den Pfändungsfreibetrag bis zur
Höhe des sozialhilferechtlichen Bedarfs gegenüber dem
Vollstreckungsgericht geltend machen - steht unter dem
Vorbehalt, daß "überwiegende Belange des Gläubigers
nicht entgegenstehen."

Das LG Münster hat sich in obigem Beschluß mit diesem
Vorbehalt auseinandergesetzt, der bislang von den Ge-
richten dahingehend ausgelegt wurde, "wenigstens et-
was" müsse an den Gläubiger gezahlt werden. Das Ge-
richt führt dagegen aus:

1) Es ist, wie bei der Anwendung der Pfändungstabelle
das Gläubigerrisiko; sofern sich hei Anwendung des
§ 850f ZPO kein pfändbarer Betrag mehr ergibt.

2) Der Gesetzgeber hat mit der Einführung des § 850f
ZPO die Rechtslage absichtlich dem § 54 SGB I an-
geglichen, um zu vermeiden, daß der Schuldner ggf.
sogar einen Sozialhilfeanspruch zum Lebensunter-
halt geltend machen kann. Schuldenabzahlung soll
aber auch nicht indirekt auf den Sozialhilfeträger ab-
gewälzt werden.

Schuldanerkenntnis - Notarhaftung
bei knebelnder Vertragsklausel

BGII-Urt.v.7.1.1993 - IX ZR 199/91 - vgl. auch
BGH, NJW 1992, 3237

Vielfach wird von Gläubigerseite angeboten, der
Schuldner möge zur Vermeidung von teureren Gerichts-
und Anwaltsgebühren doch einfach ein notarielles
Schuldanerkenntnis unterschreiben.

Die beiden o.g. Urteile - sie fußen auf einem anderen
Sachverhalt - geben Anlaß, auf die in einem solchen Fall
auftretenden Verpflichtungen des Notars aufmerksam zu

machen. Immer wieder wird die Erfahrung gemacht, daß
Notare, die von den Gläubigern dazu ausgesucht werden,
diesen sich auch besonders verpflichtet fühlen.
Verletzt aber ein Notar - der Nachweis dürfte schwer-
fallen - vorsätzlich oder fahrlässig seine Amtspflichten,
so hat er dem dadurch Geschädigten gegenüber eine
Schadensersatzpflicht (§ 19 B.Not.0).

I m Falle des Schuldanerkenntnisses obliegen dem Notar
vor allem Prüfungs- und Belehrungsptlichten, im einzel-
nen gem. § 17 Beurk.Ges.:

- Willenserforschung der Beteiligten über die rechtliche
Tragweite der Urkunde (was bedeutet z.B. die
Zwangsvol lstreckungsklausel?);

- klare und eindeutige Niederschrift der Erklärungen;

- Vorsorge treffen, um Irrtümer und Zweifel zu ver-
meiden;

- Augenmerk darauf richten, daß die unerfahrene und
ungewandte Partei nicht benachteiligt wird.

Prozeßkostenhilfetabelle vor dem
Bundesverfassungsgericht

Nach einem Vorlagebeschluß des OLG Hamburg vom
7.1.93 - 12 WF 131/92 - kann die Anwendung der Ta-
belle zu § 114 ZPO dazu führen, daß das Existenzmini-
mum einer hilfebedürftigen Person unterschritten wird.
Dieses Ergebnis kann nicht durch verfassungskonforme
Auslegung vermieden werden.
Das Bundesverfassungsgericht wird um eine Entschei-
dung darüber gebeten, oh die Tabelle Anlage 1 zur ZPO
verfassungswidrig ist.

Es empfiehlt sich in Fällen der Ratenfestsetzung hei ge-
währter bzw. rückgeforderter Prozeßkostenhilfe die fest-
setzende Stelle u.a. auf diesen Vorlagebeschluß aufmerk-
sam zu machen.

0 0 0
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meldungen - infos

Thüringen

LAG-SB arbeitsfähig

Erfurt ■ (wz) Unmittelbar nach Gründung der LAG
nahm der Vorstand seine Arbeit auf. Vorsitzender ist
Herr Dr. Peter Bostelmann. Die Registrierung als "ein-
getragener Verein" wurde heim zuständigen Registerge-
richt beantragt.
Der Vorstand besteht aus 5 Personen, die die Aufgaben-
bereiche Öffentlichkeitsarbeit, Weiterbildung, Präventi-
on, Organisation und Finanzen wahrnehmen.
Um eine systematische Arbeit zu gewährleisten, wurden
zu diesen Bereichen Konzeptionen erarbeitet und
Schwerpunkte festgelegt.

Aufgrund der großen sozialen Dringlichkeit einer Wei-
terentwicklung der Schuldnerberatung in Thüringen wur-
de ein Gespräch mit der zuständigen Referatsleiterin im
Thüringer Ministerium für Soziales geführt. Der Verein
hat gegenwärtig 32 Mitglieder. 0

Pfändungsfreigrenze

Anhebung nach § 850f ZPO

Reinheim ■ (tz) In den BAG-SB-Informationen 1/93
habe ich ("ich" ist Thomas Zipf; die Red.) ausgehend
von einer Befragung hessischer Schuldnerberatungsstel-
len und unter Verwendung mir damals vorliegender Ur-
teile, Fachartikel und Leitfäden über die pfändungsbe-
dingte Sozialhilfebedürftigkeit im Rahmen des § 850f
ZPO berichtet. Ich habe damals darauf hingewiesen, daß
sich die Rechtssprechung spätestens zu dem Zeitpunkt,
zu dem die Diskrepanz zwischen Lohnpfändungstabelle
und sozialhilferechtlichem Bedarf wieder flächendekken-
den Charakter erreichen wird, gerade wegen der überfäl-
ligen erfolgten Ergänzung des § 850f ZPO sehr der hei
Vollstreckungsgerichten bisher eher nebensächlichen
Frage der Berechnungsmethodik des Sozialhilfebedarfes
zuwenden wird und muß. Zwischenzeitlich liegen hier
erste Entscheidungen vor. Da die Problematik in den
nächsten Jahren aufgrund der steigenden Lebens-
haltungs- insbesondere Mietkosten und der erfahrungs-
gemäß in der Relation geringfügiger steigenden Regel-
sätze nach dem BSHG wieder an Bedeutung für die
schuldnerheraterische Praxis gewinnen wird, habe ich
neben weiteren Aufgaben im Vorstand der BAG-SB den
Bereich "850f ZPO" übernommen.

Um die weitere Entwicklung verfolgen und in den BAG-
SB INFORMATIONEN dokumentieren zu können, bitte

ich um Übersendung von Urteilen, (Hinweise auf)
Fachartikel(n), Leitfäden und Berechnungsbögen über
die Geschäftsstelle in Kassel an mich. Telefonisch hin
ich hei Anregungen oder Fragen dienstlich erreichbar
unter 06151/132410. 0

Tips von Hugo Grothe, VZ NRW

Neues von Kreditvermittlern

Düsseldorf ■ (hg) Der gelegentliche Blick in Funkuhr,
Praline oder Neue Revue macht klar: Die Branche der
Kredithaie boomt nach wie vor. Besonders beliebt der-
zeit: Die Provisionsmasche. Praktiziert unter anderem
von Schweizer Credit und Petra Stock: Der verschuldete
Verbraucher erhält ein Kreditversprechen und einen
Hausbesuch. Zur "Sicherheit" muß er dann einen Bau-
sparvertrag und eine Lebensversicherung unterschreiben.
Und natürlich ein Überweisungsformular über 395 DM.
Was nichts wird, ist der Kredit, die "Provision" wird
trotzdem eingezogen. Dies ist natürlich ein Verstoß ge-
gen § 16 VerbrKrG, aber wen kümmert das schon. Mein
Vorschlag: Bauspar- und Versicherungsvertrag mittels
Vorstandsbeschwerde auflösen, Provision zurückfordern
und die Staatsanwaltschaft benachrichtigen. Im Fall
Schweizer Credit ermittelt die StA Frankenthal AZ 110
JS 5234/92.

Daß Ermittlungsverfahren der StA auch zum Erfolg füh-
ren können, haben StA und Landgericht Dortmund jetzt
eindrucksvoll bewiesen: Nach mehr als 2-jährigem Er-
mittlungsverfahren wurde das Ehepaar Dieter Müller und
Erika Müller aus Hamm zu 4, 5 bzw. 2,5 Jahren Haft
verurteilt. Sie hatten verschuldete Verbraucher an einen
gewerblichen Schuldenregulierer, die SDV in Rosenheim
weitervermittelt und für diesen grandiosen Dienst auch
noch erstaunliche Provisionen kassiert. Nicht mit Ruhm
bekleckert hat sich in diesem Zusammenhang die StA in
Rosenheim. Das Ermittlungsverfahren gegen die SDV
wurde eingestellt.

Gute Nachrichten gibt es auch im Fall des Vermittlers P.

Schwäke aus Köln. Auf eine Anzeige der Verbraucher-
Zentrale Düsseldorf hin wurde er nach einer Durchsu-
chung der Büroräume in Untersuchungshaft genommen
(vgl. Presseausschnitt....). Schwäke hatte sich mittels
Direktwerbung an verschuldete Haushalte gewandt und
Sofort-Kredite versprochen. Es kam dann allerdings nur
die Aufforderung, für eine "Risiko-Ausfallversicherung"
647,58 DM zu überweisen. Geschädigte sollten sich an
die Kripo Köln, Waidmarkt 1, 50976 Köln, wenden. Da
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umfangreiche Geldbeträge sichergestellt wurden, beste-
hen gute Chancen, die Zahlungen zurückzuerhalten. 0

Bargeld in den Socken
Ermittler wurden im Büro eines Kreditgehers fündig
„Keine Schufa, keine Sicherheiten.
Bargeld sofort" lockte ein Kredit-
vermittler bundesweit mit Werbe-
zetteln potentielle Kunden, die
knapp bei Kasse waren. Doch statt
Geld zu sehen, mußten die Kredit-
nehmer erst einmal zahlen: 647
Mark an „Sicherheitsgebühren"
verlangte der Betrüger als Vor-
kasse. Der Kredit wurde allerdings
in keinem einzigen Fall ausgezahlt.
statt dessen hatte der windige Kre-
dithai, der sich P. Schwäke nannte.
ordentlich abkassiert.

Die Verbraucherzentrale, der
bereits die Werbung höchst su-
spekt vorgekommen war, klopfte
bei der Kölner Staatsanwaltschaft
an — und die Anklägerin wurde
bei einer Durchsuchung des Kre-
ditbetrügers auch prompt fündig.

Kölner SWullanzeiger 21.09.1993

LAG Schuldnerberatung
in Brandenburg gegründet

Klausdorf ■ (km) Am 14. August 1993 wurde in Klaus-
dorf hei Zossen/Brandenburg die Landesarbeitsgemein-
schaft Schuldnerheratung Brandenburg gegründet.

Nach über einem Jahr Vorbereitung fanden sich an ei-
nem Samstagvormittag 28 interessierte und engagierte
Kolleginnen und Kollegen zur Gründungsversammlung
der LAG-SB Brandenburg zusammen. Vertreten waren
dabei die unterschiedlichsten Anstellungsträger, vom
Arbeitslosenverband über freie Vereine, Wohlfahrtsver-
bände, Behörden, Verbraucherberatung bis hin zu Aus-
bildungs- und Beschäftigungsgesellschaften und Straf-
vollzug. Besonders erfreulich war die aktive Teilnahme
einer Vertreterin des Brandenburgischen Wirtschaftsmi-
nisteriums, sowie eines Vertreters des Justizministeriums
des Landes Brandenburg. Der brandenburgische Landtag
war durch den Fraktionsvorsitzenden der FDP-Fraktion
vertreten, der Vorsitzende des Landesverbandes des SPD
hatte eine Grußadresse übermittelt. Aktive Diskussions-
teilnehmer waren die Gäste aus Berlin, die Ihre Meinun-
gen und Erfahrungen beisteuerten. Auch die BAG-SB
war mit einem Gast vertreten.

Zu Beginn der Diskussion wurde über die bisherige
Entwicklung im Land Brandenburg berichtet, die zur
Gründungsversammlung der LAG-SB führte. Großen
Beifall fand dabei der Beitrag von Udo Bohm: "Warum

eingetragener Verein?". In der anschließenden intensiven
Satzungsdiskussion, die bis weit in den Nachmittag hin-

ein dauerte, wurde die Grundlage für ein aktives
Vereinsleben geschaffen:
Die Förderung und Entwicklung von Schuldnerhe-
ratung im Land Brandenburg, die Interessenvertre-
tung verschuldeter Bürger in Gesellschaft, Wirt-
schaft und Politik, die Kooperationen und der insti-
tutionalisierte Erfahrungsaustausch mit allen Kolle-
ginnen und Kollegen im Arbeitsfeld Schuldnerhera-
tung.

Erstes Arbeitsziel ist die Entwicklung einer Förder-
richtlinie, die zu Teilfinanzierung und damit zur
Absicherung von Schuldnerheratungsstellen im
Land dienen kann.

Die anwesenden Vertreter der Landesministerien
sagten ihre aktive Unterstützung zu, die Notwen-
digkeit von Schuldnerheratungsstellen und die er-
forderliche Weiterqualifizierung der Schuldnerbera-
terinnen und Schuldnerberater wurde von ihnen als
Aufgabe des Landes anerkannt. Die FDP-Fraktion
will dieses Thema im Landtag behandeln, um zu ei-
ner Förderung von Schuldnerheratung zu gelangen.

Erfreut wurde die Zusage des Wirtschaftsministeriums
aufgenommen, die LAG-SB Brandenburg nicht nur ide-
ell, sondern auch finanziell zu unterstützen, eine gute
Starthilfe für die neue Landesarbeitsgemeinschaft.

Abschließend unterschrieben 14 anwesende Personen (11
natürliche und 3 ,juristische) die verabschiedete Satzung als
Gründungsmitglieder. Bereits zur Gründungsversamm-
lung lagen mehrere schriftliche Mitgliedsanträge vor, so-
daß die Landesarbeitsgemeinschaft Schuldnerheratung
Brandenburg e.V. sehr schnell wachsen wird und da-
durch noch mehr inhaltliches und politisches Gewicht er-
hält.
Auch die Wahl des Vereinsvorstandes zeigt die Spann-
weite der Schuldnerheratung in Brandenburg: Im Vorstand
sind vertreten Schuldnerheraterinnen und Schuldner-
berater hei Kommunen, Ausbildungs- und Beschäftigungs-
gesellschaften, Wohlfahrtsverbänden und freien Ver-
einen.
Vereinssitz und Kontaktadresse der LAG-SB Branden-
hurg e. V. ist Pappelallee 1, in 15838 Klausdorf 0

BVG zu § 218

"Familienfreundliche Kreditverträge"

(sh) In seinem Urteil vom 28. Mai 1993 zu § 218 Straf-
gesetzbuch formuliert das BVG, daß der Staat an einem
wirksamen Schutz (des Personenkreises, für den das
Schwangeren- und Familienhilfegesetz gilt) auch Dritte
beteiligen kann bzw. gegebenenfalls sogar beteiligen
muß.

In seinen Socken fanden die Er-
mittler 25 000 Mark in großen
Scheinen. Innerhalb von drei
Tagen waren auf dem Konto des
Betrügers 80 000 Mark „Sicher-
heitsgebühren" eingegangen. Ins-
gesamt wurde fast eine Viertelmil-
lion Mark sichergestellt.

Die Ermittler sind sich sicher.
daß Hunderte von Verbrauchern
auf das Angebot des Kaufmanns
hereingefallen sind. Doch der
Computer, der im Büro des inzwi-
schen in Haft sitzenden 41jährigen
Kreditvermittlers Auskunft geben
könnte. ist gesperrt. Jetzt warten
die Staatsanwälte auf die Herren
„Hacker- vom BKA. die das Com-
puterprogramm wohl knacken
werden. (HD/ml)
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Was damit im einzelnen gemeint ist, wird im Urteil auch
noch präzisiert: "...hierher zählen etwa das Verbot einer
Kündi gung von Mietverträgen über Wohnraum wegen
der Aufnahme eines neugeborenen Kindes, aber auch Be-
stimmungen im Bereich des Kreditwesens über Vertrags-
gestaltungen oder staatliche Vertragshilfen, welche den
Eltern eine Erfüllung von Kreditverptlichtungen nach
der Geburt eines Kindes ermöglichen oder erleichtern."

Christine Hartmann, Schuldnerheraterin aus Berlin, fand
dieses Urteil bemerkenswert und befragte das Bundesmi-
nisterium der Justiz, oh und wie dieses Urteil im Bereich
des Kreditwesens umgesetzt werden soll. Die Antwort
aus dem BMJ läßt alle Hoffnungen wieder platzen:

Bundesministerium der Justiz 53175 Bonn, 9.9.1993
Geschäftszeichen: Heinemannstraße 6
I B 2 - 4000/46 11 230956/93

Ch. Hartmann
Fritzi-Massary-Str. 14
12057 Berlin

Betr.: Umsetzung des Bundesverfassungsgerichtsur-
teils vom 28. Mai 1993

Bezug: Ihr Schreiben vom 30. August 1993

Sehr geehrte Frau Hartmann,
die Prüfung der Möglichkeiten, Familien mit Kindern
auch im Bereich des Kreditwesens besonderes zu schüt-
zen, ist noch nicht abgeschlossen. Es zeichnet sich je-
doch ah, daß die Schaffung eines besonderen Kredit-
rechtes für Kreditnehmer mit Kindern kaum möglich sein
wird. Ein diesbezüglicher Sozialschutz muß wohl im
Recht der Einzelzwangsvollstreckung und der Insolvenz
ansetzen, soweit dort Verbesserungen möglich sind.
Denkbar sind auch Hilfen in Form von familienpoliti-
schen Subventionen. Die Schaffung eines besonderen
Kreditrechts für Schuldner mit Kindern wäre mit Art. 3

GG kaum zu vereinbaren und würde diesen den Zugang
zum Kredit erschweren.

Mit freundlichen Grüßen
I m Auftrag (Rehmann) 0

Frankfurter Arbeitsmarktpolitik

Sozialamt verfügt Zwangsarbeit für
Sozialhilfebezieher/innen!

(falz/pe) ■ In den letzten Wochen begann das Sozialamt
der Stadt Frankfurt am Main, Sozialhilfeberechnete zur
sog. "Gemeinnützigen Arbeit" zwangszuverpflichten.
Nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG) ist es in Ein-
zelfällen möglich, den Hilfesuchenden Arbeitsgelegen-
heiten zu verschaffen: Sei es zur besseren Eingliederung

der Hilfebezieher/innen in das Arbeitsleben, sei es zur
Gewöhnung an eine berufliche Tätigkeit oder zur Uher-
priifung der Arbeitsbereitschaft. Das BSHG sieht hierfür
zwei Zwan gsmöglichkeiten vor: Entweder wird für die
geleistete Arbeit ein übliches Arheitsentgeld gezahlt,
oder es gibt zuzüglich zur Sozialhilfe eine minimale
"Entschädi gung", in der Regel zwischen einer und drei
Mark pro Stunde ohne gesetzlichen Versicherungsschutz.

In den letzten annähernd 10 Jahren wurde diese "Hilfe
zur Arbeit" in Frankfurt so durchgeführt, daß hei der
" Werkstatt Frankfurt" den Hilfeberechtigten tariflich be-
zahlte Arbeitsplätze vorübergehend zur Verfügung ge-
stellt wurden. Tätigkeiten, die nur mit einer Mehrauf-
wandsentschädigung von 3,50 DM entlohnt werden,
wurden in Frankfurt mit Antritt der Rot-Grünen Koali-
tion vor 4 Jahren nicht mehr aufgezwungen - es gab eine
entsprechende Koalitionsvereinbarung.

Diese sozialpolitisch richtungsweisende Entscheidung
wurde auch in die neue Koalitionsvereinbarung wieder
aufgenommen. Anders dagegen die Praxis des Sozi-
alamtes: Offenbar mit ausdrücklicher Anweisung des So-
zialamtsleiters Staymann wurde jetzt diese "Gemeinnüt-
zige Arbeit" wieder eingeführt. Sozialhilfebezieher/innen
werden immer häufiger gezwungen, für 1,00 DM pro
Stunde wöchentlich 20 Stunden auf dem Friedhofsamt,
hei der Stadtreinigung oder beim Sport- und Badeamt zu
arbeiten. Die Stadt spart damit tariflich bezahlte Arbeits-
plätze ein und wird, wie dies Anfang der 80er Jahre
schon einmal der Fall war, Arbeitsplätze ahhauen und
dadurch ihren Beitrag zur Erhöhung der Arbeitslosen-
zahlen leisten. Wer dieser Anordnung zur "Gemein-
nützigen Arbeit" nicht nachkommt, wird bestraft, indem
die Sozialhilfe gekürzt oder nach 14 Tagen ganz ge-
strichen wird.

Das Frankfurter Arbeitslosenzentrum (FALZ) wendet
sich aus folgenden Gründen ganz entschieden gegen
diese Praxis des Sozialamtes:

1. In Anbetracht der hohen Arbeitslosenzahlen in
Frankfurt/Main (im Juni 1993 waren es 33.005 Per-
sonen) ist es ein Skandal, alle Ansätze aktiver Ar-
beitsmarktpolitik zu unterlaufen und mit Hilfe der

" Gemeinnützigen Arbeit" dauerhafte Arbeitsplätze zu
verhindern und ahzuhauen. Mit dieser Zwangsver-
ptlichtung und einer Bezahlung von 1,00 DM pro
Stunde wird jegliches Arbeitsinteresse hei den Be-
troffenen ausgetrieben. Daneben wird der Stellenah-
hau gerade im Arbeiter/innenbereich vorbereitet.

2. Alle Verfügungen des Sozialamtes waren bislang
rechtswidrig. In keinem einzigen uns bekannt gewor-
denen Fall wurde begründet, weshalb eine Maßnah-
me entsprechend den eingangs beschriebenen Bedin-
gungen für die Verhängung der "Gemeinnützigen Ar-
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heit" erforderlich sei. Dies ist vom Gesetzgeber im
Rahmen der individuellen Hilfen des BSHG aber er-
forderlich. Es laufen daher bereits einige Wider-
spruchsverfahren sowie Klagen vor dem Verwal-
tungsgericht.

Das Frankfurter Arbeitslosenzentrum fordert alle Hilfebe-
zieher/innen, die zur "Gemeinnützigen Arbeit" zwangs-
verpflichtet wurden, auf, sich mit den entsprechenden

Informationen im FALZ zu melden,

• damit das Ausmaß der rechtswidrigen Praxis genau-
er erfaßt werden kann und entsprechende Hilfelei-
stungen im Rechtsstreit erfolgen können und

• die arbeitsmarktpolitischen Strategien des Sozialam-
tes genauer untersucht werden können.

Adresse: Frankfurter Arbeitslosenzentrum, Sohnsstraße
la, 60486 Frankfurt, Tel. 80 04 25 0

..............

Ausgeträumt

»Traum vom schnellen Geld«

Autorin: Kim Feldmann,- Verlag: Ullstein
Eine Besprechung von H. Leisker, Ansbach

Gerade in Zeiten steigender Arbeitslosigkeit greifen
viele Arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit Bedrohte auf
Arbeitsangebote zurück, die statt Rettung der Existenz
schnell zum Alptraum werden können. Da ist der
"Traum vom schnellen Geld", so der Titel eines Buches
aus dem Ullstein Verlag von Kim Feldmann, nicht nur
schnell ausgeträumt, sondern verwandelt sich umgehend
zum Alptraum. Frau Feldmann, so das Pseudonym einer
Handelsvertreterin aus dem Finanzdienstleistungsbereich
beschreibt ihre Erfahrungen aus einem "Strukturver-
trieb". Dabei mag es dahingestellt bleiben, oh diese Er-
lebnisse tatsächlich ein und derselben Person widerfah-
ren sind, jedenfalls sind die einzelnen Elemente glaub-
würdig wiedergegeben. Die Geschichte selbst ist schnell
erzählt. Eine junge Frau, angestellt im Büro einer Versi-
cherung, träumt von Unabhängigkeit im Beruf und bes-
serem Verdienst. Mit diesen Vorstellungen landet sie
nach kurzer Zeit bei einem "Struki" der Finanzdienstlei-
stungsbranche. Mit großem Einsatz verkauft sie sehr er-
folgreich die Produkte, meistens Eigentumswohnungen
und Lebensversicherungsverträge. Sie stellt jedoch im
Laufe der Zeit fest, daß die Eigentumswohnungen nicht
das halten, was die Hochglanzbroschüren versprechen.
Die Immobilien sind weitgehend überteuert und die Fi-
nanzierungsmodelle ungünstig für den Käufer, jedoch
sehr gut provisioniert. Der Ausstieg aus dem Job gestal-
tet sich schwierig, da Provisionen nicht ausbezahlt wer-
den, jedoch jede Menge laufender Kosten zu bestreiten
sind, denn Büromiete und Sekretärin müssen selbst be-
zahlt werden - man ist ja selbständig!

Dieses Buch empfehlen wir jedem, der selbst in der Fi-
nanzdienstleistungsbranche tätig werden will oder aber
auch dem, der Versicherungen abschließen und/oder eine

Eigentumswohnung erwerben möchte. Da das Buch gut
zu lesen ist, kann man es auch nur als spannenden Ro-
man empfehlen. Ein "Dschungelhuch" aus dem Finanz-
dienstleistungsdschungel Deutschlands! 0

Diak. Werk - Tätigkeitsbericht 91/92

Zahlen, Daten, Fakten

Der erste Tätigkeitsbericht der Schuldnerheratung des
Diakonischen Werkes Krefeld liegt vor. Er kann unter
der folgenden Adresse gegen eine Schutzgebühr (incl.
Versandkosten) angefordert werden:
Diakonly ches Werk Krefeld - Schuldnerberatung Seyf-
fardtstr. 76, 47805 Krefeld 0

Arbeitshilfe Steuerschulden

"Steuerschulden? Was können
Schuldner, Schuldnerberatung und
Finanzamt tun"

Unter diesem Titel hat die Zentrale Schuldnerheratung
Stuttgart eine Arbeitshilfe für die Schuldnerheratung er-
stellt. Die Arbeitshilfe gibt auf 20 Seiten Hinweise zur
Zulässigkeit der Hilfeleistung in Steuerangelegenheiten,
einen Überblick über die Steuerarten, Informationen zur
Abgabe der Steuererklärung, zum Umgang mit dem
Steuerbescheid, über mögliche Hilfeleistungen des Fi-
nanzamtes sowie über die Folgen des Zahlungsverzugs.
Von besonderer Bedeutung für die Schuldnerheratung
sind Tips und Ratschläge zur Abwendung und Minde-
rung von Steuerschulden.
Nähere Informationen hei der Zentralen Schuldnerbera-
tung Stuttgart, Esslinger Str. 8, 70182 Stuttgart, Tel.
0711/216-4774. 0
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Statistik 1992 des CV München

Integrierter SB-Ansatz

Die Schuldnerheratungsstatistik für das Jahr 1992 des
Caritasverhandes im Stadtgebiet München ist fertig.

Es wurden 525 Klienten näher untersucht, die in 21 Ca-
ritasstellen nach integriertem SB-Ansatz und in zwei
Fachberatungsstellen betreut wurden.
Mittlerweile können bereits Daten aus den vergangenen
3 Jahren miteinander verglichen werden.
So zeigt sich seit 1990 eine kontinuierliche Zunahme
von "Besserverdienenden" und (ehemals) Selbständigen
i m SB-Klientel. Ebenso ist die Durchschnittsverschul-
dung seit 1990 um 64% auf nunmehr 56.500 DM
gestiegen.
Besonders auffällig ist die Zunahme der Alleinerziehen-
den und im Vergleich zur Münchner Gesamtbevölkerung
der relativ hohe Anteil von Familien mit Kindern bzw.
von Klienten, die von Trennung und Scheidung betrof-
fen sind.

Häufiger vertreten als 1991 waren Arbeitslose und Klien-
ten mit abgeschlossener Berufsausbildung. Immer noch
51 % aller untersuchten Haushalte hatten ein Gesamtnet-
toeinkommen von unter 2000 DM. 43 % der untersuch-
ten Schuldner waren zwischen 22 und 35 Jahre alt.
77% des Münchner Caritas-Klientels hatten eine Ge-
samtmietbelastung von mehr als 28% ihres Familienein-
kommens, 47 % mußten mehr als 40% ihres Einkom-
mens für Wohnung und Nebenkosten ausgehen.

Über die oftmals konkreten Anlässe von Überschuldung
hinaus lassen sich durch diese Statistik deutlich be-
stimmte Risikogruppen erkennen, die in unserer Gesell-
schaft häufiger in eine finanzielle Katastrophe geraten als
andere.

Die Statistik kann bei folgender Adresse gegen Porto-
kosten in Briefmarken bestellt werden:
Caritas-Schuldnerberatung, Holzsstr.10, 80469 Mün-
chen 0

themen

Finanzierung von Schuldnerberatung

Von Dipl. Verw. Stephan Hupe, Kassel

Seit nunmehr über 15 Jahren gibt es die Schuldnerbera-
tung als spezialisiertes Angebot sozialer Beratung oder
auch als Angebot von Verbraucherberatungsstellen, ohne
daß für die inzwischen bestehenden rund 600 Schuldner-
beratungsstellen von einer gesicherten Finanzierung ge-
sprochen werden kann. Der Einstieg in diese Bera-
tungstätigkeit geschah hei den meisten Trägern mit Hilfe
der Bundesanstalt für Arbeit, nämlich auf der finanziel-
len Grundlage der ABM-Förderung. ABM - drei Buch-
staben für ein Arbeitsmarktinstrument, daß immer nur
zweitweilig angelegt war und insofern gerade für Bera-
tungsdienste, hei denen es auf Kontinuität ankommt,
keine akzeptable Perspektive bot. Dennoch, auf dieser
schwachen Basis haben sich immerhin 600 Beratungs-
stellen mit mindestens der doppelten Zahl an Beschäf-
tigten etabliert. Sie sind von der öffentlichen Meinung in
hohem Maße anerkannt und können von daher zuneh-
mend hoffen, daß ihre wirtschaftliche Existenz wohl
immer irgendwie halbwegs gesichert sein wird. Aller-
dings, eine eindeutige und klare finanzielle Sicherung
gibt es nicht und in nicht wenigen Einzelfällen haben Be-
ratungsstellen ihre Pforten wegen fehlender Finanzierung
schon schließen müssen (vgl. dazu BAG-infi) 3/93 S. 11
u. s. 57).

Dieses " i rgendwie-gesichert-oder-auch-nicht-gesichert-
sein" ist angesichts der weiter zunehmenden Überschul-
dung privater Haushalte und der davon ausgehenden
konkreten Gefahr des sozialen Absturzes von Millionen
Haushalten in einem sozialen Rechtsstaat ein unerträgli-
cher Zustand. Doch allein der Protest ändert gar nichts,
es müssen auch Wege aufgezeigt werden, die im politi-
schen Raum akzeptabel erscheinen und vor allem auch
durchsetzbar sind.

BSHG: Die Kommune ist zuständig

Die sogenannte "Finanzverfassung", das ist die sich aus
den Gesetzen ergebende Struktur der Zuständigkeiten
fürs Bezahlen, weist den Kommunen die Aufgabe der
Finanzierung von Schuldnerberatung zu - und das nicht
erst seit dem neuen § 17 Bundessozialhilfegesetz
(BSHG). Bereits der vielstrapazierte und weit auslegbare
§ 8 BSHG (persönliche Hilfe, Beratung) hat den Weg
gewiesen. Jedoch gab und gibt es auch bis heute keine
eindeutige Verpflichtung, so daß es letztlich darauf an-
kommt, oh die Kommune diese Aufgabe sozialpolitisch
interessant findet oder nicht. Daß Gemeinden sich sträu-
ben, immer neue soziale Aufgaben zu übernehmen, ist
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allerdings aus kommunalpolitischer Sicht verständlich.
Schließlich stehen sie in der Hierarchie der Gebietskör-
perschaften ganz unten und fühlen sich oft als eine Art
finanzpolitischer Fußabtreter. Zwar sind nicht alle Ge-
meinden wirklich arm, aber die wenigen Ausnahmen
kann man getrost vernachlässigen. In der Rezession An-
fang der 80er Jahre wurden sie jedenfalls - um nur ein
Beispiel zu nennen - über Gebühr an den Kosten der Ar-
beitslosigkeit beteiligt: Durch die Einsparungsmaßnah-
men des Arbeitsfördeningskonsolidierungsgesetzes, wur-
den Arbeitslose zu Sozialhilfeempfängern, die Sozialhil-
feaufwendungen sind sprunghaft gestiegen (vgl. dazu
auch Monatsbericht der Deutschen Bundesbank [April
1989]). Ganz aktuell wiederholt und verschärft sich
diese Entwicklung.
Für die Gemeinden in den neuen Bundesländern kommt
hinzu, daß ihre eigenen Einnahmen marginal sind, das
Gewerbesteueraufkommen ist unbedeutend.
Das erklärt, warum der Städtetag und der Landkreistag
sich hei der groß angekündigten Novellierung des BSHG
vehement gegen eine klare Regelung im neuen § 17 ge-
stemmt haben und letzlich auch nur eine äußerst wässe-
rige, in ihrer Struktur sogar gefährliche Regelung her-
ausgekommen ist. Wässerig, weil sie zu nichts ver-
pflichtet, gefährlich, weil sie durch ihre Formulierung
der Einzelfallabrechnung den Weg bereiten will. Damit
haben die Gesetzestexter im BMFuS der Schuldnerhera-
tung einen wirklichen Bärendienst erwiesen. Zwar kann
man über die ausdrückliche Nennung der Schuldnerhe-
ratung glücklich sein, denn damit hat der Gesetzgeber
wohlwollenden Auges die Existenz und Notwendigkeit
von Schuldnerheratung registriert, aber nicht mehr.
Das Übel ist die nunmehr gesetzlich suggerierte Einzel-
fallabrechnung und es ist die Aufgabe der Schuldnerhe-
ratung im Detail und an Beispielen nachzuweisen, wa-
rum eine Einzelfallabrechnung, die im sozialen Bereich
bei der ambulanten Krankenpflege, beim fahrbaren Mit-
tagstisch und hei Kindertagesstätten funktioniert, hei der
Schuldnerheratung keine Grundlage sein kann. Es mag
den Fachleuten so selbstverständlich sein, den Gesetzes-
machern ist es aber offenbar nicht klar.

Auch in der Sphäre der sozialen Arbeit wurden Diskus-
sionen darüber losgetreten, oh die soziale Arbeit nicht
als eine "moderne Dienstleistung" künftig gegen Gebühr
oder Entgelt selbst für die Deckung ihrer Kosten zu sor-
gen hat. Das könnte im Einzelfall soweit gehen, daß das
Prinzip der kollektiven Finanzierung (= der Staat
"sammelt" Steuern ein, um damit die Kosten seines so-
zialen Engagements zu decken) völlig aufgegeben wird
und die Rat- und Hilfesuchenden die soziale Dienstlei-
stung aus eigener Tasche bezahlen müssen. Es kann aber
auch - wie offenbar im BSHG vorgesehen - darauf be-
schränkt werden, daß zwar die kollektive Finanzierung
grundsätzlich weiterbesteht, der jeweilige "Dienstlei-
stungsunternehmer" (in sozialdeutsch: der Träger) seine
Leistung aber nach Stückzahl abrechnen muß. Der Ab-

rechnungsvorgang hat dann eine gewisse Filterfunktion,
denn abgerechnet werden kann nur, was bestellt wurde
und nach Art und Maß den gültigen Kriterien entspricht,
alles andere fällt durchs Raster.

Präventive Hie, .für wen?

Nun, wie sind die Kriterien nach dem neuen BSHG? Als
man die Entwürfe noch Novelle nannte, wollte man der
Prävention durch die persönliche Hilfe, d.h. insbeson-
dere durch die Stärkung der Beratung im Vorfeld (und
zur Vermeidung) des Sozialhilfebezuges auf kostenneu-
trale Weise den Vorrang einräumen. Beide Elemente, die
Vorbeugung und die Beratung waren bereits früher im
ersten Abschnitt des BSHG (§ 6 und 8) geregelt. Satz 1
des neuen Paragraph 17 besagt ausdrücklich, daß Bera-
tung auch schon geleistet werden soll, wenn eine Le-
benslage eingetreten ist, in der Leistungen der Hilfe zum
Lebensunterhalt (HLU) erforderlich oder zu erwarten ist.
Ist die weitere Beratung durch eine Schuldnerberatungs-
stelle (...) geboten, ist auf ihre Inanspruchnahme hinzu-
wirken. Angemessende Kosten einer Beratung - so heißt
es dann weiter - sollen übernommen werden, wenn eine
Lebenslage im Sinne des Satzes 1 sonst nicht überwun-
den werden kann; (...).

Bis zu dieser Stelle handelt es eine sogenannte Soll-Vor-
schrift, d.h. der Ermessenspielraum wird sich in der
Praxis hoffentlich klein halten. "...in allen anderen Fäl-
len können die Kosten übernommen werden." Eine
Kann-Vorschrift schafft den Soziahilfeträgern deutlich
größeren Ermessenspielraum. Für die Gruppe der Ratsu-
chenden, die sich nicht in einer Lebenslage befinden, in
der Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt erforder-
lich oder zu erwarten sind, wird es nach dem neuen § 17
kaum noch Chancen für eine Kostenübernahme geben.
Vielleicht läßt sich eine Kostenübernahme in Einzelfällen
nach sehr aufwendiger Begründung und in Abhängigkeit
von der Bewilligungspraxis der jeweiligen Kommune
mal durchsetzen, dies dürfte jedoch nur für eine Rand-
größe von Bedeutung sein.
Schwierigkeiten sind auch für die Gruppe von Ratsu-
chenden zu erwarten, die unter den Regelungsteil "in
denen Leistungen der HLU zu erwarten sind" fallen. Bei
49 Prozent aller Ratsuchenden von Schuldnerberatungs-
stellen dürfte zu der Frage, ob HLU-Leistungen zu er-
warten sind, regelmäßig eine evtl. aufwendige Prognose
der Beratungsstelle erforderlich sein - so groß ist die
Gruppe der Ratsuchenden, die von Erwerbseinkommen
(Lohn/Gehalt) leben und hei denen insofern nicht sofort
auf der Hand liegt, daß demnächst ein Sozialhilfeauf-
wand notwendig sein könnte. Nur 21 Prozent der Ratsu-
chenden lassen als HLU-Empfänger auf eine sichere Ko-
stenübernahme hoffen. (vgl. dazu BMFuS und BMJ:
Überschuldung und Schuldnerheratung in der Bundesre-
publik Deutschland, 1990, S. 399)
Der präventive Charakter dieser Vorschrift ist mit dieser
Formel sozusagen in sich wieder gebremst.
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Es wäre aber auch eine ganz andere Entwicklung denk-
bar, nämlich die, daß Schuldnerheratungsstellen die Pro-
gnosen von Überschuldungskarrieren sehr bald routine-
mäßig aber völlig seriös per Textbaustein in den Soll-Be-
reich des § 17, Satz 1 heben. Den Nachweis zu erbrin-
gen, daß Überschuldung (plus individuelle Begleitum-

stände) der Risikofaktor Nr. 1 für den sozialen Abstieg
ist, dürfte Schuldnerberater/innen nicht schwer fallen.
Dennoch läßt sich diese Entwicklung nicht vorhersagen.
Letzlich wird die Praxis (und die finanzielle Leistungs-
kraft der Kommunen) zeigen, wohin die Reise bezüglich
des Adressatenkreises der Schuldnerheratung gehen
wird.

Einzelfallabrechnung

Viel problematischer ist die im § 17 enthaltene Regelung
über die Art der Kostenübernahme. Klarzustellen ist
zunächst, daß das Wort "Einzelfallabrechnung" nicht im
Gesetz steht und insofern auch ein Freiraum erhalten
bleibt, der hoffentlich von vielen Kommunen zu ihrem
eigenen Vorteil weiterhin genutzt wird. Die Gesetzes-
formel "Angemessene Kosten einer Beratung (...) sollen
übernommen werden, wenn..." suggeriert zwar die Ein-
zelfallabrechnung, schreibt sie aber nicht vor, d.h. es
bleibt der Kommune überlassen, oh sie diese Vorschrift
auch in der Weise erfüllt, daß sie eine (oder mehrere)
Schuldnerheratungsstelle(n) finanziert und damit sicher-
stellt, daß der im § 17 genannte Personenkreis angemes-
sen beraten wird.

Entscheidet sich die Kommune jedoch dafür, jeweils die
Kosten einer Beratung zu übernehmen, wird sie sich
zunächst mit dem Dienstleistungsanbieter/Träger darüber
einigen müssen, was denn die "angemessenen Kosten"
dieser einen Beratung sein sollen. Und spätestens hier
fängt die Angelegenheit an, unübersichtlich zu werden.
Am Anfang einer Beratung wird keine Schuldnerbera-
tungsstelle in der Lage sein, diese Kosten auch nur annä-
hernd vorhersagen zu können, weil Schuldnerheratung
eben ein Prozeß ist, dessen Verlauf zunächst mal offen
ist. Man könnte es dann natürlich vereinbaren, wie mit
einem Handwerker: es werden Positionen und Stunden-
lohn (oder nur Stundenlohn) abgerechnet. Es dürfte aber
nicht ganz einfach sein, dies nachzuhalten... Eine andere
Variante könnte die Orientierung an die BRAGO
(Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung) sein; hier geht
es allerdings auch nach dem Streitwert, d.h. ein Ratsu-
chender mit hohen Schulden käme teurer als einer mit
geringen Schulden. (Es fällt schwer, den angemessenen
Ernst zu wahren.)
Vielleicht werden sich Schuldnerheratungsstellen auf
eine Pauschale einlassen? Im Krankentransport lassen
sich die Grundlagen für solche Pauschalen möglicher-
weise noch relativ einfach ermitteln - hei der Schuldner-
beratung würde dies den völlig unterschiedlichen Be-
dürfnissen so wenig gerecht werden, daß eine Stellenfi-

nanzierung von vornherein einfacher und angemessener
wäre.

Auswirkungen der Einzelfallabrechnung auf das
Beratungsangebot

Abrechnungsformen, die Honorarzahlungen gleichkom-
men oder sich nach einem Stundenlohn orientieren, brin-
gen den Dienstleistungsanbieter, der seine Mitarbeiter
tariflich entlohnen muß, natürlich in Bedrängnis. Er muß
dann auf eine "wirtschaftliche Beratung" drängen, wirt-
schaftlich nicht in Bezug auf den Beratungsinhalt, son-
dern auf das aus seiner Sicht bestehende Kosten-Nutzen-
Verhältnis. Das ist Wasser auf die Mühlen all derer, die
ohnehin glauben, daß Sozialarbeiter/innen ineffizient ar-
beiten - und leider wird es ja auch einige "gute" Bei-
spiele hierfür gehen. Nur bleibt es dennoch ein Unding,
soziale Beratung unter betriebswirtschaftlichen Gesichts-
punkten beurteilen zu wollen. Nicht die Schuldnerhera-
tung arbeitet effizient, die die höchste Schlagzahl an be-
arbeiteten Beratungsfällen pro anno durchpeitscht, son-
dern eher diejenige, die hei einer durchschnittlichen
Fallzahl die geringste Rückfallquote verzeichnen kann
oder in vielen Fällen ein Leben am Existenzminimum si-
chern helfen und dabei die Betroffenen persönlich stabi-
lisieren konnte. Dies sind im wesentlichen Qualitätsmaß-
stäbe, die sich mit den eher betriebswirtschaftlichen
Maßstäben, wie Stückzahl (Fallzahl), Schuldensumme,
Anzahl der Gläubiger u.ä. nicht messen lassen.
Eine auf die Einzelfallabrechnung begrenzte Auslegung
des neuen § 17 wird also mit Sicherheit eine Qualitäts-
einbuße nach sich ziehen.

Die Folgen können aber noch vielfältiger und auch noch
dramatischer sein. So ist z.B. aus Unna (NRW) zu hö-
ren, daß dort die bisherige Stellenbezuschussung bereits
eingestellt und die Einzelfallabrechnung "angeboten"
wurde. Die Folge solch übereilten Handelns wird in
vielen Fällen die Entlassung (oder Umsetzung) der Mit-
arbeiter/innen sein. Schuldnerheratung kann bei derarti-
gen Finanzierungsgrundlagen dann möglicherweise nur
noch als integrierte Beratung angeboten werden. Dies
mag zwar selbst manchen Verbandsinteressen zupaß
kommen, in Fachkreisen und unter vernünftig denkenden
Menschen ist es jedoch nun schon seit einiger Zeit un-
umstritten, daß ohne die spezialisierten Beratungsstellen
keine qualifizierte und ausreichende Hilfe möglich ist
(vgl dazu auch Schrankenmiiller in BAG-i,fo 2/92, S. 20
ff und ausdrücklicher Mendrzick in BAG-info, 3/93, S.

37 ft).

Kommunen, die bislang Schuldnerheratung nicht nur fi-
nanziert, sondern auch in eigener Regie angeboten ha-
ben, könnten durch den neuen § 17 nun dazu verlockt
werden, die Schuldnerheratung im Wege der lean-pro-
duction "auszulagern" und einem Verband oder gemein-
nützigen Verein anzutragen, der dann auf wackliger Fi-
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Umfrage zur Finanzierung von Schuldnerberatung

Bitte bis 30. Nov. 93 zurücksenden an:

BAG-Schuldnerberatung, Motzstrasse 1, 34117 Kassel, Fax 0561/71 11 26

- Bitte alle Angaben auf diesen Tag beziehen -

Max 30. Zeichen pro Zeile für die Adressdaten! Bitte ggfs. übliche Abkürzungen verwenden.

Name 1
1 I 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 I 1 1 I 1 1 1 I I 1 1 1 I 1 1 1

(Name des Trägers)

Name 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I 1 I I 1 I 1 1 1 I 1 1 1 I

(der Beratungsstelle)

1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I
Straße, Nr

1 1 1 1 1 I I I I 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I
PLZ, Ort

Telefon 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 I( mit Vorwahl)

1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 I 1 I 1 1 IBundesland

Wir sind eine q spezialisierte Schuldnerberatungsstelle (100 % Schuldnerberatung)

q integrierte Schuldnerberatungsstelle (ca. % Schuldnerberatg. i. Rahmen v.

Angaben zum Jahresetat der Schuldnerberatungsstelle und der Herkunft der Mittel

Gesamt-Etat Zuschuß Kommune Zuschuß Land Eigenmittel sonstige

DM

in % 1 00%

Erhalten Sie zum Stichtag bereits eine kommunale Förderung nach dem neuen § 17 BSHG? q ja q nein

Falls ja: Bitte erläutern Sie den Abrechnungsmodus (welcher DM-Betrag pro Fall, pro Beratung, pro Stunde o.ä.?)

(ausführlicher ggfs. auf besonderem Blatt)

Hat die Kommune bereits die künftige Kostenübernahme nach § 17 BSHG angekündigt?

Zusatzfrage für Kommunen: Gibt es in Ihrem Haus Planungen, die eigene

Schuldnerberatung auf der Basis des § 17 einem Verband zu übertragen?

Halten Sie eine fallbezogene Kostenübernahme nach § 17 BSHG für praktikabel?

Falls Ja: Welche fallbezogenen Abrechnungskriterien sollten angewendet werden?

q a q nein

q ja q nein

q ja q nein

Falls nein: Was spricht gegen eine fallbezogene Abrechnung?

Ort, Datum Unterschrift, Dienststempel



nanzierungsbasis sehen muß, wie er das Gehalt für seine
Mitarbeiter/innen zusammenbringt.

Knappe oder unzureichende Finanzierungen verführen

aber auch die "Dienstleistungsunternehmer/Träger" zu
Etikettenschwindel. Der/die Mitarbeiter/in wird eben
nicht allein in der Schuldnerheratung, sondern vielleicht
zusätzlich noch in Sachen Betreuungsgesetz tätig und er-
füllt, wenn es sich nur irgendwie einrichten läßt, auch
noch andere, abrechnungsfähige Dienstleistungen.

Dem Mißbrauch, den manch sozialpolitisch Tätige/r ins-
besondere bei der Stellenfinanzierung vermutet ("Wer
Stellen finanziert, vermehrt sie gleichzeitig...", frei nach
PARKINSON), ist auch hier Tür und Tor geöffnet. Mit
der Einzelfallabrechnung für Schuldnerheratung ist je-
doch zusätzlich eine deutliche Qualitätseinbuße vorge-
zeichnet. Hinzu kommt, daß die Ahrechnungskriterien
obendrein künstlich gegriffen werden müssen.

Das Praktikerforum NRW hat unter den nordrhein-west-
fälischen Schuldnerheratungsstellen eine Umfrage zu den
Folgen des neuen BSHG-Paragraphen durchgeführt, de-
ren Ergebnisse z.Z. noch nicht vorliegen. Die BAG-SB
unterstützt dieses Vorhaben durch eine eigene bundes-
weite Umfrage hei allen Schuldnerheratungsstellen. Der
Fragebogen kann aus diesem Heft herauskopiert werden;
er findet sich auf Seite 16. Wir hoffen, sowohl die Er-
gebnisse der (etwas unterschiedlich strukturierten)
NRW-Umfrage als auch der bundesweiten Umfrage der
BAG-SB demnächst hier vorstellen zu können.

Einordnung in andere Finanzierungen

Landeszuschüsse

Die eindeutige Finanzierungszuständigkeit der Kommu-
nen hat in der Alltagswirklichkeit dennoch nicht zu einer
alleinigen Finanzierung durch die Kommunen geführt. In
einigen Bundesländern, so in Brandenburg, Hessen,
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen und Sachsen (und in allen Stadtstaaten so-
wieso) beteiligt sich das Land auf unterschiedliche
Weise, z.T. durch direkte Zuschüsse, an den Kosten der
Schuldnerberatung. Dies mag durch die oben erwähnte
Finanzverfassung vielleicht nicht zu begründen sein,
dennoch ist es so - und es ist angesichts knapper kom-
munaler Kassen auch gut so. Ohne Landeshilfe wäre
mancherorts ein Beratungsangebot für überschuldete
Bürger nicht entstanden.

Für eine Einzelfallabrechnung gegenüber dem Land fehlt
allerdings jede Grundlage und es ist auch nicht anzu-
nehmen, daß die Sozialministerien sich der Mühe solcher
Ahrechnungsmodalitäten unterziehen werden. So bleibt
hei übergetreuer Auslegung des neuen § 17 nur ein Fi-
nanzmix von stellenorientiertem Zuschuß des Landes
und Einzelfallvergütung durch die Kommune denkbar,

wobei dem Land u.U. eine Art Ausfallbürgschaft zu-
kommen könnte. Dies ist aber vorerst frei phantasiert,
oh sich die Länder darauf einlassen, steht in den Sternen.

Gebühren für Entschuldungspläne

Mit der zur Zeit in der Überarbeitung befindlichen und
hoffentlich bald kommenden Insolvenzrechtsreform wur-
den Gebühren für Entschuldungspläne ins Gespräch ge-
bracht, die über einen Fonds aus den Tilgungsbeträgen
zu Lasten der Gläubiger abgezweigt werden sollen. Mit
dieser Idee ist gleichzeitig auch ein vergleichsweise gutes
Abrechnungskriterium, nämlich das Aufstellen von Ent-
schuldungsplänen entwickelt worden. Ganz aktuell war
aus dem BMJ zwar zu hören, daß die Finanzierung über
einen Fonds wahrscheinlich nicht mit der neuen Insol-
venzordnung geregelt werden wird, dennoch bleibt die
Beteiligung der Gläubiger an den Kosten der Schuldner-
beratung weiterhin ein Thema. Dies wäre dann die
zweite fallbezogene Abrechnung, die parallel neben dem
§ 17 zu handhaben wäre. Auch hier ist eine gewisse Un-
übersichtlichkeit zu befürchten. Zum Verhältnis von
zwei ggf. parallel möglichen fallbezogenen Gebührenab-
rechnungen wird es auf jeden Fall noch Klärungsbedarf
geben.

Beteiligung von Banken

Rheinland-Pfalz ist das erste Bundesland, in dem die
Sparkassen sogar per Gesetz in die Pflicht gerufen wer-
den sollen (vgl. BAG-iifo 3/93, S. 13). Fraglich ist, ob
die Pflicht zur Förderung von Schuldnerheratung letzt-
lich auch zur finanziellen Förderung führen wird - so
genau hat es der Gesetzgeber offenbar nicht gewollt.
Dennoch, die finanzielle Beteiligung von Banken und
Sparkassen ist schon lange ein Thema, das sich z.B. auch
die SPD-Bundestagsfraktion auf die Fahnen geschrieben
hatte. Oh daraus je mehr als eine jährliche Spende aus
dem Gewinnsparverein zu erwarten ist, kann derzeit
niemand beantworten. Solange es in diesem Rahmen
bleibt, bedarf ein Zusammentreffen mit anderen Förder-
mitteln keiner besonderen Koordination.

Abgestimmtes Finanzierungssystem nötig

Es müssen jedoch grundsätzlich Überlegungen angestellt
werden, wie Schuldnerheratung dauerhaft und sicher fi-
nanziert werden kann. Der neue § 17 darf getrost als
Halbherzigkeit eingestuft werden. Wenn für die Gesetz-
gebung der Bund zuständig ist, die Kosten aber von den
Gemeinden zu tragen sind, war diesbezüglich leider auch
kaum etwas anderes zu erwarten.

In der Alltagsrealität müssen viele Beratungsstellen einen
aufwendigen Parcours der Mittelbeschaffung absolvie-
ren: Sie müssen sich sowohl an die Kommune als auch
an das Land (und vor allein in den neuen Bundesländern
zusätzlich noch an das Arbeitsamt) wenden und nicht
selten mit beiden Stellen um die jeweilige Förderquote
kämpfen. Dies ist ein absurder Zustand, der abgeschafft
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werden muß. An seine Stelle muß ein Finanzierungssy-
stem treten, das in sich stimmig ist. Ein solches Modell
sollte die Klärung einer Landesförderung als auch deren
Quote beinhalten und auch bestimmen, in welcher Weise
etwaige Gebühren für Entschuldungspläne nach dem
kommenden Insolvenzrecht zu berücksichtigen sind. Wo-
bei die Kommunen und ihre Verbände sich gerade auch
für die Finanzierungsmöglichkeit aus dem Restschuldhe-

freiungsverfahren stark machen müssen, schließlich sind
daraus Einsparungen zu erreichen.

Die BAG-SB ist in jedem Fall daran interessiert, einen
notwendigen Klärungsprozeß in dieser Frage zu initiie-
ren, wobei auch die demnächst hoffentlich vorliegenden
Ergebnisse der Umfrage aus diesem Heft wichtige Er-
kenntnisse beisteuern werden.

Auswirkungen der geplanten Kürzungen bei der
Arbeitslosenhilfe

Von Dr. Wilhelm Adamy, Düsseldorf

1. Wie hoch ist das Kürzungsvolumen?

Der rabiate Kahlschlagkatalog der Bundesregierung wird
für die Empfänger von Arbeitslosenhilfe und damit die
Langzeitarbeitslosen verheerende Folgen haben. Bis zu
250.000 Arbeitslose drohen aus dem Sicherungssystem
hei Arbeitslosigkeit ausgesteuert und großteils in Armut
getrieben zu werden. Nach Regierungsangaben sollen
allein hei der Arbeitslosenhilfe 1994 rund 4 Milliarden
DM gekürzt werden, die sich bis 1996 auf 5,36 Milliar-
den erhöhen.

In diesem Jahr belaufen sich die Gesamtausgaben für die
Arbeitslosenhilfe - nach der Aufstockung durch den
Nachtragshaushalt des Bundes - voraussichtlich auf 13,3
Milliarden DM. Hiervon werden knapp 5 Milliarden
DM als Beiträge an die Kranken- und Rentenversiche-
rung abgeführt und etwa 8,5 Milliarden DM an die Be-
troffenen ausgezahlt. Auf den Osten entfallen insgesamt
2,9 Milliarden DM und 10,4 Milliarden DM auf den
Westen.

Mit der jetzt geplanten Rotstiftpolitik des Bundes sollen
folglich rd. 30% der Gesamtausgaben hei der Arbeitslo-
senhilfe zusammengestrichen werden. Nach Berechnun-
gen des DGB werden die Einschnitte dabei sogar noch
etwa 800 Millionen DM höher sein, als vom Bund offi-
ziell ausgewiesen. Die Ausgaben für die Arbeitslosen-
hilfe drohen damit trotz steigender Arbeitslosigkeit in
Gesamtdeutschland wieder auf das Niveau von 1985 und
1986 nur für den Westen zu sinken. Damals wurden für
den Westen rd. 9,2 Milliarden DM für die Arbeitslosen-
hilfe aufgewendet.

I m Juni dieses Jahres waren 532.500 Menschen im We-
sten auf Arbeitslosenhilfe angewiesen, im Osten waren
es 232.500 Personen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich
ihre Zahl in Ost und West jeweils um etwa 120.000 er-
höht. Dies entspricht einer relativen Steigerung um 28%
i m Westen, während sich ihre Zahl im Osten mehr als
verdoppelt hat. Mit dem drohenden Anstieg der Lang-

zeitarbeitslosigkeit, insbesondere im Osten, wird sich
ihre Zahl in naher Zukunft noch sehr stark erhöhen.

Dabei ist zu berücksichtigen, daß längst nicht jeder im
Anschluß an das Arbeitslosengeld durch Arbeitslosen-
hilfe aufgefangen wird. Aus dem Westen wissen wir,
daß jeder 2. Arbeitslose nach Auslaufen des Arbeitslo-
sengeldes infolge der Bedürftigkeitsprüfung bei der Ar-
beitslosenhilfe leer hei den Arbeitsämtern ausgeht. Bei
den Frauen scheitern sogar 70% an dieser sehr ristrikti-
ven Bedürftigkeitsprüfung der Arbeitslosenhilfe. Diese
ohnehin bestehenden Sicherungslücken und Ausgren-
zungsmechanismen sollen jetzt erheblich verschärft wer-
den.

• Von der Streichung der sogenannten orginären Ar-
beitslosenhilfe, die Arbeitnehmern mit nur kurzen
Beitragszeiten hei Eintritt der Arbeitslosigkeit ge-
währt wird, wären allein im Westen rd. 63.000
Menschen betroffen.

• Bei einer Begrenzung der Arbeitslosenhilfe auf 2
Jahre würden wenigstens 160.000 Menschen bzw.
35% der Arbeitslosenhilfebezieher allein im Westen
aus dem Sicherungssystem hei Arbeitslosigkeit ganz
ausgesteuert und wären weitgehend auf Sozialhilfe
angewiesen. Im Osten ist die Zahl der davon Betrof-
fenen relativ gering, da sich Langzeitarbeitslosigkeit
und Arbeitslosenhilfe hier erst "aufbauen". In 1994
werden im Osten etwa 30.000 Menschen betroffen
sein

Die ohnehin schon hohe Zahl der Arbeitslosen, die bei
den Arbeitsämter leer ausgehen, droht sich nochmals um
etwa 250.000 zu erhöhen. Bei durchschnittlichen Lei-
stungen je Arbeitslosen von etwa 1.520 DM pro Monat
und Person summieren sich die Einschnitte (einschließ-
lich Sozialbeiträge) auf 4,3 Milliarden DM. Offiziell
wird das Kürzungsvolumen infolge der Begrenzung der
Bezugsdauer bei der Arbeitslosenhilfe auf 2 Jahre mit
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1,8 Milliarden DM und infolge der Streichung der origi-
nären Arbeitslosenhilfe mit 1,7 Milliarden DM angege-
ben, zusammen also 3,5 Milliarden DM, statt der vom
DGB ermittelten 4,3 Mrd. DM. Hinzu kommt die Ab-
senkung des Leistungsniveaus um 3%-Punkte, die mit
knapp 500 Millionen DM zu Buche schlägt.

2. Welche Auswirkungen hat dies auf die
Betrnffenen?

Aber auch die nochmalige geplante Absenkung des Lei-
stungsniveaus wird teils erhebliche Belastungen für die
Betroffenen mit sich bringen. 70,9% der Arbeitslosen-
hilfeempfänger im Westen erhielten im April dieses Jah-
res ohnehin nur den reduzierten Leistungssatz (ohne
Kind) von 56% des vorherigen Nettoeinkommens; im
Osten waren es 43,9%. Das tatsächliche Nettoeinkom-
men liegt jedoch weit niedriger, als es diese Prozentsätze
vermuten lassen. Nicht berücksichtigt werden nämlich
hei der Berechnung Mehrarbeitszuschläge, Urlaubs- und
Weihnachtsgeld, obwohl hiervon Beiträge gezahlt wer-
den müssen. Selbst wenn man keiner Kirche angehört,
wird hei der Berechnung der Unterstützungsleistungen
vom Nettoeinkommen so getan, als oh auch Kirchen-
steuer vom Bruttoeinkommen abgeführt wird. Ein
Großteil der Arbeitslosen muß daher schon heute mit der
Hälfte des früheren Nettoeinkommens oder weniger aus-
kommen. Sie sollen künftig im Schnitt 50 DM pro
Monat im Westen und 40 DM im Osten verlieren.

I m April 93 lag die Arbeitslosenhilfe durchschnittlich.
bei 1.016 DM im Westen und 740 DM im Osten. Jeder
10. Arbeitslosenhilfeempfänger im Westen und 27,7%
i m Osten erhielten sogar eine Arbeitslosenhilfe von we-
niger als 600 DM. Bei den auf Arbeitslosenhilfe ange-
wiesenen Frauen sind es sogar 20% im Westen und
36,6% im Osten, die nur eine Unterstützung von weni-
ger als 600 DM erhalten.

Dabei kann die Arbeitslosenhilfe relativ häufig nicht
einmal ein soziales Existenzminimum sichern. Jeder 7.
bis 8. Arbeitslosenhilfeempfänger im Westen muß neben
den Leistungen des Arbeitsamtes zugleich Sozialhilfe be-
ziehen. Die Dunkelziffer der "verschämten Armen" ist
dabei nicht einmal berücksichtigt. Selbst 3% der Ar-
beitslosengeldbezieher waren bereits im Herbst 1989 auf
ergänzende Leistungen der Sozialämter angewiesen.

Da die Arbeitslosenhilfe bereits heute eine sehr ristrik-
tive Bedürftigkeitsprüfung vorsieht, wird die überwie-
gende Mehrzahl der dann aus der Arbeitslosenhilfe Aus-
gegrenzten auf Sozialhilfe verwiesen. Nach einer Unter-
suchung des IAB waren im September 1989 lediglich
38% der Arbeitslosen ohne Leistungen aus dem AFG auf
Sozialhilfe angewiesen. Diese "Übergangsquote" kann
auf die jetzt von Ausgrenzung bedrohten Arbeitslosen

keinesfalls angewandt werden. Bisher setzte sich die
Zahl der Nichtleistungsempfänger nach dem AFG vor-
rangig aus Arbeitslosen zusammen, die noch keinen An-
spruch auf die originäre Arbeitslosenhilfe erwerben
konnten oder an der ristriktiven Bedürftigkeitsprüfung
der Arbeitslosenhilfe nach Auslaufen des Arbeitslosen-
geldes scheiterten. Sowohl hinsichtlich des Einkommens
wie der Familiengröße unterscheidet sich die Gruppe der
Nichtleistun gsempfänger nach dein AFG und den bishe-
rigen Empfängern von Arbeitslosenhilfe. Da bei den
heutigen Arbeitslosenhilfeempfängern ohnehin eine weit-
gehende Einkommensanrechnung stattfindet, muß be-
fürchtet werden, daß etwa 75 - 80% infolge der geplan-
ten Kürzungen von Ausgrenzung bedrohten Arbeitslo-
senhilfeempfängern auf Sozialhilfe verwiesen wird. Von
den von Langzeitarbeitslosigkeit betroffenen Männern
der Altersgruppe von 45 - 50 Jahre beziehen beispiels-
weise 23 % Sozialhilfe. Bei den Frauen im Alter von En-
de 40 und über 60 - die länger als 1 Jahr arbeitslos sind -
sind rd. 20% auf Sozialhilfe angewiesen.

Voraussichtlich wird daher etwa jeder vierte bis fünfte
der von Ausgrenzung bedrohten Arbeitslosenhilfeempfän-
gern auf andere Familienangehörige verwiesen und von
ihnen unterstützt werden müssen und 75 - 80% werden
durch staatlichen Sozialabbau zu Sozialhilfeempfängern
gemacht. Die Zahl der auf Sozialhilfe angewiesenen Er-
werbslosen würde sich folglich um etwa 200.000 erhö-
hen und damit gegenüber dem jetzigen Niveau nahezu
verdoppeln. Nach der letzten Erhebung des Statistischen
Bundesamtes wurden zuletzt im Westen 220.000 Er-
werbslose mit Sozialhilfebezug gezählt (1991).

3. Wie hoch sind die Lasten für die
Sozialämter?

Nach der IAB-Untersuchung mußten die Sozialämter im
September 1989 einem Arbeitslosenhaushalt, der keine
Leistungsansprüche nach dem AFG hatte, an Sozialhilfe
775 DM an Leistungen gewähren, um das gesellschaft-
liche Existenzminimum zu sichern. Hinzu kamen etwa
16% an einmaligen Leistungen wie Kleidungsbeihilfe,
Winterbrandheihilfe etc.. Für 200.000 Erwerbslose er-
gibt dies auf der Basis September 1989 einen Betrag von
2,158 Milliarden DM an Sozialhilfeleistungen. Berück-
sichtigt werden muß ferner, daß die Sozialhilfeleistungen
zwischenzeitlich infolge der Preissteigerung erhöht wur-
den und für die auf Sozialhilfe angewiesenen Arbeitslo-
sen auch evtl. Krankheitskosten von den Sozialämtern
übernommen werden müssen, da diese Personen nicht
mehr sozialversichert sind.

Zu berücksichtigen ist aber auch, daß sich die Haus-
haltsgröße der bisherigen Empfänger von Arbeitslosen-
hilfe und der Nichtleistungsempfänger nach dem AFG
erheblich unterscheidet. Die Haushaltsgröße hat erhehli-
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chen Einfluß auf die Sozialhilfeleistungen. Im September
1989 waren beispielsweise rd. 52% der Arbeitslosenhil-
feempffinger, die aufstockende Sozialhilfe erhielten, ver-
heiratet, aber nur 23 % derjenigen Erwerbslosen mit So-
zialhilfebezug, die keine Leistungen nach dem AFG er-
hielten. Bei den auf Sozialhilfe angewiesenen Erwerbslo-
sen ohne Leistungsansprüche nach dem AFG handelt es
sich daher meist um Einzelpersonen, während die auf er-
gänzende Sozialhilfe angewiesenen Empfänger von Ar-
beitslosenhilfe weitmehr in größeren Haushalten leben.
Berücksichtigt man diese Sonderfaktoren gegenüber der
Untersuchung von September 1989, so muß dafür sicher-
lich ein Zuschlag von wenigstens 15% zur Anrechnung
gebracht werden. Insgesamt dürften daher die Sozialhil-
feträger netto mit wenigstens 2,5 - 2,7 Milliarden DM
belastet werden infolge der mit den geplanten Kürzungen
einhergehenden massenhaften Ausgrenzung von Arbeits-
losen aus der Arbeitslosenhilfe.

Diese Rechnung deckt sich durchaus mit den tatsächli-
chen Ausgaben. Nach der IAB-Untersuchung wurden die
Sozialhilfeträger 1989 infolge der Sozialhilfebedürftig-
keit von Arbeitslosen mit wenigstens 3,5 Milliarden DM
belastet. Diese Nettoaufwendungen der Sozialhilfe waren
damals erforderlich, um das Existenzminimum von
knapp 300.000 Haushalten mit mindestens 1 registrierten
Arbeitslosen sichern zu können.
Aber auch die anderen mit einer Absenkung des Siche-
rungsniveaus verbundenen Einschnitte werden die so-
zialen Probleme weiter verschärfen, auch wenn dies
kurzfristig nur im geringem Umfang die Sozialhilfebe-
dürftigkeit unmittelbar erhöhen dürfte. Die bisherige
Praxis zeigt, daß die Sozialhilfebedürftigkeit unter Ar-
beitslosen dann sehr stark ansteigt, wenn die finanziellen

Einbußen nicht mehr durch "finanzielle Puffer" aufge-
fangen werden können. Mit zunehmender Dauer der Ar-
beitslosigkeit sinken die Möglichkeiten, Anschaffungen
vorübergehend zurückzustellen oder die persönlichen
Ausgaben einzuschränken. Wer jedoch mit Raten oder
Versicherungszahlungen nicht mehr zurechtkommt, ist
beispielsweise doppelt so häufig von Sozialhilfebedürf-
tigkeit bedroht, wie Arbeitslose insgesamt. Bei Arbeits-
losen, die mit der Miete in Verzug geraten sind, ist das
Risiko der Sozialhilfebedürftigkeit noch höher. Zumin-
dest mittelfristig werden auch diese gesellschaftlichen
Kürzungen die gesellschaftliche Polarisierung und Ver-
armung von Arbeitslosen forcieren.

Die verheerenden quantitativen und qualitativen Auswir-
kungen der geplanten Einschnitte werden das soziale Si-
cherungssystem bei Arbeitslosigkeit demontieren und die
gesellschaftliche Spaltung erheblich verschärfen. Die
Ausgrenzung aus dem Sicherungssystem hei Arbeitslo-
sigkeit führt aber auch dazu, daß diese Personen auch in
den anderen Sozialversicherungssystemen nicht mehr
versichert sind und selbst nicht mehr in den Genuß der
wenigen aktiven arbeitsmarktpolitischen Hilfen gelangen
können. So können beispielsweise über ABM grundsätz-
lich nur diejenigen Arbeitslosen gefördert werden, die zu
den Leistungsempfängern der Arbeitsämter zählen. Al-
lein der Rentenversicherung gehen auf diese Weise Bei-
tragseinnahmen in Höhe von 500 Millionen DM verlo-
ren. Der Großteil der vom Bund eingesparten Leistungen
wird jedoch den Kommunen über die Sozialhilfe wieder
aufgebürdet. Werden diese Pläne realisiert, bleibt die
Solidarität mit den Schwächeren in unserer Gesellschaft
auf der Strecke und werden Menschen massenhaft ins ge-
sellschaftliche Abseits gedrängt.

Insolvenzrecht
Neuer Alternativentwurf

Von Dipl. Verw. Stephan Hupe, Kassel

(sh) Mit Stand 28. September 1993 liegt nun der überar-
beitete Alternativentwurf (AE) zum Restschuldbefrei-
ungsverfahren aus dem IFF in Hamburg vor. Er wurde
von den Spitzenverbänden der freien Wohlfahrt (vertre-
ten durch die BAGFW), der Arbeitsgemeinschaft der
Verbraucherverbände, dem Deutschen Gewerkschafts-
bund und der Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerbera-
tung in Auftrag gegeben und am 05. Oktober 1993 der
Öffentlichkeit und natürlich auch dem Bundesminister
der Justiz (BMJ) und den Bundestagsfraktionen vorge-
stellt.
Grundlage der aktuellen Fassung war die Diskussion im
ad hoc-workshop (wir berichteten im BAG-i,ifo 3/93),

der auf Anregung der BAG-SB im Juni in Bonn stattge-
funden hat. Dort haben Praktiker/innen und Refe-
rent/innen der Verbände zusammen mit Vertretern des
IFF über die neu gewonnenen Erkenntnisse diskutiert.
Die erste Fassung des AE (Stand: 17.09.1990) war ja in-
zwischen auch in die Jahre gekommen und bedurfte inso-
fern einer Aktualisierung.
Zaungäste vom BMJ waren Herr Dr. Hilger und Frau
Dr. Schmidt-Rentsch. Von der SPD-Bundestagsfraktion
zeigten die Mitarbeiterinnen, Frau Günter Berger und
Frau Eisel Interesse.
Für die Leser des BAG-infos wollen wir nicht nur den
vollständigen Text des AE abdrucken (siehe S. 23 ff.),
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sondern auch kurz darstellen, worin die Unterschiede
zwischen der ersten Fassung und dem heutigen aktuali-
sierten Entwurf bestehen.

Zunächsteinmal werden die Vorschriften des AE wieder
in den Abschnitt 5 des ehemaligen Regierungsentwurfes
(RegE) integriert, d.h. sie bekommen neue Paragraphen-
Ziffern, müssen sich aber, von einer Ausnahme abgese-
hen, nicht auf die sonstigen Vorschriften der Insolvenz-
ordnung (InsO) beziehen. Im ad hoc-workshop hatten die
BMJ-Vertreter deutlich gemacht, daß eine völlig neue
Gesetzesstruktur keine Chance hat. Da gleichzeitig aber
auch signalisiert wurde, daß man mit einem autonomen
Abschnitt eine Art Rehabilitationsinsel für private
Schuldner innerhalb der InsO schaffen will, die mit der
harschen Diktion der Unternehmensinsolvenz nichts zu
tun haben soll, gab es keinen vernünftigen Grund mehr,
auf einem separaten Gesetz zu bestehen.

Grundsatz § 235
(bisher: § 915a)

Die Schulden können nach der neuen Fassung auch aus ei-
nem Geschäftsbetrieb herrühren. Der Anspruch auf Rest-
schuldbefreiung regelt sich nunmehr nach den §§ 236 bis
248. Damit wird die äußere Struktur des RegE aufgegrif-
fen.

Antrag § 236
(bisher: § 915c)

Beim Antrag bleibt fast alles beim alten. Nur die vor-
sätzliche oder fahrlässige Nichtbenennung eines Gläubi-
gers führt nun zur Schadensersatzptlicht. Wesentlich ist
aber, daß der Antrag nur zulässig ist, wenn ihm ein au-
ßergerichtlicher Entschuldungsplan vorausgegangen ist.
Dem außergerichtlichen Verfahren wird damit eindeutig
Vorrang eingeräumt.

Anspruch des Schuldners § 237
(bisher: § 915b)

Der Anspruch des Schuldners auf Durchführung des ge-
richtlichen Entschuldungsverfahrens ist nun ganz einfach
von der Zahlungsunfähigkeit (§ 21 RegE) abhängig. Und
die ist gegeben, wenn er nicht mehr in der Lage ist, fäl-
lige Zahlungen zu begleichen. Zahlungsunfähigkeit wird
demzufolge auch angenommen, wenn der Schuldner
seine Zahlungen eingestellt hat.
Die Bedingungen, unter denen der Anspruch auf Durch-
führung des Verfahrens ausgeschlossen ist, sind aller-
dings zahlreicher geworden und insofern im Absatz 2 in
den Gliederungspunkten a) bis e) aufgeführt. Mit Aus-
nahme des umstrittenen Punktes e) "...wenn das Ent-
schuldungsverfahren zur Fortführung eines Gewerbebe-
triebes des Schuldners betrieben werden soll..." enthal-
ten die Ausschlußgründe aber keinen sozialen Spreng-
stoff und können insoweit als kleines Entgegenkommen
an die Hüter der (Zahlungs-) Moral akzeptiert werden.

Ziel des gerichtlichen Verfahrens § 238
(bisher § 915g )

Die Zielformulierung - früher unter "Mündliche Ver-
handlung" bringt im Vergleich zum alten AE nichts we-
sentlich Neues. Gütliche Einigung ist angesagt, anson-
sten droht eben die richterliche Festsetzung.

Wirkungen des Entschuldungsverfahrens § 239
(bisher § 915d)

Das Schuldenmoratorium, das auch schon im alten AE in
Kraft trat, wird nun dadurch präzisiert, daß die Forde-
rungen als gestundet gelten. Verwirklicht wurde hier
auch die Bender-Idee, nach der der pfändbare Einkom-
mensteil während des Moratoriums einem Finanzie-
rungsfonds zugeführt wird.

Entschuldungsplan § 240
(bisher: § 91511 und 915in)

I m Entschuldungsplan soll nun das Datum des Fristab-
laufes genau angegeben werden. Damit wird dem
Schuldner ein klares Fristende benannt, daß nicht durch
allerlei Verfahrensspielchen noch verlängert werden
kann.

Dann soll der Entschuldungsplan natürlich Bestimmun-
gen über die heiß diskutierten 15 % enthalten, die an
einen Fonds abzuführen sind. Und schließlich ist aus-
drücklich der "Null-Plan" erwähnt. Diese Wort-Kreati-
on, die noch ihren Platz im Lexikon finden wird, besagt
nichts anderes, als daß ein Entschuldungsplan auch dann
wirksam werden kann, wenn ein Schuldner aufgrund sei-
nes geringen Einkommens nicht zu irgendwelchen Zah-
lungen in der Lage ist. Die Regelung war im § 915i des
alten AE enthalten und sah eine sofortige Befreiung von
der Restschuld vor, sofern in den nächsten zwei Jahren
keine Einkommensverbesserung zu erwarten war. Nun
muß der Schuldner allerdings 5 Jahre auf die Restschuld-
befreiung warten. Dies ist weniger eine Reminiszenz an
den RegE, als eine Orientierung an dem Machbaren. So-
fortige Schuldbefreiung ist in dieser unserer Gesellschaft
ohnehin nicht mehrheitsfähig.

Innerhalb von 5 Jahren kann es natürlich im einen oder
anderen Fall auch mal zu Einkommensverbesserungen
und damit wieder zu pfändbaren Einkommensteilen füh-
ren. Es bleibt abzuwarten, wie solche Varianten in der
Praxis der Entschuldungspläne verarbeitet werden.

Gerichtliche Entscheidung § 241
(bisher: § 915g )

Der Vorrang des außergerichtlichen Verfahrens erhält im
§ 241 einen weiteren Flankenschutz, nämlich den, daß
ein Schuldenmoratorium (§ 239) auf Antrag auch beim
außergerichtlichen Entschuldungsplan wirkt. Ohne die
Unterstützung durch ein Schuldenmoratorium wären die
außergerichtlichen Verfahren allerdings auch auf verlo-
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renem Posten. Man kann daher schon allein aus Gründen
der Kostenersparnis in der Justizverwaltung auf ein Ein-
sehen des Gesetzgebers hoffen.

Leistungsbestimmungen durch das Gericht § 242
(bisher: § 91,5f, Abs 2, 9I5i, und 915k)

Das Neue am § 242 ist die Umstrukturierung. Gleich
drei Paragraphen des alten AE werden hier sinnvoller-
weise zusammengefaßt.

Wirkungen des Entschuldungsplanes § 243
(bisher: § 915f tlw. und 9151)

Nach 5 Jahren wird der Schuldner von seiner Restschuld
befreit - beinahe ohne wenn und aber. Eine verständliche
Ausnahme gilt, wenn der Schuldner falsche Angaben
gemacht, seine Mitwirkungspflicht verletzt oder die
Durchführung des Planes vereitelt hat. Hierüber können
aber nicht die Gläubiger, sondern nur das Gericht befin-
den.
Die Wirkung des Planes soll sich nun auch auf die Mit-
schuldner entfalten, die sich nicht am Verfahren beteiligt
haben. Sie haften dem Gläubiger nur in Höhe der fest-
gelegten Quote

Gleichbehandlungsgrundsatz § 244
(bisher: § 915j)

Der Gleichbehandlungsgrundsatz lebt von seinen Aus-
nahmen, denn die Ausnahmen werden es sein, die eine
gewisse Gerechtigkeit schaffen, womit letztlich auch
dem Schuldner mehr geholfen sein wird. Die egalitäre
Vom-Hundert-Quote kann z.B. bei geringfügigen Forde-
rungen verlassen werden; solche Ansprüche können
nämlich ganz oder gar nicht befriedigt werden. Hier gilt
was zweckmäßig ist. Entscheidend kann aber auch ein
berechtigtes Interesse des Gläubigers an einer vollen Be-
friedigung sein. Damit kommt auch die Oma wieder zu
ihrem Geld, die nochmal 500 Mark zugeschustert hatte,
obwohl sie selbst knapp hei Kasse ist.
Diese Vorschrift enthält im Vergleich zu ihrer Vorgän-
gerin nicht viel neues. Sie wurde sprachlich gestrafft,
wobei allerdings auch die Bevorzugung der Gläubiger,
die Waren und Dienstleistungen des täglichen Lebensbe-
darfs geliefert haben, herausgenommen wurde. Soweit
Lidl, Aldi, Real, Massa und Konsorten betroffen sind,
ist es sicher recht. Ein bißchen schwieriger ist es mit den
Stadtwerken, die ja auch Dienstleistungen des täglichen
Bedarfs erbringen, nämlich Strom und Gas liefern.
Vielleicht sollte noch einmal darüber nachgedacht wer-
den, ob diese Gläubiger nicht ähnlich wie die bevorzugt
zu bedienenden Unterhaltsgläubiger und Vermieter zu
behandeln sind.

Aufhebung des Plans § 245
(bisher: § 915w, Abs 2)

Die Gläubigerkündigung zur Aufhebung des Planes wird
noch ein bißchen eingeschränkt. Nicht allein der Zah-
lungsrückstand in Höhe von 20 % des Forderungsvolu-
mens ist entscheidend, zusätzlich muß es auch an einem
nachvollziehbaren Grund für diesen Rückstand fehlen.
Also noch etwas mehr Friedenspflicht während des Ent-
schuldungsplanes - und das ist ja angesichts der engen
finanziellen Verhältnisse des Schuldners auch nur gut so.

Kosten des Entschuldungsverfahrens § 246
(bisher: § 915c, Abs 4 und § 915e Abs 3)

I m alten wie im neuen Entwurf bleibt das Verfahren für
den Schuldner kostenfrei. Mitschuldner und Bürgen
müssen ebenfalls nichts bezahlen. Im alten Entwurf wur-
den sie, sofern sie selbst Widerspruch gegen den Ent-
schuldungsplan einlegen, noch zur Kasse gebeten.
Gläubiger allerdings, die dem außergerichtlichen Ent-
schuldungsplan widersprochen haben, müssen wie schon
im ersten AE zahlen, wenn sie durch den gerichtlichen
Entschuldungsplan auch nicht besser gestellt werden.

Finanzierungsfonds § 248

Am Ende muß immer gesagt werden, was das Ganze ko-
stet und wer es bezahlen soll. Dies war bisher nicht nur
i m RegE kein Thema, auch im AE war nur ein allgemei-
ner Hinweis über die Notwendigkeit eines Beratungsnet-
zes enthalten. Insofern ist diese Vorschrift nun völlig
neu. Die Schuldnerberatung ist ja nun als Beistand in
den Gesetzesentwurf eingeführt. Es gab eigentlich
keinen Zweifel, daß auch die Regierung und das Parla-
ment die Notwendigkeit gleichermaßen sehen. Also muß
auch darüber gesprochen werden, daß dieser Beistand
etwas kostet und wie er finanziert werden muß. Der
Vorschlag, einen Fonds einzurichten dürfte auf
Gläubigerseite auf höchste Akzeptanz stoßen, denn eine
bessere Idee konnte noch niemand präsentieren.
Das Finanzierungsproblem einfach schleifen zu lassen,
ist ganz sicher keine bessere Idee und so ist eine ange-
messene Lösung früher oder später unausweichlich. So
sonnenklar wie das Erfordernis der Finanzierung von
Schuldnerheratung auch auf der Hand liegt, so sehr
scheint die Fondsidee aber auch in Bonn auf Ablehnung
zu stoßen, wobei aus dem BMJ und auch von den teil-
weise pessimistisch gestimmten Fraktionsmitarbeiterin-
nen, die am ad hoc-workshop teilgenommen hatten, bis-
lang noch kein einziges Sachargument auf den Tisch ge-
legt wurde.
Eines steht fest: Der neue § 17 im Bundessozialhilfege-
setz wird's bestimmt nicht richten...
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Alternativentwurf zum Regierungsentwurf einer
Insolvenzordnung

erstellt im Auftrage der

Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände e.V.,

der

Bundesarheitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege e.V.,

der

Bundesarheitsgemeinschaft Schuldnerberatung e.V.,

sowie dem

Deutschen Gewerkschaftsbund

IFF, Hamburg, den 28.- September 1993

Gesetz über die Entschuldung von Privatpersonen
Artikel 1

Insolvenzordnung

FÜNFTER TEIL

Schuldnerrehabilitation
Befriedigung der Insolvenzgläubiger

DRITTER ABSCHNITT

Verfahren zur Entschuldung

§ 235

Grundsatz
(1) Das Entschuldungsverfahren soll dem Schuldner und
den von ihm abhängigen anderen natürlichen Personen
die Möglichkeit eröffnen, innerhalb einer Frist von fünf
Jahren von seinen gegenwärtigen Schulden befreit zu
werden und ihm damit eine Rückkehr zu einem finanziell
gesicherten Leben zu ermöglichen.

(2) Ist der Schuldner eine natürliche Person, so wird er
nach Maßgabe der §§ 236 bis 248 von den im Verfahren
zur Entschuldung nicht erfüllten Verbindlichkeiten ge-
genüber den Insolvenzgläubigern befreit.

§ 236

Antrag des Schuldners
(1) Das Entschuldungsverfahren wird auf Antrag des
Schuldners heim Amtsgericht seines allgemeinen Ge-
richtsstands eingeleitet.

(2) Dem Antrag sind beizufügen:
a) Eine Aufstellung der gegen den Schuldner bestehen-

den Forderungen nach Fälligkeit, Höhe und Gläubi-
gern sowie eine Aufstellung der bestellten Sicherhei-
ten und Mitschuldner,

b) der Nachweis des gegenwärtigen Einkommens sowie
die Angaben, die zur Berechnung des pfändbaren
Teils erforderlich sind,

c) eine Aufstellung der pfändbaren Vermögensgegen-
stände,

d) ein Entschuldungsplan,
e) gegebenenfalls Anträge mithaftender Personen oder

Bürgen sowie von Personen, deren Vermögen als Si-
cherheit bestellt wtftde, auf Beteiligung am Entschul-
dungsverfahren.

(3) Ist der Antrag unvollständig, so ist dem Schuldner
innerhalb einer angemessenen Frist die Gelegenheit zur
Nachbesserung zu gehen. Fehlt der Entschuldungsplan
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nach Absatz 2d, so soll das Gericht den Schuldner unter
Berücksichtigung von § 247 an eine qualifizierte Schuld-
nerberatunesstelle verweisen.
(4) Unterläßt der Schuldner vorsätzlich oder grob fahr-
lässig die Benennung eines Gläubigers, so hat er diesem
den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.

(5) Der Schuldner ist berechtigt, den Beistand eines
Rechtsanwalts oder eines nicht gewerblichen Schuldner-
beraters in Anspruch zu nehmen.

(6) Der Antrag ist unzulässig, soweit ihm kein außerge-
richtlicher Entschuldungsplan vorausgeht. Soll der An-
trag aus diesem Grunde abgelehnt werden, so kann dies
erst nach Ablauf der gemäß Abs. 3 gesetzten Frist ge-
schehen.

§ 237
Anspruch des Schuldners

(1) der Schuldner hat Anspruch auf Durchführung des
gerichtlichen Entschuldungsverfahrens, wenn die Vor-
aussetzungen von § 21, § 22 Abs. 1, 2, 3 Nr. 2 oder
§ 23 Abs. 2 vorliegen und wenn ein Gläubiger dem au-
ßergerichtlichen Entschuldungsplan widerspricht.

(2) Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn
a) der Schuldner die Überschuldung mutwillig herbeige-

führt hat, indem er Teile seines Vermögens ver-
schenkt oder verschwendet oder innerhalb eines Jah-
res vor Antragsstellung Schulden aufgenommen hat,
um dieses Verfahren herbeizuführen,

11) innerhalb von sieben Jahren vor Antragsstellung be-
reits ein Entschuldungsplan nach diesen Vorschriften
wirksam wurde,

c) innerhalb von sieben Jahren vor Antragsstellung der
Schuldner wegen einer Straftat gemäß §§ 265h, 283
bis 283c des Strafgesetzbuches rechtskräftig verurteilt
wurde,

d) der Schuldner im Verfahren vorsätzlich entweder fal-
sche Angaben macht oder seine Mitwirkungsptlichten
verletzt oder die Durchführung des Entschuldungs-
plans vereitelt,

e) das Entschuldungsverfahren zum Zwecke der Fort-
führung des Gewerbebetriebes des Schuldners betrie-
ben werden soll

f) und soweit er auf eine Befreiung von Steuer-, BA-
FöG-Schulden oder Schulden aus der gesetzlichen
Sozialversicherung abzielt.

§ 238
Ziel des gerichtlichen Entschuldungsverfahrens

(1) Das Gericht wirkt im mündlichen Verfahren auf eine
gütliche Einigung zwischen Gläubigern und Schuldner
hin. Kommt eine gütliche Einigung nicht zustande, so
stellt das Gericht den Entschuldungsplan nach Maßgabe
von § 241 fest.

(2) Der Entschuldungsplan soll den Gläubigem eine re-
alistische und im Verhältnis zu den Mitgläubigem

gleichberechtigte Perspektive für die Schuldenrückfüh-
ning gehen. § 235 Abs. 1 Satz 1 gilt entsprechend.

§ 239
Wirkungen des Entschuldungsverfahrens

(1) Mit Antragsstellung tritt ein Schuldenmoratorium in
Kraft. Das Moratorium ist bis zum Inkrafttreten des Ent-
schuldungsplans befristet. Während des Moratoriums ru-
hen sämtliche Zwangsvollstreckungsmaßnahmen und Si-
cherungsverwertungen, soweit sie die in das Verfahren
einbezogenen Forderungen und Ansprüche betreffen.
§ 132 findet keine Anwendung.

(2) Sämtliche Forderungen gelten während des Morato-
riums als gestundet.

(3) Dem Gläubiger ist untersagt, in bezug auf die einbe-
zogenen Forderungen Leistungen des Schuldners oder
des Zweitschuldners direkt oder über Dritte entgegenzu-
nehmen oder sich versprechen zu lassen.

(4) Verfü g t der Schuldner während des Moratoriums
über Einkommen, so kann das Gericht bestimmen, daß
das pfändbare Einkommen ganz oder teilweise an einen
Finanzieningsfonds gemäß § 248 Abs. 1 abgeführt wird.
§§ 850 ff ZPO sind entsprechend anzuwenden.

§ 240
Entschuldungsplan

(1) Der Entschuldungsplan umfaßt sämtliche fälligen
Forderungen gegen den Schuldner. In den Entschul-
dungsplan können Forderungen aufgenommen werden,
die zur Zeit der Planaufstellung nicht fällig sind, die
aber während der Laufzeit des Entschuldun gsplans fällig
werden.

(2) Der Entschuldungsplan enthält im einzelnen:
a) Eine Ratenzahlungsbestimmung,
h) Bestimmungen über die Durchführung der Zahlun-

gen,
c) Bestimmungen über den freihändigen Verkauf, die

Versteigerung sowie die Abtretung des Erlöses
pfändbaren Vermögens,

d) Bestimmungen über die Weiternutzung bzw. die
Räumung von Wohnraum. Eine Räumung kann nur
bestimmt werden, soweit ein Räumungsverfahren an-
hängig war bzw. ein rechtskräftiger Räumungstitel
vorliegt.

e) Das Datum des Ablaufs der Frist nach § 243 Abs. 1,

t) eine Belehrung über die Wirkung des Entschuldungs-
plans gemäß § 243 Abs. 1.

§ 242 Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden.

(3) Der Entschuldungsplan soll ferner enthalten:
a) Bestimmungen über die Anpassung des Entschul-

dungsplans an sinkende oder fortfallende Einkünfte
oder erhöhte Ausgaben des Schuldners,

h) einen Hinweis auf die Authehungsmöglichkeit gemäß
§ 245,

24 BAG-SB INFORMATIONEN Heft 4/93



c) die Bestimmung, daß ein Anteil von 15 % der einge-
zogenen Forderungen an einen Fonds gemäß § 248
abgeführt wird. Liegen die Voraussetzungen von
Abs. 4 vor, so kann der Entschuldungsplan die Ab-
führung eines angemessenen Gläubigerbeitrags an
einen Fonds gemäß § 248 bestimmen.

(4) Ist der Schuldner aufgrund seiner persönlichen und
wirtschaftlichen Verhältnisse zu Zahlungen nicht in der
Lage, so wird er durch einen wirksamen Entschuldungs-
plan von einer Leistung an die Gläubiger entbunden.
Abs. 2a-c und Abs. 3a und h finden keine Anwendung.

§ 241
Gerichtliche Entscheidung

(1) Aufgrund streitiger Verhandlung stellt das Gericht
den Entschuldungsplan durch Beschluß fest, soweit nicht
eine der Voraussetzungen von § 237 Abs. 2 gegeben ist.
Gegen den Beschluß ist sofortige Beschwerde möglich.
Eine weitere Beschwerde findet nicht statt.

(2) Das Gericht kann von Amts wegen die erforderlichen
Beweise erheben sowie von den zuständigen Behörden
alle notwendigen Auskünfte verlangen, soweit es die
Prognose über die zukünftige wirtschaftliche Entwick-
lung des Schuldners betrifft.

(3) Bevor das Gericht einen vom Schuldner aufgestellten
Entschuldungsplan ablehnt, ist dem Schuldner Gelegen-
heit zur Änderung des Plans zu gehen.

(4) Das Gericht kann auf Antrag des Schuldners anord-
nen, daß § 239 auch im außergerichtlichen Verfahren
wirkt.

§ 242
Leistungsbestimmung durch das Gericht

(1) Das Gericht legt im Entschuldungsplan abschließend
fest, von wem und auf welche Weise und in welchem
Umfang die darin bezeichneten Forderungen zu tilgen
sind. Das Gericht ist insbesondere berechtigt, Bestim-
mungen über

a) die Stundung von Forderungen,
b) die Befreiung oder Reduzierung von Verzugszinsen,
c) die Herabsetzung von Forderungen aus rückständigen

Zinsen und Verzugskosten,
d) die Herabsetzung von Forderungen aus Kapital unter

entsprechender Berücksichtigung von § 237 Abs. 2f,
e) eine Aufteilung der Begleichung von Forderungen

unter Schuldner, Gesamtschuldner, Bürgen und mit-
haftenden Dritten

zu treffen.

(2) Zahlungen des Schuldners auf die im Entschuldungs-
plan festgelegten Forderungen werden abweichend von
§ 367 Abs. 1 BGB zunächst auf den geschuldeten Betrag
und erst, wenn dieser beglichen ist, auf nach der Plan-
feststellung entstandene Zinsen angerechnet.

(3) Die vom Schuldner zu leistenden Zahlungen dürfen
sein pfändbares Einkommen und Vermögen nicht über-
steigen. Das Gericht soll dem Schuldner einen über die
Pfändungsfreigrenzen hinausgehenden Teil des Einkom-
mens oder Vermögens belassen. § 54 SGB I sowie
§§ 11 ff. BSHG sind entsprechend anzuwenden.

(4) Eine Bestimmung über Leistungen des Schuldners,
die über die im Entschuldungsplan festgelegte Leistung
hinausgeht, ist nichtig.

(5) Forderungen aus dem Entschuldungsplan können
nicht abgetreten werden.

(6) Werden im Entschuldungsplan Leistungen für Perso-
nen im Sinne von § 236 Abs. 2e festgelegt, so muß diese
Festlegung grundsätzlich ihre persönlichen und wirt-
schaftlichen Verhältnisse berücksichtigen. § 13a des
Verbraucherkreditgesetzes ist entsprechend anzuwenden.

§ 243
Wirkungen des Entschuldungsplans

(1) Der Entschuldungsplan läuft über einen Zeitraum
von fünf Jahren. Nach Ablauf der Laufzeit wird der
Schuldner von sämtlichen dem Entschuldungsplan zu-
grundeliegenden Forderungen befreit. § 237 Abs. 2d ist
entsprechend anzuwenden.

(2) Der Entschuldungsplan wirkt auch gegen die Gläubi-
ger, die ihre Forderungen nicht angemeldet haben oder
am Verfahren nicht beteiligt waren. § 237 Abs. 2d ist
entsprechend anzuwenden.

(3) Der Entschuldungsplan wirkt auch für und gegen die-
jenigen natürlichen Personen, die sich nicht am Verfah-
ren gemäß § 236 Abs. 2e beteiligt haben dergestalt, daß
sie nur in Höhe der im Entschuldungsplan gemäß § 244
Abs. 1 festgele g ten Quote den Gläubigern gegenüber
haften. § 242 Abs. 6 ist entsprechend anzuwenden.

(4) Mit wirksamem Entschuldungsplan ruhen sämtliche
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen und Sicherungsver-
wertungen, soweit der Plan keine abweichende Verein-
barung enthält. Abgetretene Forderungen gehen auf den
Schuldner über.

§ 244
G leichhehandlungsgrundsatz

(1) Die Gläubiger sind im Entschuldungsverfahren
grundsätzlich gleich zu behandeln. Die Bevorzugung
oder Benachteili gung eines Gläubigers ist nicht statthaft.
Eine gleichmäßige Gläubigerbefriedigung ist dadurch
sicherzustellen, daß alle Gläubiger in demselben Ver-
hältnis zu ihrem geltend gemachten Anspruch in einer
Vom-Hundert-Quote bedacht werden. Geringfügige An-
sprüche können ganz erlassen werden oder voll befrie-
digt werden, wenn der Gläubiger an der vollen Befriedi-
gung ein berechtigtes Interesse hat oder eine anteilsmä-
ßige Befriedigung nicht zweckmäßig erscheint. Von die-
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ser Regel kann nur aufgrund der Bestimmungen aus Abs.
2 bis 3 abgewichen werden.

(2) Unterhaltsgläubiger sind im Entschuldungsplan be-
vorzugt zu berücksichtigen; § 114 Abs. 2 findet keine
Anwendung. Rückständige Forderungen aus Wohn-
raummietverhältnissen sind bevorzugt zu berücksichti-
gen, wenn dadurch der Fortbestand des Mietverhältnis-
ses gesichert wird. Die Bestimmungen über die abgeson-
derte Befriedigung aus §§ 56 ff. sind entsprechend anzu-
wenden.

(3) Bei der Festsetzung der Quote nach Abs. 1 soll ins-
besondere berücksichtigt werden, inwieweit sich der
Gläubiger hei der Begründung seiner Forderung grob
fahrlässig der Einsicht verschlossen hat, daß die Forde-
rung ein wesentliches Element zur Herbei führung der
Überschuldung war. Das Vorliegen der Voraussetzungen
nach Satz 1 ist dann anzunehmen, wenn der Gläubiger
aufgrund der belastenden Bedingungen des Vertrages er-
heblich über dem Durchschnitt liegende Erträge erzielen
konnte.

§ 245
Aufhebung des Plans

Der gerichtlich festgestellte Entschuldungsplan kann auf
Antrag eines Gläubigers aufgehoben werden, wenn der
Schuldner mit seinen Zahlungsverpflichtungen in Höhe
von mindestens 20% des im Plan festgestellten Forde-
rungsvolumens ohne nachvollziehbaren Grund im Rück-
stand ist.

§ 246
Kosten des Entschuldungsverfahrens

(1) Das Entschuldungsverfahren ist für den Schuldner
sowie andere am Verfahren Beteiligte, die nicht Gläubi-
ger sind, kostenfrei.

(2) Die Kosten des Verfahrens trägt der Gläubi ger, der
dem Entschuldungsplan widersprochen hat, der dem ge-
richtlichen Entschuldungsverfahren vorausgeht, wenn er

durch den gerichtlich festgestellten Entschuldungsplan
nicht besser gestellt wird.

§ 247
Übergangsregelung

§ 236 Abs. 6 ist nicht anzuwenden, soweit am Wohnort
des Schuldners keine qualifizierte Schuldnerheratungs-
stelle vorhanden ist und dem Schuldner das Aufsuchen
der nächstgelegenen Schuldnerheratungsstelle nicht zu-
gemutet werden kann.

§ 248
Finanzierungsfonds; Finanzierung von Schuldnerhe-

ratung
(1) Die aufgrund der § 239 Abs. 4, § 240 Abs. 3c er-
folgten Zahlungen fließen an einen nach jeweiligem
Landesrecht errichteten Fonds.

(2) Die Schuldnerheratungsstelle, die an der Aufstellung
eines Entschuldungsplans und dessen Begleitung beteiligt
ist, erhält aus dem Fonds einen Kostenbeitrag. Die Ab-
rechnungen zwischen den Schuldnerheratungsstellen und
den Fonds bestimmen sich nach gesonderter Rechtsvor-
schrift.

Artikel 2

Gesetz zur Änderung des Verbraucher
kreditgesetzes

§ 13a

Mithaftung

Hat sich eine Person, die in häuslicher Gemeinschaft mit
dem Schuldner lebt und über kein eigenes Einkommen
oder Vermögen verfügt, zur Mithaftung oder Bürgschaft
für die Verbindlichkeit verpflichtet, so haftet sie dem
Gläubiger nur in dem Umfang, in dem sie selbst aus der
Verpflichtung einen Vorteil zieht.

Überschuldung in der Bundesrepublik Deutschland

Von Christine Sellin, Köln, und Roger Kuntz, Brühl

A Rahmendaten

I. Ausmaß der Ver- und Überschuldung

Nach vorsichtigen Schätzungen des DGB sind in der
Bundesrepublik Deutschland rund 1,5 Mio. Privathaus-
halte überschuldet. I An den Haushalten, die sich mit
Konsumentenkrediten' verschuldet haben - und das ist
jeder zweite der rund 35 Mio. Privathaushalte - bilden
diejenigen, die ihren Zahlungsverpflichtungen objektiv

nicht mehr nachkommen können und damit per defini-
tionem als überschuldet gelten, einen Anteil von etwa
5 %. Sie sind zahlungsunfähig.

Die wachsende Zahl überschuldeter Haushalte korreliert
mit einer wachsenden Zahl der von Erwerbslosigkeit und
Kurzarbeit Betroffenen und einer wachsenden Zahl von
Sozialhilfebedürftigen. Dreimal Wachstum - aber kein
Wirtschaftswachstum, sondern eine Rezession kenn-

26 BAG-SB INFORMATIONEN Heft 4/93



Konsumentenkredite
in Mrd. DM
(Stand jeweils
am Jahresende)

zeichnet die gegenwärtige wirtschaftliche Lage der Bun-
desrepublik. Immer weniger Haushalte sind in der Lage,
die daraus resultierenden Folgelasten aus eigener Kraft
zu kompensieren: die Schuldenberge wachsen, Verar-
mung und Ausgrenzung nehmen zu.

Schaubild 1: Entwicklung der Konsumentenkredite
1970 - 1992

Quelle: Frankfurter Rundschau vom 28.4.1993

Die durchschnittliche Verschuldung mit Konsumenten-
krediten liegt hei rund 16.000 DM; 3 sie ist in den alten
Bundesländern etwa viermal so hoch wie in den neuen.
Bei der Entwicklung der Verschuldung von Privathaus-
halten ist ein kontinuierlicher Anstieg zu verzeichnen:
Nach einer Untersuchung der Bundesbank hat sie sich
seit 1970 verzwölffacht und ist im Jahresdurchschnitt um
11,5 % gestiegen.4

Die Gründe, die einer Konsumentenkreditaufnahme vor-
ausgehen, werden in Kapitel B behandelt, ebenso wie die
häufigsten Auslöser, die eine Verschuldung zur Über-
schuldung werden lassen.

2. Sozialhilfe

" Eine Million Zugänge hei laufender Hilfe zum Lebens-
unterhalt". So lautet die Zwischenüberschrift eines Arti-
kels, in dem Martin BECK über die Sozialhilfeempfän-
ger 1991 berichtet. 5 BECK weist darauf hin, daß die
Neuzugänge im Jahr '91 zwar um 3,5 % zurückgegan-
gen sind, gleichzeitig aber auch die Abgänge aus der So-
zialhilfe deutlich rückläufig waren. Rund 1,8 Mio. Men-
schen bezogen Ende 1991 laufende Hilfe zum Lebensun-
terhalt. Hauptursache für die Hilfegewährung war mit
29,7 % die Arbeitslosigkeit, wobei mehr als zwei Drittel
der Haushalte keine Leistungsansprüche nach dem Ar-
beitsförderungsgesetz (AFG) realisieren konnten. Bei
weiteren je 10 % waren unzureichende Versicherungs-
oder Versorgungsansprüche (z.B. Rente) sowie der Aus-

fall des Ernährers (z.B. hei Alleinerziehenden) der
Hauptgrund für den Sozialhilfebezug.

Angesichts der Entwicklung der Sozialhilfeempfängerin-
nen-Haushalte in den letzten Jahren kann nicht geleugnet
werden, daß für eine zunehmende Zahl von Haushalten
die Sozialhilfe immer mehr die Funktion der längerfri-
stigen Subsistenzsicherung übernommen hat und weiter
übernimmt: Der ursprüngliche Gedanke der Sozialhilfe
als Hilfe in vorübergehenden Notlagen greift nicht mehr.

Sozialhilfe und Überschuldung ist ein Thema, das in den
letzten zehn Jahren zunehmend evident geworden ist. Be-
reits Anfang der 80er Jahre wurde in empririschen Stu-
dien erhoben, daß Sozialhilfeempfängerinnen Schulden
machen (müssen), um die Bedürfnisse des täglichen Le-
bens befriedigen zu können 6 und daß die Beratungsstel-
len der freien Wohlfahrtspflege immer häufiger mit dem
Problem der Verschuldung, die zur Uherschuldung wird,
konfrontiert werden. ? Eine neuere Untersuchung, die im
Auftrag des Bundesfamilienministeriums durchgeführt
wurde, kam zu dem Ergebnis, daß fast die Hälfte der be-
fragten Sozialhilfeempfängerinnen (48 %) Schulden
hat. 8 Daß diese Haushalte bereits den Übergang von der
Ver- zur Uherschuldung genommen haben, kann ange-
sichts der Notlage und finanziellen Mangelsituation der
betreffenenden Haushalte unterstellt werden. Selbst eine
vermeintlich geringe Schuldenhöhe stellt für sozialhilfe-
beziehende Haushalte ein Hindernis dar, das sie nicht
nur nicht beseitigen können, sondern das ihnen auch
einen Ausstieg aus der Sozialhilfe erschwert. Die Mög-
lichkeiten, die der § 15a BSHG zur Schuldenübernahme
für die Sicherung der Unterkunft hei drohender Ob-
dachlosigkeit oder "zur Behebung einer vergleichbaren
Notlage" bietet, scheinen nicht adäquat genutzt werden
zu können. Die Weigerung der Sozialhilfe, Schulden,
die vor Eintritt der Sozialhilfebedürftigkeit entstanden
sind, hei der Berechnung der materiellen Lage der ent-
sprechenden Haushalte zu berücksichtigen, ist angesichts
steigender SozialhilfeempfängerInnenhaushalte mit Über-
schuldun gsproblematik zu überdenken, zumal es sich in
vielen Fällen um bemerkenswert geringe Beträge han-
delt: Nach einer Untersuchung des baden-württembergi-
schen Sozialministeriums hat beispielsweise die Hälfte
der befragten alleinerziehenden Sozialhilfebezieherinnen
Schulden und davon wiederum 46 % bis zu DM 5000 .9
Erfolgen hier keine flankierenden Maßnahmen zur Schul-
denreduzierung bzw. Schuldentilgung so ist davon auszu-
gehen, daß die Sozialhilfe als Hilfe zur Selbsthilfe ins
Leere läuft.

3. Arbeitslosigkeit

Arbeitslosigkeit ist in den letzten Jahren unverändert die
Hauptursache für die Sozialhilfegewährung und die
Hauptursache für den Übergang von der Verschuldung
zur Überschuldung. Die Arbeitslosenquote lag 1991 in
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den alten Bundesländern im Jahresdurchschnitt hei
6,3 % (1,7 Mio. Arbeitslose), in den neuen Bundeslän-
dern bei 10,3 % (0,9 Mio. Arbeitslose). I ° Nicht
eingerechnet ist hier die verdeckte Arbeitslosigkeit wie
etwa die Kurzarbeit (mit 0 Stunden): Allein in den neuen
Bundesländern waren 1991 im Jahresdurchschnitt 1,6
Mio. Menschen in Kurzarbeit. Zusätzlich gab und gibt
es in den neuen Bundesländern Sonderregelungen zum
Vorruhestand, die es erlauben, ArbeitnehmerInnen bis
zu 10 Jahre vor Erreichen der eigentlichen Altersgrenze
aus dem aktiven Erwerbsleben auszugrenzen. Die
hiervon Betroffenen werden nicht in der amtlichen Ar-
beitslosenstatistik geführt ebensowenig diejenigen, die
an AB-Maßnahmen teilnehmen oder an Qualifizierungs-
maßnahmen.
Nach dem Frühjahrsgutachten der Wirtschaftsfor-
schungsinstitute ist für 1993 mit einem weiteren Anstieg
der Arbeitslosigkeit zu rechnen hei gleichzeitigem Preis-
anstieg und einer prognostizierten Nettolohnanpassung,
die zumindest in den alten Bundesländern unter der
Preissteigerungsrate bleiben wird.

Schaubild 2: Prognostizierte wirtschaftliche Ent-
wicklung für 1993

Quelle: ötv-magazin 6/93

B Schuldverhältnisse

I. Finanzdienstleistungen (FDL)

In einer exemplarischen Untersuchung der Bundesar-
beitsgemeinschaft Schuldnerberatung e.V. (BAG-SB) zu
»Finanzdienstleistungen und Uherschuldungsrisiko pri-
vater Haushalte« wird festgestellt, daß einerseits das An-
gebot an FDL immer vielfältiger und schwerer durch-
schaubar wird, es aber andererseits in absehbarer Zeit
kaum möglich sein dürfte, ohne die Inanspruchnahme
von mehreren Finanzdienstleistungen auszukommen. I I

Dabei verhält sich der Ratenzahlungskredit der 50er
Jahre von seiner Einfachheit und Uherschauharkeit her

zu den heuti gen FDL-Angeboten etwa wie ein Papier-

flieger zu einem Düsenjet: Entscheidend begünstigt
durch die technischen Möglichkeiten, die der Einsatz
von Computern inzwischen bietet, werden durch FDL-
Anbieter immer kompliziertere Kreditformen entwickelt,
die Kreditnehmerinnen keinesfalls mehr durchschauen
können.
Die Strategien von FDL-Anbietern beruhen auf den
Prinzipien Kundinnenakqusition, Kundlnnenbindung29
und FDL-Vielfalt.

I m Rahmen der o.g. Untersuchung wurde festgestellt,
daß von den untersuchten FDL-Anbietern durchschnitt-
lich 3 - 5 Finanzdienstleistungsarten angeboten werden,
für die mehr als 5 Werbeträger eingesetzt werden, dabei
beträgt der verfügbare Werbeetat zwischen 3 und 15 %
des Umsatzes.

Eine Form der alltäglichen Kundinnenbindung wird
durch das sog. »Pauschale Einkaufsgeld« erreicht, das
v.a. von großen Allproduktanbietern eingeführt wurde.
D.h. Kundinnen können ohne weitere Bonitätsprüfung
i m Rahmen eines Limits zwischen 2000 - 3000 DM bar-
geldlos Waren einkaufen.

" Die Kreditvermittler bieten die teuersten Kredite mit
den längsten Laufzeiten an und praktizieren die 'lebens-
längliche Kundenbindung' in ihrer negativsten Ausprä-
gung: der Kunde erhält Kredite mit Laufzeiten bis zu 20
Jahren und mehr".I2

Ist ein solcher Kredit Gegenstand eines streitigen Ge-
richtsverfahrens, müssen selbst Richterinnen passen. Sie
sind mit manuellen Verfahren bzw. ohne spezielle EDV-
Programme nicht mehr in der Lage, die Geldbewegun-
gen, Zins- und Kostenrechnun gen usw. nachzuvollziehen
und müssen daher externe Expertinnen als Gutachterin-
nen beauftragen. Es stellt sich hier die Frage, inwieweit
ein solcher Tatbestand noch hingenommen werden kann,
daß Kreditnehmerinnen sozusagen blind FDL-Anbietern
ausgeliefert sind und nur im Vertrauen auf die Seriosität
eines Anbieters Kreditgeschäfte eingehen ohne konkret
die Zahlungs- und Berechnungsverfahren und die sich
daraus ergehenden Konsequenzen verstehen zu können.

2. Anlässe für Kreditaufnahmen

Bei der Überlegung, welche Anlässe zur Kreditaufnahme
geführt haben, ist es von signifikanter Bedeutung, wel-
che Personengruppen in den Blick genommen werden. In
unserem Zusammenhang sind es in erster Linie über-
schuldete Personen/Haushalte.

Repräsentative Erhebungen zu dieser Fragestellung gibt
es in der Bundesrepublik nicht, wohl aber einzelne Un-
tersuchungen, die sich auf Ratsuchende hei Schuldnerhe-
ratungsstellen beziehen.

nes
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In einer Studie im Auftrag der Bundesministerin für Fa-
milie und Senioren (BMFuS) und dem Bundesminister
für Justiz (BMJ) wurde durch eine Datenerhebung hei
Schuldnerberatungsstellen u.a. festgestellt, daß hei

* 28 % der überschuldeten Ratsuchenden Möbelkauf,
* bei 25 % Kreditablösung und
* bei 21 % die Sicherung des Lebensunterhalts

der Anlaß für die Kreditaufnahme war.13
Diese Ergebnisse verdeutlichen, daß es sich hier um An-

ihren negativen wirtschaftlichen und sozialen Konse-
quenzen ausgeliefert sind.

3. Von der Verschuldung zur Überschuldung / Bei-
treibungsstrategien

Schulden zu haben ist nicht nur ein normaler, sondern
darüber hinaus - aus volkswirtschaftlicher Sicht - ein ge-
wünschter Vorgang, der sämtliche gesellschaftliche
Schichten durchdringt und mit dem Etikett 'Verbesse-
rung der Lebensqualität', 'Belebung der Wirtschaft'
usw. versehen ist.

Schaubild 3: Anlässe der Kreditaufnahme
Quelle: GP-Studie, S. 273
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hisse zur Kreditaufnahme handelt, die in erster Linie der
Beschaffung von wichtigen Gebrauchsgütern dienen
bzw. zur Erhaltung der Lebensgrundlage und nicht, wie
häufig in der Öffentlichkeit dargestellt, zur Befriedigung
von unangemessen Konsumbedürfnissen.

Untersucht man den hohen Anteil derjenigen, die
Kredite zur Kreditablösung aufnehmen, so ist festzustel-
len, daß dies meist aus der aktuellen Notsituation heraus
geschieht, eingegangenen Schuldverptlichtungen nicht
mehr nachkommen zu können. Vor allem Kreditvermitt-
ler nutzen diese Notsituation aus und bieten einen ver-
meintlichen Ausweg durch eine Umschuldung (Kreditab-
lösung, Kreditzusammenfassung) an. Die Folge ist, daß
sich die Betroffenen immer tiefer in Notsituationen ver-
stricken und letztlich der Zwangsvollstreckung mit allen

Dagegen ist Über-
schuldung ein Sach-
verhalt, der mit gesell-
schaftlicher Ausgren-
zung, wirtschaftlichem
und sozialem Abstieg
verbunden ist.

Überschuldung liegt
dann vor, wenn aus
wirtschaftlichen Grün-
den eingegangene
Schuldverptlichtungen
nicht mehr vertragsge-
mäß erfüllt werden
können und das ver-
bleibende Einkommen
zur Bestreitung des
Lebensunterhalts nicht
mehr ausreicht.

11

Konsumentenkredite
dienen "in erster Linie
dazu, Konsumpläne zu
realisieren, die sich
am langfristig erwarte-
ten Durchschnittsein-
kommen orientieren,
aber nicht aus dem ak-

tuell verfügbaren Einkommen finanziert werden kön-
nen". 14 Dieser, von der Deutschen Bundesbank definier-
te Zusammenhang, beinhaltet eine Reihe an Unwäg-
barkeiten und Gefahren für Kreitnehmerinnen. Ange-
sichts der äußerst angespannten Situation auf dem Ar-
beitsmarkt, dem Versagen bzw. der Rücknahme arbeits-
marktpolitischer Förderinstrumente, des Abbaus sozialer
Leistungen (Sozialhilfe, Arbeitslosengeld/-hilfe, Kür-
zung von Leistungsansprüchen usw.) und der weiteren
Lastenumverteilung von Oben nach Unten, ist heute eine
annähernd zuverlässige Einschätzung der zukünftigen
Einkommensentwicklung - besonders für die davon be-
troffenen Personengruppen - nicht mehr möglich. Dies
ist vor allem vor dein Hintergrund bedeutsam, daß das
Arbeitseinkommen die Hauptsicherheit von Banken (Si-
cherungsabtretung von Lohn- und Gehaltsforderungen)
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hei der Vergabe von Konsumentenkrediten an Privatper-
sonen darstellt.

Das Überschuldungsrisiko hat sich aufgrund der oben
skizzierten Situation sowohl qualitativ als auch quantita-
tiv deutlich erhöht. So stiegen die Konsumentenkredite
im Zeitraum 1970 bis 1992 um fast 300 Mrd. DM an,
die pro-Kopf-Verschuldung im gleichen Zeitraum von
500 DM auf 4000 DM. Gleichzeitig stieg der Verschul-
dungsanteil an Konsumentenkrediten im Verhältnis zum
verfügbaren Einkommen von ca. 8 % 1970 auf mehr als
das Doppelte in 1990. 15 Hinzu kommt, daß sich die
Zinssätze für Konsumentenkredite "am oberen Rand der
Sollzinsen bewegen" 16 und damit nicht nur das verfüg-
bare Haushaltseinkommen überdurchschnittlich schmä-
lern, sondern auch den Belastungszeitraum (Kreditlauf-
zeit) verlängern.

Weitere Belastungsmomente gewinnen an Bedeutung
wenn man berücksichtigt, daß die Verschuldung bei sin-
kendem verfügbaren Einkommen eher steigt. Konsu-
mentenkredite werden überwiegend zu langlebigen aber
teuren - aus dem laufenden Einkommen nicht finanzier-
baren - Gebrauchsgütern verwendet, aber auch zum
Ausgleich von realen Einkommenseinbußen bzw. zur Si-
cherung des Lebensunterhalts. Die drastische Zunahme
an Arbeitslosen (die Arbeitslosigkeit in Westdeutschland
hat im Juni mit 2.166.200 Menschen den höchsten Stand
für diesen Monat seit Bestehen der Bundesrepublik er-
reicht), 17 erreicht inzwischen die Kerngruppen auf dem
Arbeitsmarkt. "Unter den Langzeitarbeitslosen wächst
die Zahl derjeniger, die keines der sogenannten Ver-
mittlungshemmnisse wie Alter, geringe Qualifizierung,
gesundheitliche Einschränkungen usw. haben." Lang-
zeitarbeitslosigkeit verfestigt sich "mit all ihren negati-
ven Auswirkungen für die Betroffenen wie berufliche
Dequalifizierung, finanzielle und familiäre Probleme,
persönliche Destabilisierung usw." 18

Tritt Überschuldung ein, ergeben sich für die Betroffe-
nen in dreierlei Hinsicht gravierende Konsequenzen:
Zum einen nutzen die Gläubiger durch Beitreibungsver-
fahren alle ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkei-
ten, um ihre Forderungen gegen SchuldnerInnen durch-
zusetzen, ohne Rücksicht auf deren reale Situation und
Möglichkeiten. Zum anderen geraten die Betroffenen in
einen ausweglosen Teufelskreis, d.h. je weniger finanzi-
elle Mittel zur Schuldentilgung eingesetzt werden kön-
nen, desto rascher und unaufhaltsamer wächst der Schul-
denberg und desto länger wird der Uherschuldungszeit-
raum. Zum dritten erwachsen daraus unübersehbare sozi-
ale Entwicklungen, die sich auf die gesamte Familie ne-
gativ auswirken.

Die zum Teil existenzgefährdenden Auswirkungen für
die Betroffenen werden dann deutlich, wenn man be-
rücksichtigt, um welche Personengruppen es sich dabei
handelt. Es sind in erster Linie:

* Arbeitslose
* Personen mit niedrigen/unregelmäßigen Einkommen

* Personen in Scheidungs- und Trennungssituationen
* Empfängerinnen von Sozialhilfe
* Rentnerinnen nach dem Tod des Partners
* Alleinerziehende
* Kranke Menschen.

Es handelt sich also um Personen, die sich in einer äu-
ßerst kritischen wirtschaftlichen Situation befinden, weil
ihr Einkommen entweder gering ist, die Einkommens-
höhe gesunken ist oder sie auf Sozialleistungen angewie-
sen sind. Darüber hinaus befinden sich diese Personen
auch sozial in einer außergewöhnlich belastenden und
krisenhaften Lebenslage (arbeitslos, alleinerziehend,
krank, usw.). 1 9

Die Zwangsvollstreckung und Schulden-Beitreihungs-
strategien von Gläubigern sind darauf ausgerichtet,
Schuldnerinnen unter Ausschöpfung aller rechtlichen
Möglichkeiten (Titulierung der Forderung, Sachpfän-
dung, Lohn- und Gehaltspfändung, usw.) und ohne Be-
rücksichtigung ihrer konkreten wirtschaftlichen und so-
zialen Lebenssituation auf Jahre hinaus auf das Exi-
stenzminimum zu setzen. Hinzu kommt, daß die pfän-
dungsfreien Einkommensgrenzen (der nicht pfändbare
Betrag) in der Praxis häufig das Familien-Existenzmini-
mum nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG) unter-
schreitet und deshalb die Betroffenen de facto unter der
Sozialhilfebedarfsgrenze leben müssen. Weiter kommt
hinzu, daß die Beitreihungsstrategien von Gläubigern
häufiger als in der Öffentlichkeit wahrgenommen, den
rechtlich zulässigen Weg verlassen, d.h. über unzuläs-
sige Methoden wird Dnick auf die Schulnerinnen aus-
geübt.

Schaubild 4: Rechtslage

Rechtslage
1

reale Situation
des Schuldners/
der Schuldnerin

Die Methoden reichen von Drohschreiben über »Befra-
gungen« der Nachbarschaft bis hin zu Einschüchterungs-
versuchen durch Hausbesuche von Inkassodienst-Mitar-
beitern. Diese gezielt diskriminierenden und die Würde
des Menschen mißachtenden Methoden verschärfen un-
nötig die Destabilisierung des sozialen Lebens der Be-
troffenen und treiben sie in Angst und Isolation: Die ge-
sellschaftliche Ausgegrenzung wird vorangetrieben. 

Gläubiger
Eteltrelbungsstra-
tegien
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4. Machtverhältnisse / Mitverantwortung der
Banken

I m Geschäftsleben ist es die Regel, daß sich Banken
umfassende Informationen über Kreditinteressentlnnen
einholen, Bilanzen einsehen, Gespräche führen und Pro-
gnosen erstellen, welche künftigen Entwicklungschancen
und -risiken zu erwarten sind. Sie haben ein Interesse
daran, daß sich die Geschäfte von Kundinnen stabil ent-
wickeln und berechenbar bleiben, denn nur dann kann
mit einem ständigen Gewinnzuwachs und mit einer sta-
bilen Geschäftsbeziehung gerechnet werden. Wer auf
Bankenseite Geschäftskredite verantwortet, kann es sich
nicht leisten, allzu große Risiken einzugehen, ohne die
berufliche Karriere aufs Spiel zu setzen.

I m privaten Konsumentenkreditbereich scheinen Banken-
grundsätze wie Bonitätsprüfung, Beratung, Risikomini-
mierung für Kundinnen und Bank, positive Prognosen
usw. nicht zu gelten bzw. auf dem Kopf zu stehen.

Es ist zu beobachten, daß Banken hei Konsumentenkre-
ditkundInnen offenbar kein Risiko hei der Kreditvergabe
scheuen, die Kundinnen schlecht oder gar nicht darüber
informieren, wie sie ihre Bonität einschätzen, wie die
Einnahmen- und Ausgabenverhältnisse beurteilt werden
und welche Prognosen sich daraus ergeben.

Wer sich einen Einblick in die Geschäftsphilosophie von
Banken gegenüber potentiellen Konsumentenkreditkun-
dlnnen verschaffen will, braucht nur einen Blick in Ta-
geszeitungen auf die Spalte Kapitalmarkt zu werfen und
die Angebote und Sprache von inserierenden Kreditver-
mittlern studieren, die für eine Unzahl von Banken im
In- und Ausland Kredite akquirieren.

Der Grund dafür liegt darin, daß sich mit riskanten und
waghalsigen Krediten selbst dann viel Geld verdienen
läßt, wenn ein Kredit gescheitert und zusammengebro-
chen ist. Im Bankenjargon spricht man dann von einem
»notleidenden Kredit«, aus Sicht von Verschuldeten von
»notleidenden Schuldnerinnen«, die in eine nicht enden
wollende Uherschuldungskarriere geraten, die aus-
schließlich der Bank und deren Beauftragten nützlich und
gewinnbringend ist.

Die Praxis der Konsumentenkreditvergabe steht in einem
eklatanten Widerspruch zur Bankbetriebslehre, die in
Lehrbüchern ausdrücklich betont, daß neben wirtschaftli-
chen Faktoren des Antragstellers im Konsumentenkredit-
geschäft ein besonderes Augenmerk auf die persönlichen
Verhältnisse (familiäre und berufliche Situation) gelegt
werden so11, 2° vor allem um zu vermeiden, daß Konsu-
mentenkredite »notleidend« werden und nicht deshalb,
möglichst hei Kreditvergabe den Zeitpunkt des Kreditzu-
sammenbruchs prognostizieren zu können.

Wenn Bankenvertreter auf diesen Widerspruch zwischen
Bankentheorie und Bankenpraxis angesprochen werden,
wird dieser Widerspruch entweder geleugnet oder sie
ziehen sich auf einen rechtsdogmatischen Gleichheits-
grundsatz zurück. Stichworte sind: Vertragsfreiheit,
Vertragsautonomie, Mündigkeit aller Rechtssubjekte,
privatautonome Vertragsgestaltung usw.21

Unübersehbar ist aber, daß eben nicht alle »Rechtssub-
jekte« gleichberechtigt sind und viele sich darüber gar
nicht im Klaren sind, was ein Konsumentenkredit im
einzelnen ist, wie er funktioniert, welche Risiken damit
verbunden sind und vor allem, wie sich die Risiken
konkret für Kreditnehmerinnen, auf deren Familien und
Zukunft auswirken können.

Wenn es dann darum geht, wer die Risiken zu tragen
hat, ist jeder Zweifel hinweggefegt: Es sind die Kredit-
nehmerinnen. Daß allein deren Position dann alles ande-
re als gleichberechtigt ist, braucht hier nicht weiter er-
läutert zu werden.

Die Lösung dieser Probleme kann allein durch politische
Entscheidungen herbeigeführt werden, indem die Risi-
ken von Konsumentenkrediten verteilt, und die Banken
in die Verantwortung genommen werden für unterlasse-
ne Beratung, Beauftragung von Kreditvermittlern, über-
höhte Zinsen und Konditionen und für die Bank schon
hei der Kreditaufnahme absehbare Probleme, usw.. Es
ist allerdings zu befürchten, daß sich politisch erst dann
etwas bewegen wird, wenn der gesamtgesellschaftliche
Schaden durch unterlassene Stärkung der Kreditnehme-
rinnenseite größer ist als der Nutzen durch Gewährenlas-
sen von Banken.

Der entstehende Schaden ist umfassend, er betrifft die
einzelnen Kreditnehmerinnen, ihre beruflichen Perspek-
tiven, ihre Lebensperspektiven, ihre wirtschaftliche Exi-
stenz und die ihrer Familien auf Jahrzehnte hinaus.

Darauf zu warten, daß Banken von sich aus soziale und
rechtliche Verantwortung übernehmen, die auf morali-
sche Grundsätze im Umgang mit Konsumentenkreditkun-
dlnnen gründet, erscheint illusionär.

C Maßnahmen zur sozialen und ökonomischen
Integration überschuldeter Haushalte

1. Rechtliche Maßnahmen
am Beispiel Insolvenzverfahren

Seit Bestehen von Schuldnerheratungsstellen in der
Bundesrepublik (in größerer Anzahl ab Anfang der 80er
Jahre) wurde aus Praxissicht verstärkt auf die rechtlich
schwache Position von überschuldeten Menschen hinge-
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wiesen und auf eine gesetzgeberische Lösung, unter an-
derem im Insolvenzrecht, gedrängt.

Während hei Unternehmensinsolvenzen die wirtschaftli-
che Existenz auf dem Spiel steht, greift die Insolvenz
von Privatpersonen existentiell in die soziale und wirt-
schaftliche Lebenssituation der Betroffenen ein und be-
herrscht diese unabsehbar auf Jahre hinaus. Konkret be-
deutet dies ein Leben an der untersten Schwelle materi-
eller Existenz (Pfändungsfreigrenze, Sozialhilfegrenze)
und häufig auch den Verlust der Arbeitsstelle, der
Selbstachtung und der Möglichkeit einer positiven Le-
bensperspektive. Das Ergebnis ist die soziale und wirt-
schaftliche Vernichtung.

Die nun in Angriff genommene Insolvenzrechtsreform
soll die rechtliche Position von Privatschuldnerinnen
verbessern mit dem Ziel, nicht jede Zukunftsperspektive
für die Betroffenen aufgrund von Schulden zu verhauen.

Von Zugangsmöglichkeiten und den Verfahrensfragen,
die mit dem Insolvenzrecht verknüpft sind abgesehen,22
wird es für die betroffenen überschuldeten Menschen
von zentraler Bedeutung sein, ob ihnen ein gangbarer
Weg zur Schuldenbefreiung (Restschuldbefreiung) durch
die beabsichtigte Insolvenzrechtsreform eröffnet wird.

Der Entwurf zur Insolvenzordnung sieht zwar grund-
sätzlich eine Restschuldbefreiung vor, knüpft diese
Möglichkeit aber an eine 7 Jahre dauernde »Wohlverhal-
tensphase«. In dieser Zeit können die Betroffenen ledig-
lich über das geringe pfändungsfreie Einkommen verfü-
gen, der Rest muß zur Schuldentilgung verwandt wer-
den. Dabei bleibt unberücksichtigt, daß die Pfändungs-
freigrenzen nicht den stetig steigenden Lebenshaltungs-
kosten angepaßt werden, was zur Folge hat, daß das ver-
bleibende Einkommen im Laufe der »Wohlverhaltenspe-
riode« real ständig sinkt. Es ist zu befürchten, daß da-
durch die Betroffenen mit ihrem verbleibenden Einkom-
men regelmäßig unter die Sozialhilfegrenze geraten wer-
den, die das absolute Existenzminimum markiert und da-
mit gezwungen sind, entweder durch Neuschulden kurz-
fristig ihre ökonomische Existenz zu »sichern« oder das
Verfahren abzubrechen. Nachdem das Insolvenzverfah-
ren Neuverschuldung verbietet, führt auch dies zum Ab-
bruch des Verfahrens.

Darüber hinaus klammert das Insolvenzrecht die soziale
Problematik, die mit der Überschuldung von Privatper-
sonen verbunden ist, aus und beschränkt sich aus-
schließlich auf ökonomische Aspekte der Überschul-
dung.

Die inzwischen über 10jährigen Erfahrungen von
Schuldnerberatung in der Bundesrepublik haben mit er-
drückender Deutlichkeit immer wieder auf die enormen
sozial-destabilisierenden Folgen von Überschuldung hin-

gewiesen. Stichworte sind Vereinsamung, Persönlich-
keitszerfall, Familienkonflikte, Wohnungsverlust, Ver-
lust der Arbeit bis hin zu psychosomatischen Erkran-
kungen und Alkoholismus.

Schuldnerberatung versteht sich als eine spezialisierte
Form der Sozialarbeit und hat erkannt, daß nur eine
ganzheitliche Beratungsform, die sowohl ökonomische
als auch soziale Beratungsaspekte beinhaltet, die bis in
die Rekonstruktion des sozialen Lebensumfeldes der Be-
troffenen reichen müssen, notwendig sind, um eine so-
ziale und wirtschaftliche Rehabilitation bewirken zu
können.

Insofern kann eine Insolvenzrechtsreform nur dann für
Privatschuldnerinnen den verhängnisvollen Weg in eine
lebenslange Verschuldung verhindern, wenn u.a.

- neben den ökonomischen Interessen von Gläubigern
gleichberechtigt den sozialen Interessen der Betroffe-
nen Rechnung getragen wird,
die sog. Wohlverhaltensperiode von 7 Jahren auf
einen überschaubaren Zeitraum von 3 Jahren gesenkt
wird,
die steigenden Lebenshaltungskosten in diesem Zeit-
raum den Pfändungsfreigrenzen zugeschlagen werden,

- notwendig werdende Ausgaben (z.B. Beschaffung
bzw. Ersatzbeschaffung von Gebrauchsgütern) Be-
rücksichtigung finden.

Die notwendigen individuellen Hilfen aus der Über-
schuldung dürfen jedoch nicht den Blick verstellen auf
die strukturellen Ursachen, die letztendlich zu individu-
ellen Notlagen führen. Der massive Sozialabbau auf
breiter Front einerseits, z.B. Kürzungen von Soziallei-
stungen, Beschränkung von arbeitsmarktpolitischen In-
strumenten, Schwächung der Arbeitnehmerinnen-interes-
sen und der fehlende politische Wille, präventive Maß-
nahmen zur Verhinderung von Überschuldung zu ergrei-
fen andererseits, werden keine überzeugende Lösungen
ermöglichen. Präventive Maßnahmen zur Verhinderung
von Überschuldung könnten z.B. sein:

* Verbot von Kreditvermittlung
* Verpflichtung der Banken auf sorgfältige Kreditver-

gabe
* Verteilung der Risiken
* Verbot der Lohnabtretung
* Reform des Vollstreckungsverfahrens.

2. Sozialarbeiterische Maßnahmen am Beispiel
Schuldnerberatung

Anfang der 80er Jahre hat sich Schuldnerberatung als
eine besondere Aufgabe von Sozialarbeit entwickelt und
i m Laufe eines Jahrzents etablieren können. Die Ent-
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wicklung dieser besonderen Form der Beratung hängt
wesentlich damit zusammen, daß

die traditionellen Dienstleistungen im Wirtschafts-,
Finanz- und Rechtspflegebereich kein hinreichendes
Interesse an den in Not geratenen Schuldnerinnen
entwickelt haben und zudem geeignete Instrumente,
vor allem im Schuldrecht, fehlen,

- auch das Beratungshilfe- und Prozeßkostenhilfegesetz
nicht in der Lage ist, Ratsuchende, die in ein aus-
wegloses Schuldenkarussel mit einer Vielzahl von
Schuldverhältnissen geraten sind, wirksame Hilfen
anzubieten,

- die Sozialarbeit sich zunächst nicht zuständig sah, den
in wirtschaftliche Not geratenen Menschen spezielle
Beratungshilfen anzubieten, die vordringlich auch ihre
wirtschaftliche Situation zum Gegenstand der Hilfe
nehmen.23

Soweit die Sozialarbeit betroffen ist, hat sich ihre Posi-
tion entscheidend geändert: Nach einer bundesweiten
Erhebung der Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerhe-
ratung existierten im Jahre 1987 insgesamt 150
Schuldnerberatungsstellen.24

Schuldnerheratung, verstanden und organisiert als ganz-
heitliche Beratungsform, verfolgt drei Hauptziele, die im
Folgenden skizzenhaft umrissen werden:

a) Persönliche Hilfe

Den betroffenen Ratsuchenden soll geholfen werden,
ihre Überschuldungssituation abzuhauen bzw. schul-
denfrei zu werden, um wieder ein »normales« Leben
in der Gesellschaft führen zu können. Die Hilfen be-
ziehen sich dabei auf wirtschaftlich/finanzielle Pro-
blemstellungen, auf rechtliche Fragestellungen und
vor allem auf die sozialen Folgeprobleme von Uher-
schuldung.

h) Bekämpfung der Ursachen von Überschuldung

Um unkritischen Schuldzuweisungen, die den Blick
von den gesellschaftlichen Ursachenzusammenhängen
verstellen und Fehleinschätzungen forcieren, entge-
gentreten zu können, beteiligt sich Schuldnerheratung
aktiv an der Bekämpfung der Ursachen von Uher-
schuldung.

Dies geschieht zum einen dadurch, daß die Verschul-
dungsbiographie mit all ihren Facetten im Beratungs-
prozeß rekonstruiert wird und die Stellen herausgear-
beitet werden, die entscheidend zum Überschul-
dungsprozeß geführt haben. Zum anderen beteiligt
sich Schuldnerheratung vor dem Hintergrund ihrer
Praxiserfahrungen an der rechtspolitischen Kritik im
Hinblick auf notwendige Reformen (vor allem im
Schuldrecht, Vollstreckungsrecht, Sozialrecht) ein-
schließlich der Bankenpolitik, die maßgeblich zur

schwachen Rechtsposition von Schuldnerinnen bei-

trägt.

c) Prävention

Um bereits im Vorfeld Überschuldungsprozesse zu be-
kämpfen ist es erforderlich, die Öffentlichkeit zu in-
formieren und auf Entscheidungsträger (Politikerin-
nen, Re,chtsptlegeorgane, Gläubiger, usw.) Einfluß zu
nehmen.

Allein diese Anforderungen an Schuldnerheratung be-
dingen ein hohes Maß an Kompetenzen aus den unter-
schiedlichsten Gebieten. Das nachfolgende Schaubild
soll dies verdeutlichen:

Schaubild 5: Kenntnisbereiche von
Schuldnerberatung

Bei der Betrachtung des Verschuldungsprozesses lassen
sich (zumindest) zwei entscheidende Stellen ausmachen,
hei denen Interventionen notwendig werden um den
weiteren Verlauf in die Überschuldung aufzuhalten.

Präventive Intervention

Hier geht es darum, hei wirtschaftlichen/finanziellen
Einbrüchen, die mit sinkendem Einkommen, Zahlungs-
problemen und Problemen im sekundären Sozialbereich
verbunden sind, Hilfen zu organisieren, die sich an den
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Schaubild 6: Interventionspunkte im Verschuldungsprozeß führen kann, wodurch die Situation
entscheidend verschärft wird.

Intervention I
- direkt -

Kalkulierbares
Einkommen
Kalkulierbare
Schulden

-y
Schaffung/Erhalt
d. Lebensstandards
Bedürfnisbefriedig.
Gesellsch. Teilhabe
Soziale Akzeptanz

realen Möglichkeiten der Betroffenen orientieren und
danach ausgerichtet werden. Beispiele sind Überbrük-
kungsmaßnahrnen hei Krediten, wie

* Reduzierung der Zahlungsraten,

* Vereinbarung eines befristeten Zinsstillstandes unter
Beibehaltung des Tilgungsanteils,

* kostenfreie Stundung von Raten,

* (seriöse) Umschuldung,

* kostenfreier Zahlungsaufschub

Direkte Intervention

Bei Einkommenverlusten, vor allem

durch Arbeitslosigkeit, Trennung,
Krankheit, usw., die zu Zahlungsunfä-
higkeit, Überschuldung und zur Pro-
blemverschärfung im primären Sozial-
bereich führen, sind durchgreifende
und perspektivisch auf einen längeren
Zeitraum hin orientierte Interventionen
erforderlich. Sie beziehen sich dabei
sowohl auf die soziale Lebenslage der
Betroffenen als auch auf die zu erwar-
tenden Zwangsvollstreckungsmaßnah-
men von Gläubigern, die hei Zahlungs-
unfähigkeit von SchuldnerInnen kaum
mehr abwendbar sind und schließlich
auch auf Lösungswege, die aus der
oben genannten Situation herausführen
(können).

Dabei kann es sich z.B. um Schuldenerlass, Nieder-
schlagung von Forderungen, Zinsverzicht, Zinsstillstand
usw. handeln.
I m ungünstigsten Fall müssen sich Betroffene, aufgrund
der derzeitigen Rechtslage, auf ein Leben an der Pfän-
dungsfreigrenze bzw. Sozialhilfegrenze einrichten.

Schuldnerberatun g als Teil von Sozialarbeit bleibt hei
den o.g. Hilfemaßnahmen jedoch nicht stehen. Sie
befaßt sich darüber hinaus mit der Koordinierung von
weiteren Hilfemöglichkeiten, z.B.

Intervention
- präventiv -

1 	

bei gleichzeitiger Anpassung bzw.
Einschränkung des Lebensstan-
dards unter Berücksichtigung der
sozialen und wirtschaftlichen Ver-
hältnisse und Erschließung von fi-
nanziellen Hilfen z.B. durch Prü-
fung und Inanspruchnahme von
sozialen Leistungen (Wohngeld,
Kindergeld, Sozialhilfe usw.).

An dieser Stelle ist anzumerken,
daß eine große Zahl von Betrof-
fenen häufig (noch) keine Schuld-
nerberatung nachfragen bzw. in
Anspruch nehmen sondern zuerst
in Eigenhilfe versuchen, die Fi-
nanzeinbrüche zu kompensieren,
was aus Unkenntnis und Ratlo-
sigkeit im ungünstigsten Fall zur
Inanspruchnahme von (unseriösen)
Kreditvermittlungs-Angeboten

Schaubild 7: Strategien und Folgen hei sinkendem Einkommen
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* Vermittlung an RechtsanwältInnen

* Vermittlung an spezielle Beratungsdienste, (Lebensbe-
ratung, Partnerinnen-Beratung usw.)

* Erhalt der Beschäftigung bzw. Unterstützung hei der
Suche nach einer Beschäftigung

* Sicherung der Wohnung (Abwendung von Räumungs-
klagen und Zwangsräumung).

All diese, auf das Individuum gerichteten Hilfsmaßnah-
men im Rahmen von Schuldnerheratung können jedoch
nicht darüber hinwegtäuschen, daß die zentralen Ursa-
chen der Überschuldung in gesellschaftspolitischen Be-
rei-chen liegen, die vom betroffenen Individuum nicht
beeinflußbar sind und deshalb eine Lobby notwendig ist,
die durch die Schuldnerheratung wahrgenommen werden
kann.

1 Genaue Daten bezüglich der Anzahl der überschuldeten Hauhalte
liegen nicht vor. Die größte bundesdeutsche Untersuchung zum
Ausmaß der Verschuldung mit Konsumentenkrediten ist aus dein
Jahr 1979. Sie wurde vom Bundesminsiterium der Justiz in Auf-
trag gegeben und ist die Studie, die für die Darstellung der Praxis
des Konsumentenkredites am geeignetsten ist. Gleichwohl zeigt
diese Studie 'nur' die Verschuldung mit Konsumentenkrediten
auf, nicht die Verschuldung mit anderen Finanzierungen und auch
nicht die Überschuldungssituation in der Bundesrepublik. Dessen
ungeachtet ist die Studie als Standardwerk unverzichtbar: Knut
Holzscheck/Günter Hörmann/Jürgen Daviter 1982: Die Praxis
des Konsumentenkredits in der Bundesrepublik Deutschland. Eine
empirische Untersuchung zur Rechtssoziologie und Ökonomie des
Konsumentenkredits, Köln

2 Ohne Baudarlehen. Zu Konsumentenkrediten gehören vor allein
Raten- und Dispositionskredite sowie Festkredite.

3 Gabi Gillen/Michael Möller 1992: Anschluß verpaßt. Armut in
Deutschland, Bonn, S. 67

4 Monatsbericht der Deutschen Bundesbank, April 1993, Frankfurt

5 Martin Beck 1993: Sozialhilfeempfänger 1991, in WiSta, Wirt-
schaft und Statistik 4/1993, S. 279 - 291

6 ISG Köln 1985: Regelsatz und Warenkorb in der Sozialhilfe. Eine
Untersuchung zu Ausgaben- und Verbrauchsstrukturen hei Sozi-
alhilfeempfängerhaushalten. (Hrsg.) vom Bundesminister für Ju-
gend, Familie und Gesundheit, Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz

7 Christine Sellin/Klaus Besselmann 1987: Erscheinungsformen und
Auswirkungen sozialer Not und Verarmung. Eine Studie des ISG
Köln im Auftrag des Diakonischen Werkes der EKD, Köln

8 Herbert Jacobs/Anna Ringheck 1992: Hilfen zur Überwindung
der Sozialhilfebedürftigkeit. 1SG-Studie im Auftrag der Bundes-
ministerin für Familie und Senioren, Köln, S. 104

9 Anna Ringheck 1993: Ursachen der Sozialhilfebedürftigkeit. Ein
Personenkreis verändert sein Gesicht. Eine Studie des ISG Köln
zur Lebenssituation alleinerziehender Sozialhilfebezieherinnen im
Auftrag des Ministers für Arbeit, Gesundheit, Familie und Frauen
des Landes Baden-Württemberg, Köln, S. 48

10 ANBA, Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeit, Ar-
beitsstatistik 1991. Jahreszahlen, Nürnberg 1992

11 BAG Schuldnerberatung e.V. (Hrsg.) 1990: Finanzdienstleistun-
gen und Uherschuldungsrisiko privater Haushalte, Kassel, S. 12

12 ebenda, S. 11

13 Bundesministerium für Familie und Senioren (Hrsg.) 1992: Über-
schuldungssituation und Schuldnerheratung in der Bundesrepublik
Deutschland, Bonn, S. 273

14 Monatsbericht der Deutschen Bundesbank, a.a.O., S. 30

15 ebenda, S. 22 ff

16 ebenda, S. 22

17 NRZ-Nachrichtendienst vom 7.07.1993

18 Bernward Blink 1993: G.I.B.-Info 2/93, Tagung zur 10. Novelle
AFG, Bochum

19 Roger Kuntz 1989: Anforderungen an Schuldnerheratung, in:
Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerheratung e.V. (Hrsg.):
Schuldnerberatung in der Bundesrepublik, Kassel, S. 102

20 vgl. Karl F. Hagenmüller/Gerhard Diepen 1982: Der Bankbe-
trieb, 9. Auflage, Wiesbaden, S. 457

21 vgl. z.B. Barbara Dauner-Lieh 1985: Konsumentenkreditrecht -
ein besonderes Privatrecht für den Verbraucher? in: bank und
markt, Sonderheft Konsumentenkredit, Ffm.

22 siehe dazu im Einzelnen die Stellungnahme der Bundesarbeitsge-
meinschaft Schuldnerheratung e.V. (BAG-SB) sowie die gemeinsa-
me Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher e.V.,
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V.,
Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerheratung e.V., Deutscher
Gewerkschaftsbund, in: BAG-SB INFORMATIONEN, Heft 2/93

23 vgl. Roger Kuntz 1992: Schuldnerberatung ist Sozialarbeit, in:
Münder/Höfker/Kuntz/Westerath: Schuldnerheratung in der so-
zialen Arbeit, 2. Aufl., Münster, S. 30

24 Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung e.V. (Hrsg.) 1980:
Erhebung zur Situation der Schuldnerheratung im Bundesgebiet
einschließich West-Berlin, Teil 1, Liste der Schuldnerberatungs-
stellen, Kassel

berichte 

Seminar in Zwickau
"Arbeitsplatzrisiko Schulden"

Von Klaus Müller, Maintal

Hauptamtliche Mitarbeiterinnen in Ausbildungs- und
Beschäftigungsgesellschaften, hier besonders die Sozial-
beraterInnen werden immer stärker mit den persönlichen
Problemen und den betrieblichen Auswirkungen über-
schüldeter Maßnahmeteilnehmerinnen befaßt. Sachge-
rechte Beratung und kompetentes Handeln in der spe-

zielten Problematik "Ver- und Überschuldung" wird von
den SozialberaterInnen erwartet.

Daher wollte die Sächsische Aufbau- und Qualifizie-
rungsgesellschaft (SAQ) im Rahmen ihrer betriebsinter-
nen Schulung der sozialpädagogischen Begleiterinnen ein
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dreitägiges Einführungsseminar zur betrieblichen
Schuldnerheratung durchführen. Die Notwendigkeit,
sich auch mit den Problemen überschuldeter Mitarbeite-
rinnen und Maßnahmeteilnehmerinnen zu beschäftigen,
ist aufgrund der Situation in Zwickau offensichtlich: Die
Sächsische Aufbau- und Qualifizierungsgesellschaft bie-
tet für zur Zeit etwa 1500 Beschäftigte unterschiedliche
Maßnahmen an, von der Erstausbildung in Lehrberufen
über befristete AB-Maßnahmen bis hin zu Umschulun-
gen und Teilqualifizierungen.

In den Räumlichkeiten der Sachsenring-Werke, dem
ehemaligen Hersteller des weltbekannten Trabbi, haben
sich die unterschiedlichsten Arbeitsprojekte angesiedelt.
Auch hier ist die Spanne sehr weit, vom Bau über den
Garten- und Landschaftshau, von Holz- und Metallbear-
beitung bis hin zu Elektrik und Elektronik. Nicht zu
vergessen ist eine große Recyclingabteilung und die di-
versen Frauenprojekte. Da in Zwickau der größte Teil
der industriellen Arbeitsplätze vernichtet wurde, (keine
Textilindustrie mehr, nur noch wenige Zulieferer für
VW in Mosel), ist die Sächsische Aufbau- und Qualifi-
zierungsgesellschaft zu einem der großen Arbeitgeber
geworden.

Auf diesem Hindergrund ist verständlich, daß das Pro-
blem der Ver- und Überschuldung von den Maßnahme-
teilnehmerinnen in den Betrieb mitgebracht wird und
entsprechend der sonstigen angebotenen sozialen Bera-
tung und Betreuung ebenfalls angegangen werden soll.
Entsprechend waren die Teilnehmerinnen des Einfüh-
rungsseminars Schuldnerheratung motiviert und interes-
siert.

Ein Einführungsseminar kann natürlich nur einige erste
Einblicke in die Grundlagen und die Praxis von Schuld-
nerheratung im betrieblichen Rahmen vermitteln. Es
kann keine grundlegende Qualitizierung dieser speziellen
Form von Sozialarbeit ersetzen, es kann aber dazu sensi-
bilisieren, möglicherweise stärker als bisher die besonde-
ren Auswirkungen von Verschuldung auf die individu-
elle Lebenslage und die Existenzgestaltung der Maßnah-
meteilnehmerinnen hei der Personalentwicklung und
Personalpflege in den Ausbildungs und Beschäftigungs-
gesellschaften zu beachten. Gleichzeitig sollte das Semi-
nar aber auch die Handlungsmöglichkeiten des Betriebes
aufzeigen, nämlich neben der originären Aufgabe, Arbeit
und Qualitizierung anzubieten, auch die dauerhafte Ab-
sicherung der wirtschaftlichen Existenz der oftmals nur
befristet Beschäftigten und ihrer Familien sicherzustel-
len.

Programmverlauf

Neben den 20 Teilnehmerinnen, die als sozialpädagogi-
sche Begleiterin oder Sozialberaterin in der SAQ arbei-
ten, nahmen auch die Kolleginnen der Schuldnerhera-

tungsstelle der Arbeiterwohlfahrt in Zwickau an der

Veranstaltun g. teil. Dies hatte den großen Vorteil, daß
die Kolleginnen die unmittelbare Praxiserfahrung in
Zwickau darstellen konnten und gleichzeitig der Kontakt
zwischen dem Betrieb und der Schuldnerheratungsstelle
intensiviert wurde.

Nach einer kurzen Vorstellun gsrunde wurden die Inhalte
der Veranstaltung anhand eines Seminarplanes dargestellt
und die Wünsche und Bedürfnisse der Teilnehmerinnen
in vereinfachter Metaplan-Technik erfragt und den The-
menschwerpunkten zugeordnet.

Es folgte als Einstieg ein foliengestütztes Referat zur
Entwicklung der privaten Verschuldung in Deutschland.
In den folgenden Arbeitsgruppen wurden von den Teil-
nehmerinnen ihre bisherigen Erfahrungen mit Verschul-
dung im Betrieb, wo ist sie sichtbar?, was konnte bisher
getan werden?, was kann der Betrieb leisten ?, diskutiert
und auf Plakaten festgehalten. Diese Plakate dienten zur
Grundlage der Abschlußdiskussion: "Besondere Bedin-
gungen der Schuldnerheratung im Betrieb".
I m nächsten Themenschwerpunkt des Seminars wurden
die juristischen Grundlagen der Schuldnerheratung dar-
gestellt, an Schaubildern auf Folien erklärt und durch
Beispiele praxisnah aufgelockert. In den folgenden Ar-
beitsgruppen bewerteten die Teilnehmerinnen einen vor-
bereiteten Praxisfall und übten daran die Berechnung ei-
ner Lohnpfändung. Im Vergleich zu dem sozialhilfe-
rechtlichen Bedarf wurden von den Teilnehmerinnen die
Möglichkeiten eines Erhöhungsantrages der Ptändungs-
freigrenze überprüft. Im Plenum fand anschließend die
Auswertung dieser Fallbearbeitung statt.

Die nächste Arbeitseinheit war die Darstellung von zwei
Verhandlungsbeispielen mit Gläubigern. In einem Foli-
engestützten Referat wurden die Schreiben analysiert,
auf die Weitergabe von Informationen hin überprüft und
praktische Formulierungsvorschläge gegeben.

Hieraus entwickelte sich eine lebhafte Diskussion, die
sich dann in Arbeitsgruppen fortsetzte. Die Teilnehme-
rinnen verfaßten anhand von Originalunterlagen Schrei-
ben der Schuldnerheratungsstelle an den Gläubiger.
Diese wurden formvollendet auf Plakaten dargestellt und
in der Plenumsdiskussion ausgewertet.

Das folgende Referat und die sich entwickelnde Diskus-
sion beschäftigte sich unter dem Stichwort "Strategieent-
wicklung" mit den notwendigen Arbeitsschritten, die
von dem Erstkontakt mit den Schuldnern bis hin zu der
Überlegung, wie eine Schuldenregulierung zu erreichen
ist, typischerweise notwendig sind. Die Diskussion dreh-
te sich intensiv um Verhandlungsmöglichkeiten und Ent-
schuldungsverfahren, sodaß dann von den Teilnehmerin-
nen in Arbeitsgruppen ein weiterer vorbereiteter Praxis-
fall gelöst wurde. Die unterschiedlichsten Lösungswege
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wurden im Plenum dargestellt und dazu noch einige,
zum Teil ausgefallene Praxishinweise zu Lösungsmög-
lichkeiten gegeben.

Den Abschluß des Seminars bildete dann die Diskussion,
welche Bedingungen Schuldnerheratung in der Sächsi-
schen Aufbau- und Qualifizierungsgesellschaft vorfindet,
welche Notwendigkeiten vorhanden sind, aber auch wel-
che Zukunftsperspektive und welche Kooperationen
denkbar sind. Die Teilnehmerinnen waren sich sicher,
daß sie in ihrer praktischen Tätigkeit zunehmend mehr
mit ver- und überschuldeten Kolleginnen und Kollegen
zu tun haben werden. Konkrete Überlegungen wurden
angestellt, oh innerhalb der SAQ eine Schuldnerhera-
tungsstelle eingerichtet werden kann.
Nachdem zum Schluß die noch nicht abgearbeiteten Pra-
xisfragen der Teilnehmerinnen beantwortet waren und

eine kurze Auswertungsrunde stattfand, war zwar der
Referent ausgepowert, dafür waren die Teilnehmerinnen
aber voller neuer Informationen und Anregungen.

Insgesamt war dieser Einführungslehrgang speziell für
die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen einer Ausbildungs-
und Beschäftigungsgesellschaft ein erster erfolgreicher
Versuch, das Thema Ver- und Überschuldung in einem
Betrieb, der auch sonst schon mit genügend anderen
Problemkreisen zu tun hat, zu plazieren. Der Erfolg der
Veranstaltung liegt aber nicht zuletzt darin, daß die Teil-
nehmerinnen interessiert und engagiert mitgearbeitet ha-
ben und daß die Organisation der Veranstaltung durch
die SAQ reibungslos funktionierte. Es ist zu wünschen,
daß derartige Veranstaltungen in weiteren Aushildungs-
und Beschäftigungsgesellschaften, insbesondere in den
neuen Bundesländern durchgeführt werden.

thema recht

Fallbeispiel zum § 850d ZPO

Der Vorrechtsbereich für Unterhaltsgläubiger

Von Prof. Dr. Zimmermann, Ev. Fachhochschule Darmstadt

1. Einleitung

Den Frühjahrstermin unseres Praktikerforums an der
EFH Darmstadt nutzten die Teilnehmerinnen zu einem
fallorientierten Erfahrungsaustausch zu Fragen des
Schuldnerschutzes hei Lohnpfändungen.

Anhand einer aktuellen Lohnbescheinigung wurden zu-
nächst die unpfändbaren Einkommensteile gem. § 850a
ZPO erörtert. Es gelang klarzustellen, daß Nachtzuschlä-
ge ebenso wie Zulagen für Wochenend- oder Feiertags-
arbeit keine "Erschwerniszulagen" i.S.d. § 850a Abs. 1
Nr. 3 ZPO darstellen. Als Erschwerniszulagen unpfänd-
bar sind lediglich solche Lohnzuschläge, die eine in der
Arbeit selbst liegende Erschwernis ausgleichen sollen
(z.B. Staub-, Hitze-, Tunnelzulage).I
Zulagen für ungünstige Arbeitszeiten, wie zur Nachtzeit
oder am Wochenende, sind demgegenüber ebenso wie
Leistungs- oder Akkordzulagen als Teil des normalen
Arbeitsentgeltes anzusehen und als solche im Rahmen
der Pfändungstabelle zu § 850c ZPO pfändbar.2

Zur Erhöhung des Pfändungsfreibetrages gem. § 850f
ZPO verständigten sich die Praktikerinnen darauf, die
"Frankfurter Standards" als richtungweisend für die ei-
gene Beratungspraxis zu übernehmen. Die Kollegen
KUPFERER und WINTER von der Beratungsstelle für

wirtschaftliche Haushaltsführung heim Sozialamt der
Stadt Frankfurt haben ein Formblatt zur Bescheinigung
des Sozialhilfebedarfs entwickelt und die relevanten Be-
rechnungsschritte auf 4 Textseiten so präzise wie zwin-
gend hergeleitet, daß eine breite Akzeptanz hei den Voll-
streckungsgerichten - hoffentlich über Hessen hinaus -
erreichbar sein sollte.3

Die Erörterung des Lohnpfändungsschutzes schloß mit
einem Übungsfall zum erweiterten Pfändungszugriff von
Unterhaltsgläubigern ah. Da sich in der Schuldnerhera-
tungsliteratur der "Vorrechtsbereich" gem. § 850d ZPO
bisher nur lückenhaft erläutert findet, ist nachfolgend
unser Ausgangsfall (unter 2) mitgeteilt. Anschließend
werden die Erkenntnisse unserer gemeinsamen Fallarbeit
zusammengefaßt. Dabei stehen im Vordergrund der Dar-
stellung:

• die überschlägige Berechnung der Unterhaltsansprü-
che (3)

• die Festlegung des notwendigen Unterhalts für den
Unterhaltsverpflichteten (4)

• der verbleibende Vorrechtsbereich für Unterhaltsbe-
rechtigte (5)

• der erweiterte Pfändungszugriff seitens der Unter-
haltsgläubiger auf unpfändbare Einkommensteile i.S.
d. § 850a ZPO (6).
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2. Fallvorgabe

Seit drei Jahren beraten Sie ein junges Ehepaar mit 2
Kleinkindern, das sich hei der Wohnungsausstattung und
Familiengründung finanziell übernommen hatte. Mit
Hilfe der Bundesstiftung "Mutter und Kind", des Erzie-

hungsgeldes (dessen Bezug vor kurzem ausgelaufen ist)
und einer verständnisvollen örtlichen Volksbank ist es
gelungen, titulierte Zahlungsverpflichtungen in Höhe von
ursprünglich 25.000 DM vollständig abzubauen.
Damit scheint ein mehrjähriger Kampf ums finanzielle
Überleben der jungen Familie gewonnen!
Getragen wurde die etfolgreiche Sanierung haupt-
sächlich von der konsequent wirtschaftenden und konti-
nuierlich mitarbeitenden jungen Frau. Sie hat dabei zu-
nehmend an Selbständigkeit und Selbstbewußtsein ge-
wonnen. Zum Ehemann haben Sie schon seit mehreren
Monaten keinen Kontakt mehr.
Im Beratungsgespräch offenbart Ihnen die Klientin nun,
daß ihr Mann sie in den letzten Monaten mehrfach
schwer verprügelt habe. Wenn er hei Meinungsverschie-
denheiten mit Worten nicht mehr weiter wisse, versuche
er sich mit Fäusten durchzusetzen. Auch gegenüber dem
aufgeweckten 5jährigen werde er bereits handgreiflich,
obwohl zwischen ihnen vereinbart sei, die Kinder nicht
körperlich zu züchtigen.
Die Frau sieht eine Trennung von ihrem Mann als im-
umgänglich an. Sie lehnt ein Angebot von Ihnen, zwi-
schen den Partnern zu vermitteln, nachdrücklich ah, weil
sie für sich und die Kinder noch schwerere Prügel be-
fürchtet. Gemeinsam entwickeln Sie nun eine finanzielle
Perspektive für die "Restfamilie"

3. Wieviel Unterhalt können Frau und Kinder
in etwa verlangen, wenn der Ehemann.
2.800 DM netto monatlich verdient?

Für die überschlägige Berechnung von Unterhaltsansprü-
chen sollte in den alten Bundesländern die aktuelle "Düs-
seldorfer Tabelle" verfügbar sein, hat sich dieser Stan-
dard zur Berechnung des gesetzlichen Unterhaltsanspru-
ches doch weitgehend durchgesetzt. 4 Die Düsseldorfer
Tabelle weist die monatlichen Unterhaltsrichtsätze für ei-
nen "typischen" Unterhaltsptlichtigen mit 2 Kindern und
einem Ehegatten aus. Die Tabelle unterscheidet nach:

A. Kindesunterhalt (3.2)
B. Ehegattenunterhalt (3.3) und
C. Berechnung von Mangeltällen (3.4).

Zunächst muß aber das relevante Nettoeinkommen als
Berechnungsbasis bestimmt werden (3.1).

3.1 "Bereinigtes" Nettoeinkommen
Das nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben verblei-
bende Nettoeinkommen s ist ausweislich der Anmerkung
3 der Düsseldorfer Tabelle um die "berufsbedingten
Aufwendungen" zu kürzen. Statt eines Einzelnachweises

sind 5 % (mindestens 90 DM und höchstens 260 DM)
als Werbungskosten pauschal abzugsfähig.
Der Tabelle A. Kindesunterhalt ist somit ein bereinigtes
Nettoeinkommen von

2.800 minus 140 = 2.660 DM

zugrunde zu legen.6

3.2 Kindesunterhalt
Ausweislich der Tabelle A. Kindesunterhalt errechnet
sich auf der Basis von 2.660 DM ein Unterhaltsanspruch
in Höhe von 335 DM für jedes der beiden Kleinkinder.

3.3 Ehegattenunterhalt
Der Unterhaltsanspruch für die Ehefrau beträgt 3/7 des
nach Abzug des Kindesunterhalts verbleibenden Restbe-
trages:

2.660 DM "bereinigtes" Nettoeinkommen
minus 335 DM Unterhalt Kleinkind K1
minus 335 DM Unterhalt Kleinkind K2

1.990 DM verbleibendes Einkommen

für Ehegattenunterhalt

Der errechnete Unterhaltsanspruch von
3/7 x 1.990 = 853 DM

ist allerdings geringer als der monatliche notwendige Ei-
genbedarf (Existenzminimum) des unterhaltsberechtigten
Ehegatten. Ausweislich Anmerkung V zu B. Ehegatten-
unterhalt beträgt das unterhaltsrechtliche Existenzmini-
mum für nichterwerbstätige Unterhaltsberechtigte 1.150
DM.
Der Unterhaltsanspruch der nichterwerbstätigen Ehefrau
beläuft sich somit zumindest auf 1.150 DM.

3.4 Selbstbehalt des Unterhaltspflichtigen
Für den unterhaltspflichtigen Ehemann berechnet sich
ein Selbstbehalt von

4/7 x 1.990 = 1.137 DM.
Aber auch für den Unterhaltsverpflichteten ist ein not-
wendiger Eigenbedarf als sog. "Kleiner Selbstbehalt" fi-
xiert (vgl. Anmerkung IV). Dein erwerbstätigen Unter-
haltspflichtigen müssen 1.300 DM verbleiben.

3.5 Verteilung als Mangelfall
Selbst wenn die Unterhaltsansprüche der beiden Klein-
kinder auf den gesetzlichen Regelunterhalt von jeweils
291 DM herabgesetzt werden, reicht das bereinigte Ein-
kommen von 2.660 DM nicht aus, um Selbstbehalt und
Existenzminimum der beiden getrennt lebenden Ehegat-
ten zu decken.

291 DM Mindestunterhalt Kleinkind KI
plus 291 DM Mindestunterhalt Kleinkind K2
plus 1.150 DM Existenzminimum Ehefrau
plus 1.300 DM Selbstbehalt des berufstätigen Ehe-

mannes

3.032 DM
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Somit liegt ein Mangel fall vor - mit der Konsequenz,
daß das Kindergeld in Höhe von 200 DM in die Berech-
nung mit einzubeziehen ist. Wie in der Düsseldorfer Ta-
belle Abschnitt C. Mangelfälle erläutert, ist zunächst der
notwendige Eigenbedarf ("kleiner Selbstbehalt") des
Unterhaltspflichtigen sicherzustellen.

Zu der nach Abzug des Selbstbehalts verbleibenden sog.
Verteilungsmasse von 2.660 minus 1.300 -= 1.360 DM
addiert sich das Kindergeld in Höhe von 200 DM. Die
Gesamtsumme von 1.560 DM muß schließlich anteilig
(im Verhältnis ihrer Bedarfssätze von 291 + 291 +
1.150 = 1.732 DM) auf Kinder und Ehefrau verteilt
werden. Daraus errechnen sich folgende Unterhaltsan-
sprüche:

K 1 und K 2: 291 DM x 1.560
1.732 = 262 DM

Ehefrau: 1.150 DM x 1.560
1.732 =1.036 DM

Ergebnis: In Konsequenz der Mangelfallverteilung be-
steht seitens der Kleinkinder ein Unterhaltsanspruch in
Höhe von jeweils 262 DM.
Der Ehefrau stehen 1.036 DM zu.
Für den unterhaltspflichtigen Ehemann verbleibt der
Selbsthehalt in Höhe von 1.300 DM plus 140 DM als
Pauschale für herufshedingte Aufwendungen.

Es empfiehlt sich, diese Unterhaltsansprüche schnellst-
möglich titulieren zu lassen. Am kostengünstigsten wäre
eine einverständliche notarielle Unterhaltsvereinbarung
mit Unterwerfung unter die sofortige Zwangsvollstrek-
kung. In streitigen Fällen - wie im Fallbeispiel anzuneh-
men - wäre beim Familiengericht ein Trennungsunter-
haltsbeschluß zu erwirken, wobei sich die Hinzuziehung
eines Rechtsanwalts (über Beratungs- und Prozeßkosten-
hilfe) empfiehlt.

Zur schnellstmöglichen Absicherung der Unterhaltsbe-
rechtigten sowie ihrer Rangsicherung im Vollstreckungs-
fall sollte hingewirkt werden auf eine formgültige Lohn-
abtretung (Sicherungsabtretung) unter Beachtung der in-
haltlichen Anforderungen, wie sie sich insbesondere aus
den BGH-Urteilen in NJW 1989, S. 2383 und NJW
1992, S. 2626 ergehen. Da die Mutter nunmehr tatsäch-
lich allein für ihre beiden Kinder sorgt, hat das Jugend-
amt sie hei der Geltendmachung der Unterhaltsansprüche
ihrer Kinder gem. § 18 Abs. 1 KJHG zu beraten und tat-
kräftig zu unterstützen.
Kurzfristig wäre eine Abzweigung der Kindergeldzah-
lungen gem. § 48 SGB I zu erreichen, indem der Kinder-
geldkasse beim Arbeitsamt nachgewiesen wird, daß die
Kinder nunmehr allein von der Mutter versorgt werden
und der Vater (noch) keinen Trennungsunterhalt leistet.

4. Welcher Lohnanteil des Mannes wäre für
die titulierten Unterhaltsansprüche von Frau
und Kindern. pfündbar?

Jedenfalls für laufende gesetzliche Unterhaltsansprüche
sowie für Unterhaltsrückstände, welche nicht älter als 1
Jahr sind, ? bestimmt § 850d Abs. 1 Satz 1 ZPO, daß die
üblichen Lohnpfändungsgrenzen in Form der Ptiin-
dungstabelle zu § 850c ZPO nicht gelten. Den Unter-
haltsgläubigern ist ein erweiterter Pfändungszugriff ge-
stattet. Der erweiterte Pfändungszugriff gilt übrigens
auch für den Sozialhilfeträger nach Überleitung (§ 90
BSHG) bzw. Übergang (§ 91 BSHG) des gesetzlichen
Unterhaltsanspruchs.
Dem unterhaltsptlichtigen Ehemann - als jetzt alleinste-
hendem Schuldner - ist von sei nem Arbeitseinkommen
lediglich so viel zu belassen, "als er zu seinem notwen-
digen Unterhalt .... bedarf". Wie dieser notwendige Le-
bensbedarf des unterhaltsptlichtigen Schuldners im Voll-
streckungsrecht zu bestimmen ist, läßt das Gesetz offen.
Die Praxis der Vollstreckungsgerichte differiert - in die-
ser Feststellung ist sich die Schuldnerheratungsliteratur
einig!
Ansonsten aber finden sich unterschiedliche Hinweise:

a) Nach MÜNDER 8 kann man davon ausgehen, daß
"dem Schuldner etwa das Doppelte des Eckregelsatzes
der Hilfe zum Lebensunterhalt zuzüglich der Mietko-
sten bleiben soll". Bei einer fiktiven Warmmiete von
500 DM berechnete sich danach für Hessen (Stand:
1.7.1993) ein notwendiger Schuldnerunterhalt von

1.030 DM doppelter Regelsatz Haushaltsvor-
stand

plus  500 DM Miete

1.530 DM notwendiger Unterhalt i.S.d. § 850d
ZPO

h) JUST/OHNESORGE9 berichten von örtlich unter-
schiedlichen Freibeträgen zwischen 800 und 850 DM.

c) Demgegenüber weist BERNER 1 ° auf die Praxis heim
Amtsgericht Hannover hin, wo dem Schuldner 900
DM belassen würden.

d) Nach GROTH 11 haben einige Gerichte "selhstentwik-
kelte Richtsätze, andere gehen nach den Einkommens-
grenzen gern. § 79 BSHG".

Leider liegen (noch!) 12 keine empirischen Befunde zur
praktischen Handhabung des § 850d ZPO bezogen auf
das Bundesgebiet vor. Aufgrund von Praxisberichten der
hessischen Schuldnerheraterinnen ist aber anzunehmen,
daß die Vollstreckungsgerichte mehrheitlich von örtli-
chen Richtsätzen ausgehen. Dabei erscheint der von
BERNER mitgeteilte "Freibetrag" von 900 DM als
längst überholt 13 . Anzuknüpfen wäre vielmehr an den
Betrag des unterhaltsrechtlichen Selhsthehaltes, wie er
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515,-- DM
plus 128,75 DM

plus 500,-- DM

1.143,75 DM

Regelsatz Haushaltsvorstand
25 %-Pauschale für einmalige Lei-
stungen19
Miete und Heizung

unter Gliederungspunkt 3.4, ausgehend von der Düssel-
dorfer Tabelle, mitgeteilt wurde14.

Mit 1.150 DM für nichterwerbstätige bzw. 1.300 DM
für erwerbstätige Schuldner wäre der notwendige Eigen-
bedarf einschließlich Unterkunft generalisierend sicher-
gestellt und - zumindest von der Ausgangsbasis her - für
eine Kongruenz zwischen Vollstreckungs- und Unter-
haltsrecht gesorgt.

Lohnpfändungs- und Überweisungsbeschlüsse - auch die
zugunsten von Unterhaltsgläubigern - ergehen generell
ohne vorherige Anhörung des Schuldners (§ 834 ZPO).
Mangels Detailinformationen zu Mietbelastung, Alter
(smehrhedarf), ergänzendem Sozialleistungsbezug u.s.w.
müssen die Rechtspflegerinnen hei den Vollstrekkungs-
gerichten den unpfändbaren notwendigen Unterhalt - je-
denfalls zunächst - mittels solcher generalisierender Frei-
beträge festlegen15.

alhilfeleistungen hei der Hilfe zum Lebensunterhalt ent-
scheidend, d.h.:

• Regelsatz (§ 22 Abs. 3 BSHG)

• einmalige Leistungen zur Deckung des zusätzlichen
Grundbedarfs, der in laufenden Leistungen nicht
enthalten ist, wie Hausrat, Wohnungsinstandhal-
tung, Bekleidung, notwendige Reisekosten ... (§ 21
Abs. 1, 2 BSHG)

• Mehrbedarfszuschläge für ältere Menschen, Er-
werbsunfähige unter 65 Jahren, Schwangere, Allein-
erziehende ......  (§ 23 BSHG n.F.)

• Leistungen für Unterkunft und Heizung - grundsätz-
lich in tatsächlich anfallendem Umfange (§ 3 Regel-
satzVO)

Auf unser Fallbeispiel übertragen und die "Frankfurter
Standards zur Berechnung des sozialhilferechtlichen Be-
darfs" zugrunde gelegt, errechnet sich für Hessen (Stand
1.7.93) folgender sozialhilferechtliche Mindestbedarf:

Es bleibt dann der Gegenwehr des Unterhaltsverpflich-
teten überlassen, in seinem konkreten Fall einen höheren
Eigenbedarf nachzuweisen und durch das Vollstrec-
kungsgericht einen entsprechend erhöhten unpfändbaren
Lohnanteil festschreiben zu lassen.
Dabei eröffnen sich dem Schuldner gleich zwei voll-
streckungsrechtliche Verfahrenswege:

D Erinnerung gern. § 766 ZPO gegen den Pfändungs-
und Überweisungsbeschluß

• Antrag auf Erhöhung des unpfändbaren Betrages gern.
§ 850f Abs. 1 ZPO.

Vorzugswürdig erscheint der an keine Frist gebundene
Rechtsbehelf der Erinnerung (§ 766 ZPO). Deren Ziel
ist die korrekte Bemessung des "notwendigen Unter-
halts" im Hinblick auf die Besonderheiten dieses Einzel-
falles - und zwar ohne das Abwägungserfordernis mit
(eventuell überwiegenden) Belangen des Gläubigers, wie
dies § 850f Abs. 1 ZPO vorsieht.

Spätestens im Erinnerungsverfahren ist somit der
"notwendige Unterhalt" i.S.v. § 850d Abs. 1 Satz 2
ZPO gleichzusetzen mit dem gesamten sozialhilferechtli-
chen Bedarf, wie er sich hei laufender Hilfe zum Le-
bensunterhalt aus dem BSHG ergäbe.
Diese Rechtsauffassung hat sich in der vollstreckungs-
rechtlichen Literatur und Rechtsprechung zwischenzeit-
lich durchgesetzt 16 , insbesondere weil die BSHG-Be-
darfssätze nach objektiven, wissenschaftlich untermau-
erten Grundsätzen unter Berücksichtigung der regionalen
Verschiedenheiten festgestellt sowie laufend überprüft
und der Preisentwicklung angepaßt werden17.

In Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts (BVerfG) zum einkommensteuer-
lichen Existenzminimum 18 ist die Gesamtheit aller Sozi-

Der Mehrhedarfszuschlag für Erwerbstätige darf nach
der Neufassung des § 23 Abs. 4 BSHG 2° zwar nicht
mehr als "Sozialhilferechtlicher Bedarf" bescheinigt
werden. Entscheidend ist aber, daß der erwerhstätigte
(Unterhalts)Schuldner nicht leistungsberechtigt i.S.d.
BSHG-Vorschriften über die Hilfe zum Lebensunterhalt
werden soll. Ihm muß aus seinem Erwerbseinkommen so
viel verbleiben, daß kein Anspruch auf ergänzende Sozi-
alhilfe entsteht, da sonst Sozialhilfeträger indirekt pri-
vate Schulden abtragen müßten und die Arbeitsmotiva-
tion gefährdet wäre.

Die gesetzliche Einordnung des Erwerbstätigenaufwan-
des als vom Einkommen absetzbarer Betrag i.S.d. § 76
Abs. 2a BSHG 21 zwingt jetzt dazu, die sog. Garantie-
bescheinigung des Sozialamts um eine Rubrik "Sozialhil-
ferechtlich absetzbare Aufwendungen" zu erweitern.
An möglichen Abzugsposten vom Einkommen sind ins-
besondere vorzusehen:

• Versicherungsbeiträge gern. § 76 Abs. 2 Nr. 3
BSHG
d.h. Beiträge zu öffentlichen oder privaten Versiche-
rungen, soweit sie gesetzlich vorgeschrieben sind
(z.B. Kfz.-Haftpflichtversicherung hei sozialhilfe-
rechtlich erforderlicher Kfz.-Haltung), soweit sie
dem Grunde nach angemessen sind (z.B. Hausrat-,
Familienhaftpflicht- und evtl. Sterbegeldversiche-
rung) und die Beitragshöhe angemessen ist (anzu-
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nehmen bei im Versicherungsvergleich günstiger
Beitragshöhe)

r> Werbungskosten gern. § 76 Abs. 2 Nr. 4 BSHG
i. V.m. DurchführungsVO zu § 76
d.h. die zur Gewinnung der Einkünfte notwendigen
Ausgaben wie Fahrtkosten, Aufwendungen für Ar-
beitsmittel, Mehraufwendungen für doppelte Haus-
haltsführung...

Aufwand für Erwerbstätige gern. § 76 Abs. 2a
BSHG
in Ermangelung konkretisierender Durchführungs-
vorschriften (zu denen § 76 Abs. 3 BSHG n.F. er-
mächtigt) wird in Fortführung der Sozialhilfepraxis
zum Mehrbedarf für Erwerbstätige an den vom
Deutschen Verein empfohlenen Berechnungsformeln
festzuhalten sein.22

Als "sozialhilferechtlich absetzbare Aufwendung" kommt
im vorliegenden Fall zumindest der Erwerbstätigen-Auf-
wand in Höhe von 50 % des Regelsatzes zur Anrech-
nung, d.h. 257,50 DM.

Inwieweit einem arbeitenden oder arbeitsuchenden Un-
terhaltsschuldner zusätzlich zum reinen sozialhilferechtli-
chen Bedarf noch ein sog. Besserstellungszuschlag zuzu-
erkennen ist, ist umstritten23 . Seitens des Land- und Ober-
landesgerichts Frankfurt 24 wird seit Februar 1988 ins-
besondere im Rahmen des § 850d ZPO - aber jüngst auch
ausgeweitet auf § 850f Abs. I ZPO und § 54 SGB 1 25 

-ein Besserungszuschlag von 10 % auf den gesamten So-
zialhilfebedarf mit Ausnahme der Unterkunftskosten ge-
währt. Durch diesen Zuschlag sollen Schuldner mit eige-
nem Einkommen (meist Arbeitseinkommen) besser ge-
stellt werden als reine Sozialhilfeempfänger, "damit der -
auch im Interesse des Pfändungsgläubigers liegende -
wünschenswerte Anreiz für sie erhalten bleibt, auch wei-
terhin eine Erwerbstätigkeit auszuüben"26.

Folgt man dieser Rechtsprechungsmeinung, wäre ein
Besserstellungszuschlag von 10% - zumindest bezogen
auf den sozialhilferechtlichen Bedarf minus Miete/Hei-
zung - zu berücksichtigen 27 , d.h.

1.143,75 minus 500 = 643,75 x 10% 64,37 DM

Ergebnis: Das Vollstreckungsgericht hätte den notwen-
digen Unterhalt wie folgt zu bestimmen:

1.143,75 DM sozialhilferechtl. Bedarf
plus 257,50 DM Erwerbstätigen-Aufwand

gern. § 76 Abs. 2a BSHG
plus 64,37 DM 10% Besserstellungszuschlag

1.465,62 DM

Selbst ein notwendiger Unterhalt von 1.465,62 DM
(inkl. 10 % Besserstellungszuschlag) stünde übrigens
noch im Einklang mit der Kappungsgrenze: Gemäß § 850d
Abs. 1 Satz 3 ZPO darf der dem Unterhaltsschuldner
nach den vorstehenden Rechenschritten verbleibende
Teil seines Arbeitseinkommens den Betrag nicht über-
schreiten, "der ihm nach den Vorschriften des § 850c ge-
genüber nicht bevorrechtigten Gläubigern zu verbleiben
hätte". Bezogen auf das Fallbeispiel mit 2.800 DM Net-
tomonatsverdienst wären hei einem Alleinstehenden auf-
grund der aktuellen Lohnpfändungstabelle 1.113,70 DM
pfändbar, so daß sich ein unpfändbarer Betrag von

2.800 minus 1.113,70 = 1.683,30 DM

als "Kappungsgrenze" errechnet.

5. Welcher "Vorrechtsbereich" verbliebe Frau
und Kindern, wenn ihnen ein anderer Gläu-
biger zuvorkommt und seinen Pfändungs-
und Überweisung.sbeschluß (11ÜB) wenige
Tage früher heim Arbeitgeber des Mannes
zustellen läßt?

Entgegen einigen mißverständlichen Formulierungen in
Erläuterungswerken 28 verdrängt die später zugestellte
Unterhaltspfändung bereits bestehende Pfändungsrechte
nicht, sondern sie muß sich als nachrangig in die Priori-
tätenliste einordnen. Allerdings verbleibt für gesetzliche
Unterhaltsgläubiger (gegebenenfalls!) ein Vorrechtsbe-
reich in Höhe des Differenzbetrages zwischen dem not-
wendigen Lebensunterhalt nach § 850d ZPO und der all-
gemeinen Pfändungsfreigrenze gern. § 850c ZPO.

I m Fallbeispiel berechnet der Arbeitgeber den allgemein
pfändbaren Betrag aufgrund der drei bestehenden gesetz-
lichen Unterhaltspflichten und führt hei einem Mo-
natseinkommen von 2.800 DM netto "nur" 126,30 DM
ah. Läßt etwa ein Motorradhändler seinen PfÜB früher
beim Arbeitgeber des Mannes zustellen als die Unter-
haltsberechtigten, sind diese 126,30 DM auf Dauer für
dessen Kosten plus Zinsen plus Hauptforderung gepfän-
det. Wenn Frau und Kinder anschließend ihre Unter-
haltsansprüche vollstrecken, gilt ihnen gegenüber diese
normale Pfändungsfreigrenze nicht, da sie gerade um ih-
rer Alimentierung willen eingerichtet wurde. Wie oben
unter Gliecleningspunkt 4 hergeleitet, hat das Vollstrek-
kungsgericht vielmehr den notwendigen Unterhalt für
den (jetzt alleinstehenden) Ehemann und Vater betrags-
mäßig festzulegen. Die Differenz zwischen notwendigem
Unterhalt und Unpfändbarkeitsgrenze nach der Lohn-
pfändungstabelle bildet den sog. Vorrechtsbereich. Die-
ser Vorrechtsbereich steht allein für gesetzliche Unter-
haltsansprüche gem. § 850d Abs. 1 ZPO und (einge-
schränkt) für vorsätzlich Geschädigte aufgrund § 850f
Abs. 2 ZPO zur Verfügung.
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Schaubild zum Vorrechtsbereich

2.800,00 DM Allgemein pfänd- 126,30 DM bereinigter
barer Bereich Nettomonatslohn

2.673,70 DM unpfändbarer Lohnanteil aufgrund
Pfändungstabelle zu § 850c ZPO

Vorrechtsbereich
für Frau und Kinder
(§ 850d ZPO) mindestens

1.208,08 DM

1.465,62 DM notwendiger Unterhalt des Sozialhilferechtlicher Bedarf ein-
(jetzt alleinstehenden) erwerbs- schlielilich Aufwendungen und 10%
tätigen Unterhaltsschuldners Besserstellungszuschlag

1.401,25 DM Sozialhilferechtl. Bedarf einschließ-
lich absetzbarer Aufwendungen

1.300,00 DM Richtwert aufgrund Düsseldorfer
Tabelle

Voraussichtlich genügt der vorstehend in Höhe Von min-
destens 1.208,08 DM errechnete Vorrechtsbereich nicht,
um den sozialhilferechtlichen Bedarf von Frau und Kin-
dern nach der Trennung zu gewährleisten. Allein an Re-
gelsätzen, Pauschale für einmalige Leistungen und
Mehrbedarfszuschlag summieren sich auf:

515,00 DM Regelsatz Haushaltsvorstand Frau
283,00 DM Regelsatz K 1 (alleinerzogen)
283,00 DM Regelsatz K 2 (alleinerzogen)
270,25 DM 25 %-Pauschale für einmalige Leistungen
206,00 DM 40%-Mehrbedarfszuschlag für Alleiner-

ziehende mit 2 Kleinkindern

1.557,25 DM

Hinzu kommen die Kosten für Miete und Heizung und
zwar grundsätzlich in tatsächlich anfallender Höhe. Um
den notwendigen Unterhalt des erwerbstätigen, unter-
haltsverpflichteten Schuldners sowie diesen sozialhilfe-
rechtlichen Bedarf seiner getrenntlebenden Frau und
Kinder wenigstens annähernd zu gewährleisten, ist des-
halb ein Antrag auf Erhöhung des unpfändbaren Lohn-
anteils gern. § 850f Abs. 1 Buchst. a ZPO anzuraten.
Zwecks Existenzsicherung sowie Erhalts der Arbeitsmo-
tivation beim Schuldner, aber auch zwecks Entlastung
der Sozialhilfeträger wird der nicht bevorrechtigte Gläu-
biger über § 850f Abs. 1 Buchst. a ZPO faktisch von
seinem Pfändungsvorrang "verdrängt".

Achtung: Die Anwendbarkeit des § 850f Abs. 1 Buchst. a
ZPO im Rahmen der Unterhaltsvollstreckung nach § 850d

ZPO wird in der Schuldnerberatungspraxis oft übersehen
- ergibt sich aber eindeutig aus dessen Wortlaut!

Antragsberechtigt für § 850f Abs. 1 ZPO sind nicht nur
der Schuldner (= Unterhaltsverpflichteter), sondern auch
die Unterhaltsberechtigten, denen die Erhöhung des un-
pfändbaren Betrages zugute käme. 29 Frau und Kinder
könnten somit selbst den § 850f Antrag heim Vollstrek-
kungsgericht stellen und damit ihren Vorrechtsbereich zu
Lasten des allgemein pfändbaren Betrages erweitern.

6. Inwieweit können (Unterhalts)Gläubiger auf
unpfändbare Einkommensteile wie Überstun-
denvergütung, Urlaubsgeld... zugreifen?

Der Vorrechtsbereich für Unterhaltsgläubiger beschränkt
sich nicht auf die Differenz zwischen gerichtlich be-
stimmtem notwendigen Unterhalt und dem unpfändbaren
Lohn anteil nach Lohnpfändungstabelle (dazu oben 5.).
Auch die sog. unpfändbaren Bezüge gern. § 850a Nr. 1,
2 und 4 ZPO sind für sie weitergehend pfändbar, wie
der letzte Halbsatz in § 850d Abs. 1 Satz 1 ZPO
klarstellt.

Aus der nachfolgenden Tabelle ist zu entnehmen, wel-
cher Anteil dem Schuldner mindestens von seinen in
§ 850a ZPO genannten Einkommensteilen brutto als Lei-
stungsanreiz verbleiben muß. Es ist danach unterschie-
den, ob sich ein sonstiger, nicht bevorrechtigter Gläubi-
ger oder ein bevorrechtigter Unterhaltsgläubiger den er-
sten Rang sichern konnte.
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§ 850a ZPO Einkommensteile
Sch. verbleiben ggü.
nicht bevorrechtigten
Gläubigern

Sch. verbleiben ggü.
bevorrechtigten
Unterhaltsgläubigern

Nr. 1 Überstundenvergütung 50% 25 %

Nr. 2 Urlaubsgeld, Jubiläums-
zuwendung, Treuegratitikation

100% 50%

Nr. 3 Aufwandsentschädigung,
Spesen, Auslösungsgelder,
Gefahrenzulagen, Schmutz-
und Erschwerniszulagen

100% 100%

Nr. 4 Weihnachtsvergütung max. 540 DM max. 270 DM

Um abschließend den im Rahmen der unpfändbaren Ein-
kommensteile nach § 850a ZPO verbleibenden Vor-
rechtsbereich verdeutlichen zu können, ist die Fallvor-
gabe abzuwandeln:

Abwandlung der Fallvorgabe

Der unterhaltspflichtige Ehegatte und Vater erzielt, zu-
sätzlich zu seinem üblichen Monatseinkommen von 2.800
DM netto noch eine Überstundenvergütung in Höhe von
600 DM brutto, was 400 DM netto entsprechen soll.

Gegenüber einem nicht bevorrechtigten Gläubiger (z.B.
Motorradhändler) wäre von einem bereinigten Gesamt-
einkommen in Höhe von 2.900 DM auszugehen:

2.800 DM übliches Monatsnetto
plus 400 DM Überstundenvergütung netto
minus 300 DM unpfändbarer 50 %-Anteil der

Überstundenvergütung brutto30

2.900 DM bereinigtes Nettoeinkommen

Bei 3 Unterhaltspflichten ergibt sich aus der Pfändungs-
tabelle ein allgemein pfändbarer Betrag von 156,30 DM,
so daß 3.043,70 DM als unpfändbar verbleiben.

Sobald Frau und Kinder ihre Unterhaltsansprüche eben-
falls vollstrecken, hat das Vollstreckungsgericht dem
(quasi alleinstehenden) Unterhaltsschuldner zu belassen:

1.465,62 DM notwendiger Unterhalt (vgl. Schaubild
Kap. 5)

plus  150,-- DM unpfändbarer 25 %-Anteil der Über-
stundenvergütung brutto30

1.615,62 DM

Als Vorrechtsbereich zugunsten der Unterhaltsberech-
tigten errechnen sich

3.043,70 DM minus 1.615,62 DM = 1.428,08 DM.

Diese Fallabwandlung verdeutlicht, daß der Vorrechts-
bereich sich nicht auf den 25 %-Anteil am Überstunden-
Bruttoentgelt beschränkt.

Auch der unpfändbare Anteil am überschießenden Netto-
verdienst (hier: sieben Zehntel von 100 DM) 31 fließt un-
geschmälert den Unterhaltsgläubigern zu.

1. Vgl. STÖBER: Forderungspfändung, 10. Aufl., 1993, Rdn. 997

2. vgl. STÖBER aa0., Rdn. 980

3. Das Formblatt entspricht weitgehend der in BAG-SB INFORMA-
TIONEN Heft 2/92, S. 19 abgedruckten "Bescheinigung des so-
zialhilferechtlichen Bedarfs". Gestützt auf Erfahrungswerte des
Frankfurter Sozialamts wurde der Bedarfssatz für einmalige Lei-
stungen (z.B. Kleider, Wohnungsinstandhaltung, Hausrat) aller-
dings auf eine 25 %ige Pauschale hochgesetzt. Die BSHG-Ände-
rungen durch das Gesetz zur Umsetzung des Föderalen Konsoli-
dierungsprogramms - FKPG vom 23. Juni 1993 (BGB1.1, S. 944
ff) machen nun allerdings eine Überarbeitung notwendig. Der
Mehrbedarfszuschlag für Erwerbstiitige (§ 23 Abs. 4 Nr. 1 BSHG
a.F.) ist gestrichen, aber es sind entsprechende "absetzbare Auf-
wendungen" vom Einkommen in 76 Abs. 2a BSHG n.F. vorge-
sehen.

4. Die aktuelle Düsseldorfer Tabelle datiert vom 1.7.1992 und ist
abgedruckt in NJW 1992, S. 1367 f. sowie in BAG-SB INFOR-
MATIONEN Heft 3/93, S. 54.
Vorsicht: In der 2. Aufl. von MÜNDER/HÖFKER/KUNTZ/
WESTERATH: Schuldnerheratung in der sozialen Arbeit 1992,
S. 157-159 findet sich noch immer die Fassung vom 1.1.1989.
Ergänzend zur Düsseldorfer Tabelle sollten die Leitlinien des ört-
lichen Oberlandesgerichts beachtet werden, da immer noch gewis-
se regionale "Spezialitäten" gelten (vgl. die Synopse von
STRAUSS im Nachrichtendienst des Dt. Vereins 1993, S. 147.
Für die neuen Bundesländer sind diverse Besonderheiten zu be-
achten. Insbesondere gelten niedrigere Regelbedarfssätze, ergän-
zende Tabellen für den Kindesunterhalt hei bereinigten Nettoein-
kommen zwischen 1.500 und 2.300 DM sowie niedrigere Selbst-
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behalte - vgl. Sächsische Unterhaltstabelle FamRZ 1992, S. 769
ff; Thüringer Tabelle FamRZ 1992, S. 911 f.

5. Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie sonstige geldwerte Leistun-
gen des Arbeitgebers (z.B. Firmenwagen, mietfreie Werkswoh-
nung) sind auf das Jahr umzulegen und mit Nettobeträgen heim
monatlichen Einkommen anzurechnen.

6. Auch ein monatlicher Schuldendienst kann berücksichtigt werden
(vgl. Düsseldorfer Tabelle Anmerkung 4). Dies gilt insbesondere
soweit noch Anschaffungsdarlehen für den gemeinsamen Haus-
stand zu bedienen sind.

7. Siehe § 850d Abs. 1 Satz 4 ZPO

MÜNDER/HOFKER/KUNTZ/WESTERATH, 2. Aufl., S. 160.
Diese Rechtsauffassung, ist von MÜNDER nicht näher belegt.
LG Hannover Das jurist. Büro 1988, S. 130; LG Braunschweig
Das jurist. Büro 1986, S. 1422; ZOLLER/STÖBER: Zivilprozeß-
ordnung, 18. Aufl., § 850d Rdn. 7; THOMAS/PUTZO: Zivilpro-
zeßordnung, 18. Aufl., § 850d Rdn. 10 benennen zwar ebenfalls
den doppelten Sozialhilferegelsatz als Leitlinie, aber ohne die
Miete zusätzlich zu berücksichtigen.

9. JUST/OHNESORGE/ROßMANITH u.a.: Sozialheratung für
Schuldnerinnen, 1990, S. 106

BERNER: Schuldnerhilfe, 1992, S. 52 FN 80

11. GROTH: Schuldnerberatung, 3. Aufl., 1986, S. 45

12. Die Ergebnisse einer vom Förderverein Schuldnerberatung im
Lande Bremen e.V. durchgeführten bundesweiten Umfrage liegen
noch nicht vor.

13. BERNER aaO., S. 52 Fn. 80 vermerkt dazu "Stand: April 1992",
ohne Fundstellen zu benennen.

14. So auch STOBER aaO., Rdn., 1095; SUTER/WAGNER: Schuld-
nerberatung und Schuldenregulierung in der sozialen Arbeit,
1986, S. 63/64

15. Bei der Pfändung von Sozialgeldleistungen soll demgegenüber das
Vollstreckungsgericht gem. § 54 Abs. 6 SGB I Schuldner und
Gläubiger vor Erlaß des Pfändungs- und Überweisungsbeschlus-
ses anhören, um auf diesem Wege in Erfahrung zu bringen, oh
Billigkeitsgesichtspunkte bzw. drohende Sozialhilfebedürftigkeit
dem beantragten Pfändungs- und Überweisungsbeschluli entge-
genstehen.

16. Vgl. STOBER aaO., Rdn., 1095; ZOLLER/STOBER aaO.,
§ 850d Rdn. 10; OLG Hamm Das jurist. Büro 1984, S. 1900; KG
Berlin NJW-RR 1987, S. 132; LG Hamburg Rechtspfleger 1991,
S. 515 jeweils m.w.N.; ähnlich BAUMBACH/LAUTERBACH/
ALBERS/HARTMANN: Zivilprozeßordnung, 51. Aufl., 1993,
§ 850d Rdn. 11; kritisch dazu noch BRUHL: Pfändungsgrenze
und Sozialhilfebedürftigkeit, In: Das jurist. Büro 1987, S. 801-
806

17. So OLG Frankfurt 20 W 22/88 vom 12.2.88 und STOBER aaO.,
Rdn. 1095. Diese tragenden BSHG-Prinzipien sind nun allerdings
durch das FKPG (oben FN 3) außer Kraft gesetzt. Die Festschrei-
bung der Regelsatzerhöhungen auf jährlich 2% bzw. 3% hat für
Sozialhilfeempfängerinnen reale Einkommensverluste zur Folge.
Wie die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege
e.V. in ihrer Stellungnahme zum FKPG betonte, widerspricht die-
se Deckelung "den Bedarfsdeckungsprinzipien, gefährdet die poli-
tischen und inhaltlichen Grundlagen des gültigen Bedarfshemes-
sungssystems und muß letztlich verfassungsrechtlich überprüft
werden."

18. Zuletzt BVerfG NJW 1992, S. 3153/3154

19. Die Pauschale in Höhe von 25% entspricht den Erfahrungswerten
des Frankfurter Sozialamtes und wird anerkannt seitens LG
Frankfurt 2/9 T 412/92 vom 9.9.92
25% setzen ebenfalls an: OVG Münster NJW 1988, S. 2405; AG
Dortmund NJW-RR 1992, S. 585 weitere Nachweise hei

KOHTE: Praktische Fragen der Sozialleistungspfändung NJW
1992, S. 393-400, 396; ZIPF BAG-SB INFORMATIONEN Heft
1/1993, S. 26-31, 29

20. Durch das FKPG vom 23. Juni 1993 (oben FN 3)

21. Der Beschlußempfehlung des Haushaltsausschusses zum FKPG in
BT-Drucks. 12/4801, S. 146 ff ist zu entnehmen, daß dieser erst
im Zuge der Gesetzesberatungen vorgenommene Etikettenwechsel
(oder besser Etikettenschwindel?) von § 23 Abs. 4 zu § 76 Abs.
2a BSHG auf dein Hintergrund des BVerfG-Urteils (NJW 1992,
3153-3157, 3155) zum steuerfreien Gnmdfreibetrag gesehen wer-
den muß.

22. Vgl. LPK-BSHG § 23 Rdn. 22 f; ZIPF in BAG-SB INFORMATI-
ONEN Heft 1/93, S. 26-31, 28

23. ablehnend: LG Hamburg Rechtspfleger 1991, S. 515; LG Stutt-
gart Rechtspfleger 1990, S. 173; ein "geringfügiges Taschengeld"
zwecks Erhalt der Arbeitsfreude befürworten BAUMBACH/LAU-
TERBACH/ALBERS/HARTMANN aaO., § 850d Rdn. 8

24. Vgl. OLG Frankfurt 20 W 22/88 vom 12. Feh. 1988

25. Vgl. die Nachweise in BAG-SB INFORMATIONEN Heft 1/93,
S. I4 "Neuere Urteile zur Anwendung von § 850f ZPO"

26. So OLG Frankfurt 20 W 292/90 zitiert nach BAG-SB INFORMA-
TIO-NEN Heft 1/93, S. 14. Dem Einwand, daß bereits der
Mehr-Bedarfszuschlag für Erwerbstätige in Höhe von üblicherwei-
se 50% des maßgeblichen Regelsatzes nicht nur den durch die Er-
werbsarbeit entstehenden Mehrbedarf an Kleidungsinstandhaltung,
Hygiene, außer-Haus-Verpflegung usw. abdecken, sondern auch
einen Anreiz gehen soll, "Erwerbsarbeit aufzunehmen und seine
Arbeitsleistung zu steigern" (so LPK-BSHG § 23 Rdn. 19), und
damit eine Doppelung des Anreizgedankens vorliegen könnte, soll
an dieser Stelle nicht weiter nachgegangen werden.

27. LG und OLG Frankfurt gewährten den 10%igen Besserstellungs-
zuschlag entsprechend der his zum 30.06.1993 gültigen Rechtsla-
ge auch auf den Mehrbedarfszuschlag für Erwerbstätige. Es bleibt
abzuwarten, inwieweit die Gerichte nunmehr auch die absetzbaren
Aufwendungen i.S.d. § 76 BSHG in die Berechnung einbeziehen.

28. Vgl. Schuldnerberatung Berlin (Hrsg.): Ratgeber für Betroffene,
3.17 " Laufender Unterhalt ist stets vorrangig, so daß bei Vorlie-
gen mehrerer Pfändungen heim Drittschuldner die Unterhaltspfän-
dung vorrangig vorgenommen werden muß"; Frauen informieren
Frauen (Hrsg.): Schulden - Informationsbroschüre für Frauen,
1993, S. 57 "Vorrangigkeit von Unterhaltsansprüchen"

29. So BAUMBACH/LAUTERBACH/ALBERS/HARTMANN: Zi-
vilprozeßordnung § 850f Rdn. 13

30. Ausweislich STOBER aaO., Rdn. 984 wird die unpfändbare Hälf-
te des Mehrarheitsverdienstes nach dem Bruttoentgelt bestimmt.

31. I m Vergleich mit Kap. 5 verdeutlicht die Fallabwandlung das

Konstruktionsprinzip der Pfändungstabelle., wie es im Text des

§ 850c Abs. 2 ZPO verankert ist. Von 100 DM Mehrverdienst

verbleiben einem Schuldner mit 3 Unterhaltpflichten 70 DM, d.h.

sieben Zehntel sind unpfändbar (bei 2 Unterhaltspflichten wären

es 60 DM, hei einer Unterhaltspflicht 50 DM, ohne Unterhalts-

verpflichtungen 30 DM).
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LG Münster/"Teile des Einkommens"
Anhebung der Pfändungsfreigrenze nach § 850f ZPO
(sh) Von Bodo Wolf, Schuldnerherater des evang. Ge-

meindedienstes der Inneren Mission des Kirchenkreises
Münster e.V. haben wir den nachfolgenden Schriftwech-
sel zwischen einem Anwaltsbüro und dem Amtsgericht
Münster zur Veröffentlichung erhalten. Es handelt sich
um eine Odyssee, in der es darum geht, das Amtsgericht
Münster davon zu überzeugen, daß die Anhebung der
Pfändungsfreigrenze gern. § 850f in einem konkreten
Fall durchaus dazu führen kann, daß der Gläubiger
nichts mehr bekommt. Die Rechtspfleger des Amtsge-
richtes Münster und schließlich auch der Richter wollten
darauf bestehen, daß eine solche Anhebung nach § 850f
nicht dazu führen dürfte, daß dem Gläubiger nicht we-
nigstens noch ein pfändbarer Teil des Arbeitsein-
kommens zufließen muß. Ihre Auffasssung gründeten sie
auf den Wortlaut des § 850f Abs.1, Satz 1, in dem es
heißt, daß dem Schuldner auf Antrag vom pfändbaren
Teil seines Arbeitseinkommens ein Teil belassen werden
kann, wenn... Das glückliche Ende sei hier vorwegge-
nommen. In der zweiten Instanz hat das Landgericht
Münster entschieden, daß dieser Teil, der zusätzlich be-
lassen werden kann, durchaus 100% des pfändbaren Ein-
kommensteiles betragen kann. Wir veröffentlichen den
Schriftwechsel einschließlich der Klageschriften und Ur-
teile nahezu vollständig, da dies gleichzeitig ein Beispiel
dafür ist, mit welch zähem Ringen Recht durchgesetzt
werden muß. Das Urteil des Landgerichtes Münster
dürfte für die Praxis der Schuldnerberatung jedenfalls
von Bedeutung sein.
Auslassungen sind durch " (...)" dargestellt.

Antragstellerin 9.11 1992

Amtsgericht Münster
-Geschäftsstelle-
4400 Münster

Zwangsvollstre,ckungssache / Antrag auf Änderung des un-
pfändbaren Betrags

Sehr geehrte Damen und Herren,
bezugnelunend auf den heim vorliegenden o.g. Pfiindungs-
und Überweisungsbeschluß stelle ich den

ANTRAG,
den unpfändbaren Teil meines Arbeitseinkommens gemäß
§ 850f Abs. 1 Buchst. a ZPO (i.d.F. v. 1. April 1992) auf DM
1364,46 heraufzusetzen.
Begründung:

Ausweislich der in der Anlage befindlichen Bescheinigung des
Sozialamtes der Stadt Münster wurde für mich ein sozialhilfe-
rechtlicher Bedarf i.H.v. DM 1364,46 ermittelt. Der "sozial-
hilferechtliche Bedarf" wird durch die Zahlung sog. "ergän-
zender Hilfe zum Lebensunterhalt" nach dem Bundessozialhil-
fegesetz sichergestellt.
In Anbetracht des ermittelten "sozialhilferechtlichen Bedarfs"
von DM 1364,46 bietet die in der Anlage zu § 850 c ZPO he-

findlichc Pfändungstabelle keinen ausreichenden Pfändungs-
schutz, um meinen notwendigen Lebensunterhalt im Sinne des
Abschnitts 2 des Bundessozialhilfegesetzes zu gewährleisten
(vgl. § 850f Abs. 1 Buchst. a ZPO i.d.F. v. 1.4.1992). So ist
es in den zurückliegenden Monaten August und September be-
reits zu Pfändungen von Einkommensanteilen gekommen, die
den in der Anlage zu § 850 c ZPO pfändbaren Betrag von DM
1219,99 übersteigen (vgl. Anlage) - obwohl mir mindestens
die Summe belassen werden muß, die mir auch als Sozialhilfe-
empfängerin gemäß des Abschnittes 2 des Bundessozialhilfe-
gesetzes zur Deckung des notwendigen Lebensbedarfs zusteht.
Da die Höhe meines Lohnes variiert, bitte ich durch einen ent-
sprechenden Beschluß, mir mindestens das Einkommen in der
Höhe als unpfändbar zu belassen, das der Höhe des "sozialhil-
ferechtlichen Bedarfs" entspricht.

Rechtsanwalt 17.11.1992

Amtsgericht Münster
-Geschäftsstelle-
4400 Münster

Zwangsvollstreckungssache / Antrag auf Änderung des un-
pfändbaren Betrags; Ergänzung des Antrags auf Änderung des
unpfändbaren Betrages (§ 850f Abs. 1 Buchst. a ZPO)

Sehr geehrte Damen und Herren,
ergänzend zu dem am 10.11.92 vorgelegten Antrag auf Ände-
rung des unpfändbaren Betrages stelle ich hiermit den

ANTRAG,
bis zum Erlaß eines Beschlusses in der o.g. Vollstrek-
kungssache die Zwangsvollstreckung vorläufig auszusetzen.

Amtsgericht Münster 19.1.1993
Geschäfts-Nr.: 33 M 2212/84

Frau [Name]
4400 Münster

Sehr geehrte Frau [Name]
In der Zwangsvollstreckungssache gegen Sie wird Ihnen anlie-
gende Abschrift der Schreiben vom 8.12.1992 und 13.1.1993
zur Kenntnisnahme und mit der Bitte um umgehende Stellung-
nahme zum Schreiben der Gläubiger-Vertreter übersandt.
Nach hiesiger Auffassung stehen überwiegende Belange des
Gläubigers einer antragsgemäßen Entscheidung entgegen. Eine
Heraufsetzung des unpfändbaren Teils des Arbeitseinkommens
dürfte dazu führen, daß der Gläubiger mit keiner weiteren Be-
friedigung seiner Forderung rechnen kann.
Wird der Antrag vom 9.11.1992 zurückgenommen?
Hier ist eine Frist von zwei Wochen notiert worden.

Rechtsanwalt der Gläubiger 8.12.1992

Amtsgericht Münster
4400 Münster

In der Zwangsvollstreckungssache (...)
wird beantragt,
den Antrag der Schuldnerin vom 9.11.1992 auf Heraufsetzung
des unpfändbaren Teils des Einkommens zurückzuweisen.
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Es stehen überwiegende Belange der Gläubiger der beantrag-
ten Heraufsetzung entgegen. Ausweislieh der beigefügten Ge-
haltsabrechnungen der Schuldnerin verfügt diese über ein
nicht unerhebliches Einkommen, mit dein sie nahezu ihren
auch sozialhilferechtlich ermittelten Lebensunterhalt bestreiten
kann. In den der Abrechnung nachgewiesenen Monaten Au-
gust und September sind jeweils relativ geringe Beträge
gepfändet worden. Eine Heraufsetzung des unpfändbaren Teils
ihres Einkommens würde praktisch dem Ausschluß einer Be-
friedigung der Gläubiger gleichkommen. Die Verhinderung
der Befriedigung der vollstreckbaren Forderung auf unabseh-
bare Zeit aber ist als überwiegender Belang der Gläubiger
einzuordnen. Vielmehr wäre es zunächst auch der Schuldnerin
zuzumuten, durch Ableistung von Mehrarbeit ihr Einkommen
zu erhöhen. Die Heraufsetzung des unpfändbaren Teils mit
der Folge des Ausschlusses der Befriedigung ist hei
Abwägung der beiderseitigen Interessen nicht gerechtfertigt.

Rechtsanwalt 29.1.1993

Amtsgericht
4400 Münster

In der Zwangsvollstreckungssache (...)
(...) Im übrigen nehme ich Bezug auf den Antrag der
Schuldnerin vom 9.11.1992, nämlich den unpfändbaren Teil
des Arbeitseinkommens gem. § 850f ZPO auf 1364,46 DM
heraufzusetzen.
Zur Begründung nehme ich Bezug auf die Ausführungen in
der Antragsschrift vom 9.11.1992.
Entgegen der Auffassung der Gläubigerin und dem Hinweis
des Amtsgerichts Münster in der Verfügung vom 19.1.1993
stehen überwiegende Belange der Gläubigerin nach antragsge-
mäßer Entscheidung nicht entgegen.
(...) Die Schuldnerin hat dargelegt, daß der sozialhilfe-
rechtliche Bedarf sich für sie auf 1364,46 DM beläuft. Inso-
weit ist auch eine Bescheinigung des Sozialamtes der Stadt
Münster beigefügt gewesen.
Die in der Anlage zu § 850 c ZPO befindliche Pfändungstabel-
le bietet deshalb der Schuldnerin keinen ausreichenden Pfän-
dungsschutz, um ihren notwendigen Lebensunterhalt im Sinn
des Abschnittes 2 des Bundessozialgesetzes zu gewährleisten.
Die Bestimmung in § 850f Abs. 1 ZPO gewährleistet jedoch,
daß das nach Pfändung verbleibende Resteinkommen nicht un-
ter den Sozialhilfebedarf des Schuldners absinkt. Dein Schuld-
ner hat allein von seinem Arbeitseinkommen soviel zu verblei-
ben, daß die Pfändungsgrenze seinem Existenzminimum nach
den Bestimmungen über die Hilfe zum Lebensunterhalt ent-
spricht. Dem Gläubiger ist damit ein weitergehender Zugriff
auf Arbeitseinkommen verwehrt.
Richtig ist, daß überwiegende Belange des Gläubigers weite-
rein PfIindungssehutz des Schuldners im Einzelfall nicht entge-
genstehen dürfen.
Dies erfordert eine Abwägung der Interessen und Belange von
Schuldner und Gläubiger. Dabei ist die persönliche Situation
des Gläubigers ebenso wie seine wirtschaftliche Lage ange-
messen zu würdigen. Dabei ist der Gläubiger jedoch für seine
dem weitergehenden Schutz entgegenstehenden überwiegen-
den Belange darlegungs- und beweispflichtig.
Hierzu reicht es selbstverständlich nicht aus, daß lediglich be-
hauptet wird, daß eine Heraufsetzung des unpfändbaren Teiles
des Einkommens der Schuldnerin dein Ausschluß einer Bewil-
ligung der Gläubiger gleichkommen würde.
Selbst wenn dies derzeit der Fall sein sollte, d.h., daß keine
Zahlungen an die Gläubiger erfolgen würden, so würde dies

keinesfalls bedeuten, daß eine Durchsetzung der Forderung
der Gläubiger ein für allemal ausgeschlossen wäre.
Der Hinweis der Gläubiger darauf, daß der Schuldnerin zuzumu-
ten sei, durch Ableistung von Mehrarbeit ihr Einkommen zu
erhöhen, geht fehl und ist rechtlich unbeachtlich. Es wird des-
halb keinesfalls der Antrag vom 9.11.1992 zurückgenommen.
Es wird vielmehr beantragt, umgehend über den Antrag vom
9.11.1992 sowie über den ergänzend gestellten Antrag vom
17.11.1992 zu entscheiden. (...)

Amtsgericht Münster 2.2.1993

Herrn Rechtsanwalt [Name]
4400 Münster

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt!

In der Zwangsvollstreckungssache ( .)
wird Ihnen hiermit der Eingang Ihres Schreibens vom
29.1.1993 bestätigt.
Ergänzend zur eingereichten Erklärung der Schuldnerin über
die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse wollen Sie
bitte den letzten Bewilligungsbescheid des Sozialamtes zum
Verfahren einreichen. Die Schuldnerin hat lediglich erklärt,
Sozialhilfe zu beziehen. Angaben über die Einkünfte aus nicht-
selbständiger Arbeit (incl. Trinkgeld) wurden nicht gemacht.
Entsprechendes ist nachzuholen.
Abschließend möchte ich Sie darauf hinweisen, daß über den
Antrag vom 17.11.1992 bereits durch Beschluß des Amtsge-
richts Münster vom 17.11.1992 - also am selben Tag - umge-
hend entschieden wurde. Vermutlich wurden Sie von Ihrer
Mandantin insoweit nicht umfassend informiert.
Zu Ihrer Antragsbegründung sei an dieser Stelle angemerkt,
daß eine völlige Freistellung des Arbeitseinkommens der
Schuldnerin absolut ausscheidet, da auch die Neufassung des
§ 850f Abs. 1 ZPO weiterhin davon ausgeht, daß unter be-
stimmten Umständen dein Schuldner nur ein weiterer Teil des
Arbeitseinkommens belassen werden kann.

Rechtsanwalt 18.2.1993

Amtsgericht
4400 Münster

In der Zwangsvollstreckungssache (...)
teile ich in Erledigung der dortigen Verfügung vom 12.2.1993
zunächst mit, daß davon abgesehen wird, eine neue Erklärung
der Schuldnerin über ihre persönlichen und wirtschaftlichen
Verhältnisse zu überreichen. Die bisherige Erklärung ist aus-
reichend, da für den Fall, daß der Antragsteller Sozialhilfe be-
zieht, keine weiteren Angaben über das Einkommen erforder-
lich sind.
I m übrigen füge ich noch die Gehaltsabrechnungen der
Schuldnerin für die Monate November und Dezember 1992
sowie Januar 1993 bei.
(...) Des weiteren hat die Stadt Münster als zuständige Sozial-
hilfeträgerin der Schuldnerin laufende Leistung zum Lebens-
unterhalt gewährt und dabei einen Mittelwert aus den von der
Schuldnerin erzielten Einkommen zugrundegelegt. Die Be-
rechnung der Sozialhilfeleistung erfolgt in regelmäßigen Ab-
ständen durch die Stadt Münster jeweils neu.
Konkret bedeutet dies, daß der sozialhilferechtliche Bedarf der
Schuldnerin, wie bereits nachgewiesen worden ist, über dein
Pfändungsfreibetrag liegt.
Aus diesem Grunde ist der Antrag gem. § 850f ZPO gestellt
worden, damit sichergestellt ist, daß der Schuldnerin auf jeden
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Fall der sozialhilferechtliche Bedarfsbetrag für den Lebensun-
terhalt verbleibt.
Genau dies ist auch mit der Neufassung des § 850f ZPO be-
zweckt worden.
Daß durch eine Heraufsetzung der Pfändungsfreigrenze im
konkreten Fall die Ansprüche der Gläubiger endgültig ausge-
schlossen sein würden, ist eine reine Behauptung und beruht
lediglich auf Vermutungen. (...)

Rechtsanwalt der Gläubiger 10.2.1993

Amtsgericht Münster
4400 Münster

In der Zwangsvollstreckungssache (...)
wird zum Schreiben der Schuldnerin vom 29.1.1993 noch wie
folgt Stellung genommen:
Das Befriedigungsinteresse der Gläubiger stellt den weitaus
überwiegenden Belang dar, der im vorliegenden Verfahren zu
berücksichtigen ist. Die Stadt Münster hat in Ihrer Bescheini-
gung vom 21.10.1992 offenbar die Lohnabrechnungen der
Monate August und September der Berechnung zugrundege-
legt. Aus diesen Berechnungen ist allerdings nicht zu ersehen,
wie ein durchschnittliches Erwerbseinkommen in Höhe von
934,91 DM ermittelt worden ist. Nach den vorliegenden Ab-
rechnungen ist das der Schuldnerin verbleibende Nettoeinkom-
men erheblich höher. Unter Berücksichtigung des Alters der
Schuldnerin (52 J.) ist auch nicht davon auszugehen, daß eine
Verbesserung ihrer Einkommensverhältnisse aufgrund einer
besser dotierten Arbeitsstelle erfolgen wird. Daher wäre die
Durchsetzung der Forderung der Gläubiger nach diesseitiger
Überzeugung bei der antragsgemäßen Heraufsetzung des un-
pfändbaren Betrags endgültig ausgeschlossen.

AMTSGERICHT MÜNSTER

BESCHLUSS

In der Zwangsvollstreckungssache (...) wird der Antrag der
Schuldnerin vom 9.11.1992 und 29.1.1993 gemäß § 850f Abs. 1
ZPO kostenpflichtig zurückgewiesen.
Der Schuldnerin wird gleichzeitig für das Verfahren nach § 850f
ZPO Prozeßkostenhilfe unter Beiordnung des Rechtsanwalts
(...) in 4400 Münster bewilligt.
Der Beschluß des Amtsgerichts Münster vom 17.11.1992 (33 M
2212/84) wird hiermit aufgehoben.
Die evtl. von dem Drittschuldner aufgrund dieses Beschlusses
einbehaltenen Beträge sind dem Gläubiger auszuzahlen.

Gründe: 
Der Gläubiger betreibt gegen die Schuldnerin aus den Voll-
streckungsbescheiden des Amtsgerichts Ahlen vom 24.4.1984
und 13.4.1984 (Az.: 9 B 632/84 und 9 B 633/84) wegen einer
Restforderung in Höhe von 16.893,63 DM nebst weiteren Zin-
sen und Kosten die Zwangsvollstreckung. Antragsgemäß wur-
de durch Beschluß des Amtsgerichts Münster vom 5.6.1984
(33 M 2212/84) das Einkommen der Schuldnerin gepfändet
und dem Gläubiger zur Einziehung überwiesen.
Mit Antrag vom 9.11.92 und 29.1.93 wurde abermals die Her-
aufsetzung des pfandfreien Betrages auf nunmehr 1364,46 DM
begehrt. Bei diesem Betrag handelt es sich um den von dem So-
zialamt der Stadt Münster festgestellten fiktiven Sozialhilfesatz
der Schuldnerin. Angesichts der Höhe des monatlichen Einkom-
mens der Schuldnerin würde eine antragsgemäße Entscheidung
praktisch zum Ausschluß der Gläubigerbefriedigung führen.

Gemäß der Neufassung des § 850f Abs. 1 ZPO kann der
Schuldnerin auch weiterhin nur ein weiterer Teil des Arbeits-
einkommens belassen werden. Selbst im Falle des Vorliegens
der Sozialhilfebedürftigkeit der Schuldnerin kommt ein gänzli-
cher Ausschluß der Befriedigung des Gläubigers nicht in Be-
tracht. Die von der Schuldnerseite beantragte Freistellung des
Arbeitseinkommens wird durch § 850f Abs. 1 ZPO nicht er-
laubt. Vielmehr ist, da nur Bclassung eines weiteren Teils des
Arbeitseinkommens vorgesehen ist, ausgedrückt, daß ein Rest
der nach den §§ 850c, d ZPO pfändbaren Einkommensteile
immer dem Gläubiger verbleiben muß.
Daß die Schuldnerseite auf evtl. weitere Befriedigungsmöglich-
keiten des Gläubigers verweist, reicht nicht aus, um im vorlie-
genden Fall der Schuldnerin ihr gesamtes Arbeitseinkommen
zu belassen. Im übrigen würden überdies überwiegende Belan-
ge des Gläubigers einer antragsgemäßen Entscheidung entge-
genstehen. Seit mehr als 8 1/2 Jahren versucht bereits der
Gläubiger seine Forderungen gegenüber der Schuldnerin zu
realisieren. Nach Auffasusng des Vollstreckungsgerichts rei-
chen die ab dem 1.7.1992 geltenden neuen Pfändungsfreigren-
zen aus, um den Lebensbedarf der Schuldnerin zu decken.
Insgesamt gesehen war daher zu entscheiden wie geschehen.
4400 Münster, den 23. Februar 1993

Rechtsanwalt 2.3.1993
Amtsgericht
4400 Münster

In der Zwangsvollstreckungssache (...)
lege ich für die Schuldnerin gegen den Beschluß des Amts-
gerichts Münster vom 23.2.1993

sofortige Beschwerde
ein.
Begründung:
Durch Beschluß des Amtsgerichts Münster vom 23.2.1993 ist
der Antrag der Schuldnerin vom 9.11.1992 bzw. 29.1.1993
auf Heraufsetzung des pfändungsfreien Betrages auf 1364,46
DM zurückgewiesen worden.
Zur Begründung hat das Amtsgericht Münster darauf verwie-
sen, daß angesichts der Höhe des monatlichen Einkommens
der Schuldnerin eine antragsgemäße Entscheidung praktisch
zum Ausschluß der Gläubigerbefriedigung führen würde und
daß die von der Schuldnerin beantragte Freistellung des Ar-
beitseinkommens durch § 850f Abs. 1 ZPO nicht erlaubt sei.
Hiergegen wendet sich die Schuldnerin.
Es wird nochmals darauf hingewiesen, daß das Sozialamt der
Stadt Münster den Sozialhilfesatz der Schuldnerin nicht nur
fiktiv, sondern tatsächlich mit 1364,46 DM festgelegt hat.
Ein entsprechender Nachweis befindet sich hei der Ge-
richtsakte.
Es wird nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, daß
§ 850f Abs. 1 ZPO nunmehr nach der Neufassung die Mög-
lichkeit zu einer den besonderen Verhältnissen angepaßten
Einzelfallregelung eröffnet.
Aus dem 1. Satz ist das Wort "ausnahmsweise" gestrichen
worden. Dadurch wird zum Ausdruck gebracht, daß die Be-
stimmung ausnahmslos zur Anwendung kommen muß, wenn
die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen.
Wie bereits ausgeführt worden ist, ist dargelegt, daß der sozi-
alhilferechtliche Bedarf sich für die Schuldnerin auf 1364,46
DM beläuft.
Im übrigen ist dargelegt worden, daß überwiegende Belange
des Gläubigers beantragten Pfändungsschutz der Schuldnerin
nicht entgegenstehen.

BAG-SB INFORMATIONEN Heft 4/93 47



Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf den gesamten
bisherigen Sachvortrag der Schuldnerin Bezug genommen.(...)

Rechtsanwalt 11.3 .1993

Amtsgericht
4400 Münster

In der Zwangsvollstreckungssache (...)
wird im Nachgang zu meinem Schriftsatz vom 2.3.1993 noch
auf folgendes hingewiesen:
In der Begründung zum seinerzeitigen Gesetzesentwurf ist un-
ter anderem folgendes ausgeführt:
§ 850f Abs. 1 ZPO soll durch die im neuen Buchstaben a vor-
geschlagene Regelung dem Schuldner die Möglichkeit gehen,
durch einen eigenen Antrag beim Vollstreckungsgericht zu
verhindern, daß das nach der Pfändung verbleibende Restein-
kommen unter den Sozialhilfebedarf des Schuldners absinkt.
(...) Damit würde die Unsicherheit beseitigt, die nach der jetzi-
gen Rechtslage besteht.
Durch die beabsichtigte gesetzliche Festschreibung wäre für
die Vollstreckungsgerichte eine ausdrückliche Entscheidungs-
grundlage geschaffen, mit deren Hilfe grundsätzlich im Einzel-
fall ein Absinken der Pfändungsfreigrenzen unter die Sozialhil-
febedürftigkeitsschwelle verhindert werden könnte.
Auf diese Weise würde ein Eintreten der Sozialhilfeverträge
vermieden und die staatliche indirekte Finanzierung von priva-
ten Schulden beseitigt werden.
Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich eindeutig, daß
gerade in einem Fall wie dein vorliegenden die Möglichkeit
geschaffen wird, daß dem Schuldner der volle sozialhilferecht-
liche Bedarf auch bei Pfändungen verbleibt. Dein ist nichts
hinzuzu fügen.
Zur Deckung des individuellen Sozialhilfebedarfs ist dem
Schuldner von dem sonst pfändbaren Teil seines Arbeitsein-
kommens der Betrag zu belassen, der für den notwendigen Le-
bensunterhalt nach den Vorschriften des zweiten Abschnitts
des BSHG noch nötig ist.
Das bedeutet, daß erforderlichenfalls dein Schuldner daher der
pfiindbare Einkommensteil auch ganz belassen werden muß.
Könnte nämlich von diesem pfändbaren Einkommensteil dem
Schuldner wieder nur "ein Teil" belassen werden, wäre die
Deckung des Existenzminimums aus dem Schuldnereinkom-
men nicht gewährleistet. Genau dies rechtfertigt die Schutzbe-
stimmung nicht.
Daß der Wortlaut gleichwohl gegen eine volle Freistellung des
pfändbaren Einkommensteils zu sprechen scheint, hat demge-
genüber keine Bedeutung. Entscheidend ist vielmehr Sinn und
Zweck der gesetzlichen Regelung, so wie er in der Begrün-
dung zum Gesetzesentwurf festgelegt worden ist.
Insoweit unterscheidet sich auch § 850f Abs. 1 a ZPO von den
Fällen seiner Buchstaben b und c.
Hier ist ausgedrückt, daß ein Rest der pfändbaren Einkom-
mensteile immer dem Gläubiger verbleiben muß. Dies gilt je-
doch nicht für § 850f Abs. 1 a ZPO.
Es wird nochmals um umgehende Entscheidung gebeten.

LANDGERICHT MÜNSTER

BESCHLUSS

In der Zwangsvollstreckungssache (...) hat die 5. Zivil-(Be-
schwerde-)Kammer des Landgerichts Münster auf die als so-
fortige Beschwerde geltende Erinnerung der Schuldnerin vom
2.3.93 gegen den Beschluß des Amtsgerichts Münster vom

23.2.93 durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht Dr.
Tilkorn, den Richter am Landgericht Ellermann und den Rich-
ter Davids in der Sitzung vom 13.7.93 beschlossen:
Der angefochtene Beschluß wird aufgehoben.
Der Pfändungs- und Überweisungsbeschluß des Amtsgerichts
Münster vom 5. Juni 1984 wird dahin abgeändert, daß der
Schuldnerin von ihrem Arbeitseinkommen beim Drittschuldner
ah dem 1. Dezember 1992 ein monatlicher Betrag von
1364,46 DM pfandfrei zu belassen ist. Die Entscheidung er-
geht gerichtsgebührenfrei.
Die außergerichtlichen Kosten der Schuldnerin im Beschwer-
deverfahren werden den Gläubigern als Gesamtschuldnern
au ferlegt.
Wert insoweit: 4000,00 DM.

Gründe
Die Gläubigerin betreibt die Zwangsvollstreckung gegen die
Schuldnerin aus zwei Vollstreckungsbescheiden des Amtsge-
richts Ahlen vom 13.4.1984 und 24.4.1984 wegen Hauptfor-
derungen in Höhe von 5000,00 DM und 9409,79 DM nebst
Zinsen und Kosten. Sie hat am 5. Juni 1984 einen Pfändungs-
und Überweisungsbeschluß erwirkt, durch den das Arbeitsein-
kommen der Schuldnerin als Kellnerin beim Drittschuldner ge-
mäß der Tabelle zu § 850 c ZPO gepfändet wurde.
Am 9. November 1992 hat die Schuldnerin beim Amtsgericht
den Antrag gestellt, gemäß § 850f Abs. 1 Ziffer a ZPO den ihr
monatlich pfandfrei zu belassenden Betrag auf 1364,46 DM
festzusetzen mit der Behauptung, sie erhalte ein so geringes
Arbeitsentgelt, daß die Stadt Münster ihr zusätzliche Hilfe zum
Lebensunterhalt nach dem Bundessozialhilfegesetz gewähre.
Ihr Sozialhilfebedarf betrage 1364,46 DM. Sie belegt dies mit
einer Bescheinigung der Stadt Münter vom 21. Oktober 1992.
Blatt 46 der Gerichtsakten.
Mit dein angefochtenen Beschluß hat das Amtsgericht diesen
Antrag der Schuldnerin zurückgewiesen.
Mit ihrer rechtzeitig eingelegten und zulässigen sofortigen Er-
innerung/Beschwerde verfolgt. die Schuldnerin ihr erstinstanz-
liches Ziel weiter.
Die Beschwerde ist begründet.
Zwar ist dein Amtsgericht vom Grundsatz her insoweit zuzu-
stimmen, als daß in der Regel eine Erhöhung der Phindungs-
freigrenze nach § 850f ZPO nicht dazu führen soll, daß eine Be-
friedigung des betreibenden Gläubigers auf Dauer ausgeschlos-
sen wird. Dies hat der Gesetzgeber bei der Fassung des § 850f
ZPO auch dadurch zum Ausdruck gebracht, daß er eine Erhö-
hung des Pfändungsfreibetrages zugunsten eines Schuldners un-
ter den allgemeinen Vorbehalt gestellt hat, daß nämlich über-
wiegende Gläubigerinteressen nicht entgegenstehen dürfen.
Die Formulierung des Gesetzes, daß nur "ein Teil" des nach
der Tabelle pfiindbaren Betrages dem Schuldner überlassen wer-
den dürfe, bedeutet hingegen nicht, wie vom Amtsgericht ange-
nommen, daß in jedem Falle der "andere Teil" des pfiindbaren
Einkommens des Schuldners dem Gläubiger zur Verfügung ste-
hen müsse, also hei einer Entscheidung nach § 850f ZPO stets
ein gewisser Teil des den Pfändungsfreibetrag überschreiten-
den Einkommens des Schuldners für den Gläubiger pfändbar
verbleiben müsse. Es ist durchaus denkbar und nach der Er-
fahrung der Kammer keineswegs selten, daß die Freibetrags-
bemessung nach § 850f ZPO dazu führt, daß sieh beim Ein-
kommen eines Schuldners ein pfändbarer Betrag nicht mehr
ergibt. Dies ist ein Risiko, welches jeder Gläubiger ebenso wie
das Risiko zu tragen hat, daß der Schuldner lediglich ein Ein-
kommen hat, welches unter der Pfandungsfreigrenze ist.
Dies gilt insbesondere für den Fall des § 850f Abs. 1 Ziffer a
ZPO. Durch die Einführung dieser Vorschrift zum 1. Juli
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1992 hat der Gesetzgeber auch für die Pfändung vom Arbeits-
einkommen die gleiche Rechtslage hergestellt, wie sie bislang
schon nach § 54 FGB für die Pfändung von Sozialleistungen
galt: Einem Schuldner hat mindestens der Sozialhilfesatz zu
verbleiben. Wird einem Schuldner daher zusätzlich zu seinem
Arbeitseinkommen Sozialhilfe gewährt, so steht damit fest,
daß das Arbeitseinkommen den Sozialhilfesatz nicht erreicht.
Dann ist das Arbeitseinkommen in vollem Umfange un-
pfändbar. Würde in diesem Falle der nach der Tabelle zu
§ 850 c ZPO sich ergebende pfändbare Betrag abgeführt,
würde dies im Ergebnis dazu führen, daß sich die von der
Gemeinde zu zahlende Sozialhilfe um eben diesen Betrag
erhöhen müßte, lcltztendlich daher der Gläubiger aus
öffentlichen Mitteln befriedigt würde. Gerade dieses Ergebnis
wollte jedoch der Gesetzgeber durch die Neufassung des §
850f Abs. 1 ZPO unterbinden.
Der Vorbehalt überwiegender Gläubigerinteressen muß daher
bei einer Entscheidung nach § 850f Abs .1 Ziff.a ZPO in aller Re-
gel hintanstehen. Denkbar wäre eine Überlassung eines Teils des
Freibetrages nur dann, wenn der Gläubiger selbst am Rande des
Existenzminimums leben würde und deswegen auf Zahlungen
eines Schuldners angewiesen wäre, um nicht selbst sozialhilfebe-
dürftig zu werden. Dafür gibt der vorliegende Fall jedoch nichts
her. Es ist weder zur Art der beizutreibenden Forderung noch
zur wirtschaftlichen Situation der Gläubigerin vorgetragen. Aus
den Akten ergibt sich lediglich, daß inzwischen auf die Gesamt-
forderung der Gläubigerin in Höhe von etwa 16.000 DM ca.
12.000 DM durch Pfändungen eingegangen sind und daß die

Schuldnerin über ein von Monat zu Monat wechselndes Ein-
kommen verfügt, so daß auch weiterhin die Chance für die
Gläubigerin besteht, selbst bei einein Freibetrag in der zuer-
kannten Höhe, der nur 144,47 DM über dem tabellarischen
Freibetrag liegt, in manchen Monaten zum Zuge zu kommen.
Gegen die Berechnung des Sozialhilfesatzes gemäß dem Be-
scheid der Stadt Münster vom 22.12.1992 hat die Kammer
keine Bedenken. Auch die Gläubiger haben hierzu keine Ein-
wendungen erhoben.
Die von den Gläubigern aufgeworfene Frage der Anrechnung
etwaiger von der Schuldnerin verdienter Trinkgelder vermag
keinen Einfluß auf die hierzu getroffene Entscheidung zu neh-
men. Einmal ist bereits ein Betrag von monatlich 100,00 DM
in die Wohngeldberechnung der Schuldnerin und damit auch
in die Sozialhilfebedarfsberechnung eingeflossen, zum anderen
wäre es insoweit Sache der Gläubiger, hierzu im Wege eines
Antrags nach § 850 h ZPO konkreter vorzutragen. Ein solcher
Antrag ist jedoch nicht gestellt und deswegen auch hier nicht
zu entscheiden.
Da der Antrag der Schuldnerin auf Neufestsetzung ihres Pfän-
dungsfreibetrages am 9.11.1992 gestellt worden ist, war der
neue Pfändungsfreibetrag rückwirkend auf den 1.12.1992 fest-
zustellen.
Nach alledem war, wie geschehen, zu entscheiden.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO.

Dr. Tilkorn Davids Ellermann

gez. (...) [als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle]
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Aktuelle Diskussion
Prävention - ein Mythos in der Schuldnerberatung'?
Wolfgang Krebs, Gelnhausen
(Heft 2/93, S. 29 ft)

INFORMATIONEN 1993
Armut 3 - Poverty 3 - Pauvret6 3
Armut in Europa - Die deutschen Projekte
Christine Sellin, Köln
(Heft 2/93, S. 31 ff)

Mustersatzung für Landesarbeitsgemeinschaften
(Heft 2/93, S. 37 ft)

Insolvenzrecht/Konzertierte Aktion
Doch noch Chancen für die Restschuldbefreiung
Stephan Hupe, Kassel
(Heft 3/93, S. 18 ff)

Sozialhilfeniveau und Arbeitnehmereinkommen
Dr. Wilhelm Adamy, Düsseldorf
(Heft 3/93, S. 28 ft)

,. Fachberatung in der ... Region«
Kritik an Fachberatung
Reinhard Mendrzick, Stuttgart
(Heft 3/93, S. 37 ff)

Finanzierung von Schuldnerberatung
Stephan Hupe, Kassel
(Heft 4/93, S. 13 ff)
Auswirkungen der geplanten Kürzungen bei der
Arbeitslosenhilfe
Dr. Wilhelm Adamy, Düsseldorf
(Heft 4/93, S. 17 ff)

Insolvenzrecht
Neuer Alternativentwurf
Stephan Hupe
(Heft 4/93, S. 20 ff)
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Überschuldung in der Bundesrepublik Deutschland
Christine Sellin, Köln/Roger Kuntz, Brüht
(Heft 4/93, S. 20 ff)

Arbeitsmaterialien

" A" wie Abfindungen und AFG-Leistungen
Arbeitslosenzentrum Düsseldorf
(Heft 2/93, S. 44 ff)

" A" wie Drittschuldnerbefragung bei Lohnabtretung
Markblatt der Schuldnerberatung des Diak. Werkes Krefeld
(Heft 2/93, S. 46)

" V" wie Vollmacht und Datenschutz
Klaus Müller, Maintal
(Heft 3/93, S. 52 0

" A" wie Anhebung der Pfändungsfreigrenze
Stephan Hupe, Kassel
(Heft 4/93, S. 51 ff)

»W« wie Wohnungseigentumssicherungshilfe d. Landes NRW
(Heft 4/93, S. 52 ff)

Berichte

Familienseminar
"Ohne Moos - trotzdem was los"
Berit Carlsson, Homburg
(Heft 1/93, S. 36)

Gespräch mit Bankenverbänden
Sensibel für ein Recht auf Girokonto?
Berit Carlsson, Homburg
(Heft 2/93, S. 39 0

Consumer debt in Europe
Dritte Internationale Konferenz "Überschuldung in Europa"
(Heft 2/93, S. 41 ff)

BAG-SB Jahresarbeitstagung 1993
AG 1: Insolvenzrechtsreform
AG 2: Prävention - (k)ein Mythos?"
AG 3: Schuldnerberatung in Grenzbereichen
AG 4: Methoden kollegialer Beratung
(Heft 3/93, S. 40 ff)

Seminar in Zwickau
" Arbeitsplatzrisiko Schulden"
Klaus Müller, Maintal
(Heft 4/93, S. 35 ff)

Thema »Recht«

Fallbeispiel zum § 850d ZPO
Der Vorrechtsbereich für Unterhaltsgläubiger
Prof. Dr. Zimmermann, Darmstadt
(Heft 4/93, S. 37 ff)

"Teile des Einkommens"
Anhebung der Pfändungsfreigrenzen nach § 850f ZPO
(Heft 4/93, S. 45 ff)

Meldungen/Notizen/Infos

(Heft 1/93, S. 13B)

Entwicklung im Saarland
Basis für gemeinsame Aktionen?

Aus "Network News 4/92"
Selbsthilfegruppe in Belgien

Internationale Konferenz
"Comsurner debt in Europe"

Pfändungsfreier Betrag
Neuere Urteile zur Anwendung vom § 850f ZPO

Abschaffung des Geldbriefträgers
Ex-Postminister nimmt Stellung

Wenn Kohl kürzt, geh'n bei uns die Lichter aus!
Aktionstag der Arbeitslosen- und
Sozialhilfeinitiativen am 21.1.1993

Umfrage
Reicht der Lohn zum Leben?

Kreditaufnahme
DGB: Ostdeutsche Haushalte verschulden
schneller als westdeutsche

(Heft 2/93, S. 11B)

Dokumentation
Gewerbliche Uinschulder

"Solidarpakt"
Wo kann man sparen?

Thüringen
Gründung einer LAG-SB

Informationsaustausch
Praktikerforum Schuldnerberatung NRW

Saarland
Fachausschuß Schuldnerberatung gegründet

Tarifliche Eingruppierung von Schuldnerberater(n)/innen
Gewerkschaft ÖTV nimmt Stellung

(Heft 3/93, S. 1111)

GP schlägt wieder zu
Was mache ich mit meinem Fragebogen?

Aus für Schuldnerberatung
AWO-Kreisverband Klingenthal meldet Konkurs an

Internationales Gaunertum
Von kleinen Fischen und anderen Haien

Prävention im Theater
"So bitte nicht"

Thüringen und Brandenburg
LAG-Gründungen

Rheinland-Pfalz/Gesetzentwurf
Sparkassen sollen Schuldnerberatung fördern

Mittelstreichung/Offener Brief
Stellenkegeln in Wiesbaden

Gewerbliche Uinschulder
BAG sammelt Material

Europäische Nacht der Wohnungslosen
Grußadresse des DGB und der IG Bau

Konsolidierungsprogramm
Die Solidarität der Sozialhilfeempfänger/innen

(Heft 4/92, S.

Thüringen
LAG-SB arbeitsfähig

Pfändungsfreigrenze
Anhebung nach § 850f ZPO
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Tips von Hugo Grothc, VZ NRW
Neues von Kreditvermittlern

LAG Schuldnerberatung
in Brandenburg gegründet

BVG zu § 218
"Familienfreundliche Kreditverträge"

Frankfurter Arbeitsmarktpolitik
Sozialamt verfügt Zwangsarbeit für Sozialhilfebezieher/innen

Literaturhinweise

(Heft 1/93, S. 17 J)

Seminar-Reader der BAG-SB
Rechtliche Grundlagen von Schuldnerberatung

Prävention
Unterrichtsmaterialien zu Verbraucherfragen

Neues Buch der Verbraucher-Zentrale Nordrhein-Westfalen
Hilfe für verschuldete Arbeitnehmer

(Heft 2/93, S. 16 ff)

LAG-Schuldnerberatung Berlin (Hg.)
Ratgeber für Betroffene

" Das macht die Seele so kaputt..."
Armut in Bremen

Vergleich mit der Situation im Bundesgebiet
Untersuchung zur Situation der
Schuldenberatung im Lande Bremen

Mark(t) und Pfennig:
Infodienst für Schuldnerberatung aus Bremen

Schuldensituation und Haushaltsführung
überschuldeter Haushalte
Eine empirische Untersuchung
ausgewählter Haushalte in München

Infodienst zu Finanzdienstleistungen
BankWatch

(Heft 3/93, S. 17 j)

Informationsbroschüre
Schulden-Ratgeber für Frauen

Sozialmagazin
Themenheft "Schuldnerberatung"

Prävention/Hörspielcassette
" Mit dem Einkaufswagen durch das Packeis"

VZ-NRW und Gewerkschaft HBV
Hilfe für verschuldete Arbeitnehmer

Fachhochschule Frankfurt/Main
Neuer Leitfaden für Arbeitslose

(Heft 4/93, S. 12 j)

Ausgeträumt/"Traum vom schnellen Geld"

Diak. Werk - Tätigkeitsbericht 91/92
Zahlen, Daten, Fakten

Arbeitshilfe Steuerschulden
"Steuerschulden? Was können Schuldner,
Schuldnerberatung und Finanzamt tun"

Gerichtsentscheidungen

(Heft 1/93, S. 10 ff - ausgewählt und kommentiert von RA
Klaus Heinzerling, Kassel)

Verzicht gegenüber einem von mehreren Gesamtschuldnern
OLG Köln, Beschl.v.18.5.92 - 19 W 15/92, NJW-RR 1992,
1398

Unpfändbarkeit zukünftiger Rentenansprüche
LG Heidelberg, Beschl.v.28.2.92 -1 T39/91, NJW 1992,
2774)

Unwirksame Sicherungsabtretung aller Ansprüche des
Kreditnehmers
BGH-Urt.v.7.7.92 - XI - ZR 274/91, NJW 1992, 2626

(Heft 2/93, S. 7 ff - ausgewählt und kommentiert von RA Klaus
Heinzerling, Kassel)

Finanzmathematisch richtige Berechnung der erstattungs-
fähigen Kreditgebühren hei vorzeitiger Darlehenskündigung
LG Stuttgart, Urt.v.7.8.92 - 21 0 171/92 - NJW 1993, 208

Wirksamkeitsanforderungen an Belehrung über Widerrufsrecht
heim verbundenen Vertrag
OLG Düsseld., Urt.v.6.11.92 - 14 U 66/92 - NJW 1993, 741

Verwirkung der Darlehensforderung
LG Trier, Urt.v.29.5.92 - 2 0 174/91 - NJW-RR 1993, 55

Unwirksamer Schuldbeitritt des volljährigen Kindes
OLG Hamm, Urt.v.23.9.92 -31 U 93/92 - NJW-RR 1993, 113

Darlehenszahlungen durch den alleinverdienenden Ehegatten
OLG Hamm, Urt.v.4.3.92 -32 U 117/91 - NJW-RR 1993, 197

(Heft 3/93, S. 8 ff - ausgewählt und kommentiert von RA
Helmut Achenhach, Kassel)

Belehrung über den Beginn der Widerrufsfrist bei
Haustürgeschäften
BGH, Urt.v.17.12.92 - I ZR 73/91, NJW 1993, 1013

Bürgschaftserklärungen und Haustürwiderrufsgesetz
BGH, Urt.v.9.3.93 - 11 ZR 179/92, NJW 1993, 1594

Geltendmachung von Rückzahlungsansprüchen aus •
sittenwidrigem, tituliertem Kreditvertrag
LG Bochum, Urt.v.25.8.92 - 9 S 239/92, NJW-RR 1993, 302

Beginn der "Widerrufsfrist bei Haustürgeschäften
OLG Köln, Beschl.v.3.12.92 - 12 W 32/92, NJW-RR 1993, 428

(Heft 4/93, S. 8 - ausgewählt und kommentiert von Wulf Eggen)

Sozialhilferechtlicher Bedarf - Pfändungsfreibetrag
gem. § 850f ZPO
Beschl.v.13.7.93 - 5 T213/93 - LG Münster

Schuldanerkenntnis - Notarhaftung hei knebelnder
Vertragsklausel
BHG-Urt.v.7.1.93- IX ZR 199/91 - vgl. auch BGH, NJW
1992, 3237

Prozeßkostenhilfetabelle vor dem Bundesverfassungsgericht

0 0 0
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wie Anhebung der Pfändungsfreigrenze

Von Dipl. Verw. Stephan Hupe, Kassel

Zum 01. Juli 1992 wurden die Pfändungs-
freigrenzen drastisch erhöht - und dennoch
werden Lohn und Gehalt aber auch Sozial-
versicherungsleistungen bis weit unter die
Sozialhilfeschwelle gepfändet. Die Erhö-
hungsoptik hat getäuscht, weil dies die erste
Erhöhung seit 8 Jahren war und eine Mieten-
explosion die Ausgangslage für die privaten
Haushalte zwischenzeitlich gravierend verän-
dert hat. Mit der scheinbar großzügigen Erhö-
hung wird kaum der Nachholbedarf befrie-
digt, geschweige denn auf die durch die Mie-
tenentwicklung gestiegenen Lebenshaltungs-
kosten Bezug genommen.

Was dem einzelnen bleibt, ist die Möglich-
keit, die individuelle Pfändungsfreigrenze ge-
mäß § 850f Zivilprozeßordnung (ZPO). Inter-
essante Rechtsprechung dazu haben wir in
diesem Heft (Seite 45) ausführlichst vorge-
stellt.
Als Hilfestellung für Sozialberater/innen und
Betriebsräte in Unternehmen, aber natürlich
auch für Schuldnerberater/innen, hat die BAG-
SB ein kompaktes PC-Programm mit dem Na-
men "Hilfe!Pfändung" herausgegeben, worauf
wir hier aber nicht vertiefend eingehen müssen
(nähere Informationen dazu findet man an an-
derer Stelle in diesem Heft). Hier wollen wir
Tips und Hilfen für diejenigen vorstellen, die
nicht (oder nicht bei jeder Gelegenheit) mit ei-
nem Computer arbeiten.
Voraussetzen müssen wir dabei, daß die
grundlegenden Vorschriften, nämlich die
§§ 850 bis 850f ZPO bekannt sind bzw. als
Text zur Verfügung stehen.

Eine Anhebung ist möglich, wenn besondere
Belastungen vorliegen, die bislang nicht be-
rücksichtigt wurden. Ratsuchende kann man
z.B. durch ein selbst erstelltes Merkblatt dar-
über informieren, welche Belastungen gel-

tend gemacht werden können. Ein Muster
eines solchen Merkblattes (nach einer Idee
von Ulli Winter, Frankfurt/Main) haben wir
weiter hinten abgedruckt.

Sollte das verbleibende Einkommen nach ei-
ner Pfändung unter dem "sozialhilferechtli-
chen Bedarf" liegen, so ist dies ebenfalls ein
Grund, die Anhebung der individuellen Pfän-
dungsfreigrenze zu beantragen. Die Unter-
schreitung kann nach Ermittlung des sozialhil-
ferechtlichen Bedarfs durch einen Vergleich
mit dem verbleibenden Einkommen ermittelt
werden. Wie der sozialhilferechtliche Bedarf
ermittelt wird, zeigt eine formularmäßige Be-
rechnung (die auch von Sozial- und Jugend-
ämtern als Bescheinigung verwendet werden
kann). Dieses Formular ist im Formularservice
der BAG-SB (s. Umschlagrückseite) erhält-
li ch.

Bei der Berechnung des sozialhilferechtlichen
Bedarfs sind drei Besonderheiten zu berück-
sichtigen, nämlich:

a) der Einbezug der sog. einmaligen Beihilfen;

b) die Möglichkeit eines Besserstellungszu-
schlages nach einem Urteil des OLG
Frankfurt/Main, Az: 20 W 292/90;

c) die Berücksichtigung des ehemaligen Mehr-
bedarfs für Erwerbstätigkeit.

Zu al:
Die einmaligen Beihilfen werden pauschaliert
als Prozentsatz vom jeweiligen Regelsatz be-
rücksichtigt. Die Höhe des Prozentsatzes,
den die Sozialämter einsetzen ist von Region
zu Region unterschiedlich. Von einigen Ge-
richten, so z.B. auch vom OLG Frankfurt/
Main und vom OVG Münster werden 25%
anerkannt. Auch die BAG-SB geht in ihrem
Berechnungsbogen von diesem Satz aus.
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Zu b):
I m OLG-Bezirk Frankfurt/Main kann man bei
erwerbstätigen Schuldnern 10% der Summe
aller Regelsätze und Mehrbedarfszuschläge
als sogenannte "Besserstellung" hinzuaddie-
ren. Mit diesem Zuschlag sollen Pfändungs-
schuldner, die erwerbstätig sind, besser ge-
stellt werden als Sozialhilfeempfänger. Diese
Möglichkeit besteht parallel zu dem (ehemali-
gen) Mehrbedarf für Erwerbstätigkeit.
Auch in anderen OLG-Bezirken kann auf die-
ses Urteil verwiesen werden, allerdings muß
man damit rechnen, daß dieser Zuschlag an-
derenorts möglicherweise erst erstritten wer-
den muß.

Zu c):
Mit der Novellierung des BSHG wurde u.a.
auch der Mehrbedarf wegen Erwerbstätigkeit
gestrichen, allerdings nicht ersatzlos: Im § 76,
Abs. 2a taucht er wieder als Einkommensab-
zug auf. Problem dabei ist, daß dieser Ein-
kommensabzug eigentlich nichts mehr auf
der Bedarfsseite der Sozialhilfeberechnung zu
suchen hat. Da dies aber ganz unstreitig zu
einer Schlechterstellung gegenüber Erwerbs-
tätigen führt, die ergänzende Hilfe zum Le-
bensunterhalt beziehen, kann dieser Einkom-
mensabzug dem sozialhilferechtlichen Bedarf
hinzuaddiert werden, damit der notwendige
Lebensunterhalt im Sinne des Abschnitts 2
des BSHG gesichert ist.
Mit den anderen nach § 76 BSHG möglichen
Abzügen kann allerdings nicht so verfahren
werden, weil diese Abzüge bereits als beson-
dere Belastungen im Sinne des § 850f ZPO
Anerkennung finden.

Wie wird der Einkommensabzug
nach § 76, Abs. 2a berechnet?

Wie aus dem Bundesministerium für Familie
und Senioren (BMFuS) zu erfahren war, soll
demnächst in einer Rechtsverordnung gere-
gelt werden, wie der Einkommensabzug zu
berechnen ist. Vorerst kann die gleiche Be-

rechnung Anwendung finden, mit der auch
der ehemalige Mehrbedarf für Erwerbstätig-
keit ermittelt wurde. Hierfür gibt es eine Em-
pfehlung des Deutschen Vereins, die an dem
nachfolgenden Rechenbeispiel dargestellt
wird:

Als Grundfreibetrag werden 25% des Regel-
satzes eines Haushaltsvorstandes genommen
(in Hessen sind das 25% von 515 DM =
1 28,75 DM). Ein Einkommen, das unterhalb
dieses Betrages liegt, wird bei der Sozialhilfe
effektiv nicht angerechnet.

Netto-Lohn 1.000,00 DM
- Grundbetrag 1 28,75 DM

Überschreitungsbetrag 871,25 DM

hiervon 15% 1 30,68 DM

es wird addiert:
Grundbetrag 128,75 DM
15% d.Überschreitungsbetrages 1 30,68 DM
Summe = Mehrbedarf 259,42 DM

als Höchstbetrag dürfen aller-
dings 50% des Regelsatzes
nicht überschritten werden 257,50 DM

Der Grundfreibetrag wird vom Einkommen
abgezogen. Es verbleibt ein "Überschrei-
tungsbetrag", von dem 15% errechnet wer-
den. Grundbetrag plus 15% des Überschrei-
tungsbetrages ergeben den Mehrbedarf für
Erwerbstätigkeit. Allerdings gibt es eine
Höchstgrenze, die bei 50% des Regelsatzes
eines HV liegt; in Hessen sind das z.Z.
257,50 DM. Diese Kappungsgrenze wird, wie
man am obigen Beispiel sieht, bei einem Ein-
kommen von 1.000 DM knapp überschritten.

Besonderheit bei einer Minderung
der Erwerbsfähigkeit

Liegt eine im Schwerbeschädigtenausweis
eingetragene "Minderung der Erwerbsfähig-
keit" (MdE) vor, so gelten für den Grundbetrag
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30% des Regelsatzes eines Haushaltsvor-
standes, die Höchstgrenze liegt bei 66 2/3%
des Regelsatzes eines Haushaltsvorstandes.
Vom Überschreitungsbetrag werden in die-
sem Fall 25% genommen. Ansonsten ist die
Berechnung die gleiche.

Die Sozialhilferegelsätze (und natürlich auch
die Sozialhilfeberechnung) muß man als
Schuldnerberater/in natürlich kennen. Die ak-
tuellen Sozialhilferegelsätze zu kennen, wird
allerdings immer schwieriger, weil sie infolge
des Konsolidierungspaketes nunmehr alle 6
Monate jeweils zum 01.07. und zum 01.01.
eines Jahres in kleinen Häppchen angepaßt
werden sollen. In der Übersicht auf Seite 57
fehlen schon die Bremer Regelsätze. Beson-
derheiten bezüglich der Höhe der Sozialhilfe-
sätze gibt es auch noch in einigen Regionen
in Bayern. Außerdem ist bei größeren Famili-
en/Haushalten mit 4 oder mehr Personen das
Deckelungsgebot im neuen §. 22 BSHG zu
beachten. In diesen Fällen müssen die Regel-
sätze zusammen mit den Kosten der Unter-
kunft und der Heizung unter den jeweils er-
zielten monatlichen durchschnittlichen Netto-
arbeitsentgelten unterer Lohn- und Gehalts-
gruppen bleiben. Es wird dem/der Schuldner-

berater/in nichts anderes übrig bleiben, als
sich beim zuständigen Sozialamt nach der
Höhe der Regelsätze zu erkundigen.

Der Antrag nach § 850f ZPO

Die Anhebung der Pfändungsfreigrenze nach
§ 850f ZPO kann der Schuldner (nicht die
Schuldnerberatungsstelle!) bei der Rechtsan-
tragsstelle des Amtsgerichtes an seinem
Wohnsitz beantragen. Besondere Belastungen
müssen durch entsprechende Belege nachge-
wiesen werden. Beruht der Antrag im wesent-
li chen auf der Unterschreitung des sozialhilfe-
rechtlichen Bedarfs, so muß eine Bescheini-
gung hierüber vom Sozialamt vorgelegt wer-
den. Zwar ist nirgendwo vorgeschrieben, daß
es eine Bescheinigung des Sozialamtes sein
muß. Es erscheint aber von vornherein
zweckmäßiger, eine "amtliche" Bescheini-
gung als eine Berechnung einer Schuldnerbe-
ratungsstelle beizufügen. Ist die Schuldnerbe-
ratungsstelle allerdings beim Sozialamt instal-
li ert, müßte sich das Problem erledigt haben.
Wie ein solcher Antrag am besten aussehen
sollte, zeigen wir auf Seite 58. Dieses Muster
wurde übrigens von dem Programm "Hilfe!

Pfändung" ausgedruckt.
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HUFE !PFÄNDUNG
Was kann man jetzt noch tun?

( Merkblatt zur Anhebung der Pfändungsfreigrenze bei Lohn- und Gehaltspfändungen)

Wird Ihr Lohn bzw. ihr Gehalt gepfändet?

Sie können einen Antrag auf Anhebung Ihrer Pfändungsfreigrenze beim Amtsgericht stellen,
wenn Sie....

I> hohe Mietkosten,
I> hohe Fahrtkosten zum Arbeitsplatz und
D andere außergewöhnliche Belastungen haben

(z.B. krankheitsbedingt für besondere Ernährung, hohe Zahnersatzkosten,
pflegebedingte Kosten und ähnliches)

oder wenn Sie

D für mehr als 5 Personen Unterhalt (im eigenen Haushalt und außerhalb des
Haushalts) leisten

oder wenn Ihr Arbeitgeber

I> ihre Unterhaltsverpflichtungen bei der Berechnung des Pfändungsbetrages
nicht berücksichtigt, weil er sie aus der Lohnsteuerkarte nicht ersehen kann.

Was müssen Sie alles nachweisen?

Dem Antrag müssen Sie Nachweise über Ihre außergewöhnlichen Belastungen (z.B. Rechnun-
gen) beifügen oder eine Bescheinigung des Sozialamtes über Ihren "sozialhilferechtlichen Be-
darf". Dazu müssen Sie übrigens nicht Sozialhilfe beziehen, aber es kann sein, daß das Ein-
kommen, das Ihnen nach der Pfändung verbleibt, nicht viel höher als die Sozialhilfe ist. Sollte
es sogar niedriger sein, so können Sie, bis die Anhebung Ihrer Pfändungsfreigrenze beschlos-
sene Sache ist, vorübergehend ergänzende Sozialhilfe in Anspruch nehmen.

Wo erfahren Sie Näheres?

Genauere Informationen zu Ihrem konkreten "Fall" erhalten Sie kostenlos bei der Rechtsan-
tragsstelle Ihres Amtsgerichtes oder bei einer Schuldnerberatungsstelle.

Hier sind die Adressen der Schuldnerberatungsstellen in Ihrer Stadt:

(An dieser Stelle sollten die Adressen der örtlichen Schuldnerberatungsstellen mit Angabe der Sprechzeiten abgedruckt werden)
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Bescheinigung des sozialhilferechtlichen Bedarfes

Vorname, Name

für

Straße, PLZ, Wohnort

wohnhaft in

lfd.
Nr.

Name (Nr. 1 = Haushaltsvorstand,
ab Nr. 2 = Haushaltsangehörige)

Geburtsdatum Sozialhilfe-
regelsatz

1 DM

2 DM

3 DM

4 DM

5 DM

6 DM

7 DM

8 DM

Zwischensumme Regelsätze DM

25 % Pauschale für einmalige Leistungen (gern. § 21, Abs. 2 BSHG) DM

Zwischensumme DM

Mehrbedarf für* gern § 23 Abs. BSHG für Nr. DM

Mehrbedarf für* gern § 23 Abs. BSHG für Nr. DM

Sonstige Leistungen für* für lfd. Nr. DM

Zwischensumme DM

Miete und Nebenkosten DM

Heizungskosten DM

Sozialhilferechtlicher Bedarf DM

Zzgl. Einkommensabzug** gern. § 76, Abs 2 a BSHG DM

D Notwendiger Lebensunterhalt im Sinne des Abschnittes 2 BSHG DM

* Grund der Leistung angeben

*" Gern. § 76 BSHG ist in Anerkennung der mit der Erwerbstätigkeit verbundenen Mehraufwendungen
ein Einkommensabzug (ehemaliger "Mehrbedarf wegen Erwerbstätigkeit") vorzunehmen. Dieser Ein-
kommensabzug muß dem "sozialhilferechtlichen Bedarf" in der vorstehenden Berechnung hinzu addiert
werden, damit der notwendige Lebensunterhalt im Sinne des Abschnitts 2 des BSHG für den/die An-
tragsteller/in und für die Personen, denen er/sie Unterhalt zu gewähren hat, sichergestellt ist (vgl. dazu
auch § 850 f, Abs. 1, Ziffer a ZPO)
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Regelsätze nach § 22 Bundessozialhilfegesetz (BSHG)

vom 1. Juli bis 31. Dezember 1993 (vom 1. Januar 1994 bis 30. Juni 1994)

Haushalts-
vorstände
und Allein-
stehende

sonstige Haushaltsangehörige

bis zur Vollen- Bis zur Vollen- von Beginn d. vom Beginn d. vom Beginn
dung des 7. Le- dung des 7. Le- 8. bis zur Voll- 15. bis zur d. 19. Le-
bensjahres bensjahres beim endung des 14. Vollendung d. bensjahres

Zusammenleben
mit einer Person,
die allein für
die Pflege und

Lebensjahres 18. Lebens-
jahres

an

Erziehung des
Kindes sorgt

Land: DM DM DM DM DM DM

Baden-Württ. 515(520) 258(260) 283(286) 335(338) 464(468) 412(416)
Bayern * 497(502) 249(251) 273(276) 323(326) 447(452) 398(402)
Berlin 519 260 285 337 467 415
Brandenburg 500 250 275 325 450 400
Bremen (Die Regelsätze lagen bei Redaktionsschluß noch nicht vor)

Hamburg 517(519) 259(260) 284(285) 336(337) 465(467) 414(415)
Hessen 515(520) 258(260) 283(286) 335(338) 464(468) 412(416)
M.-Vorpommern 496 248 273 322 446 397
Niedersachsen 514(519) 257(260) 283(285) 334(337) 463(467) 411(415)
Nordrhein-Westf. 514(519) 257(260) 283(285) 334(337) 463(467) 411(415)
Rheinland-Pfalz 514(519) 257(260) 283(285) 334(337) 463(467) 411(415)
Saarland 514(519) 257(260) 283(285) 334(337) 463(467) 411(415)
Sachsen 494(496) 247(248) 272(273) 321(322) 445(446) 395(397)
Sachsen-Anhalt 500 250 275 325 450 400
Schlesw.-Holst. 519 260 285 337 467 415
Thüringen 496 248 273 322 446 397

*) Landesregelsätze; vierzehn örtliche Träger der Sozialhilfe haben höhere Regelsätze festgesetzt
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arbeitsmaterialien im BAG-info

Antrag nach § 850f ZPO

Harrt Muster

An das

Amtsgericht Kasse/
Friedrichstr

34117 Kasse/

Prüfweg 10
12345

4 Schuldenhausen2.16.1993

Zwangsvollstreckungssache

Otto Versand, Hamburg ./. Harry MusterAktenzeichen- 321 
Js 43/94- Antrag gemiß Paragraph 850 f ZPO -

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der o a. Zwangsvollstreckungssache beantrage ich nachn
Paragraph 850 f ZPO, den unpfändbaren Einkommensbetrag vo
2270.20 DM 

auf 2633.75 DM anzuheben.

Bis zur Entscheidung über meinen Antrag beantrage ich dievorläufige Einstel/ung der 
Z

wan gs vol/streckung ohne Fest-

setzung einer 
Sicherheits/e

istun
g.

Begründung:

Nach der beiliegenden Berechnung ist

c
der für 

mih errech-

bete Sozialhilfebedarf höher a/s der mir z

zeit verblei-

bende unpfändbare Betrag

zur.

Mit freundlichen Grüßen

Harrt Muster

Anlagen
Sozialhilfebedarfsb

erech
nungBerechnung des bereinigten Netto-Einkommens
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Of

HILFE, PFANDUNG
Das PC-Programm
zur Lohn- und Gehaltspfändung

850c, 850d, 850f und was sonst noch alles zu beachten ist, das geht "schnell & einfach" mit
HIFEIPFÄNDUNG, dem Programm zur Überprüfung der Lohn- und Gehaltspfändung, mit dem
Sie für "Ihre" Ratsuchenden fast immer noch etwas herausholen können. Auch den Antrag
auf Anhebung der Pfändungsfreigrenze holen Sie heraus aus diesem Programm; er wird näm-
li ch auf Knopfdruck ausgedruckt, wenn die Berechnungen einen entsprechenden Anspruch er-
geben.

HIFEIPFÄNDUNG ist die kompakte Software für Sozialberater in Unternehmen, Mitarbeiter der
Personalwirtschaft und Betriebsräte

...und natürlich auch für die Schuldnerberatung, egal ob spezialisiert oder integriert.

Der Prospekt mit
umfassenderen Informationen

li egt diesem BAG-info bei -
sollte ihn sich schon jemand

eingesteckt haben, fordern Sie einfach

einen neuen an.

Die Preise:

A) 290,00 DM inclusive Handbuch (für Mitglieder 240,00 DM)
B)450,00 DM mit eintägiger Einweisung (für Mitglieder 350,00 DM)



Was gibt's?
SOFTWARE

"Hilfe/Pfändung" Das PC-Programm zur Lohn-
und Gehaltspfändung für Sozialberater/innen, Be-
triebsräte, Personalreferent/innen und natürlich für
Schuldnerberater/innen. Mit 80-seitigem Hand-
buch: 290 DM [240 DM]

...dazu eintägige Einweisung inclusive Fortbildung
zur Lohnpfändung und Sozialhilfeberechnung in
Kassel: 160 DM [110 DM]

...beides im "Paket": 450 DM [350 DM]

FORMULARSERVICE
"Vollmacht für Schuldnerberatung" und
"Bescheinigung des sozialhilferechtl. Bedarfs"
(s. BAG-info 3/93 + 4/94) Chlorfrei gebleichtes
Papier:

Packung zu Preise

1 00 Stück 30 DM [25 DM1
250 Stück 40 DM [35 DM1
500 Stück 60 DM [50 DM1

BÜCHER
S. Freiger, Schuldnerberatung in der Bundesrepu-
blik Deutschland, erste statistische Erhebung und
Analyse des Schuldnerberatungsangebotes, BAG-
SB, 1 989, 160 S, 31 DM [25 DM]
Armut und Verschuldung, Dokumentation eines
Symposiums, BAG-SB, 1988, 138 S.

12 DM [8 DM]
Finanzdienstleistungen und Überschuldungsrisiko
privater Haushalte, eine exemplarische Untersu-
chung, BAG-SB, 1990, 64 S.

15 DM [12 DM]
Schuldnerberatung in der sozialen Arbeit, Lehr-
buch, Votum-Verlag, 1992, 239 S.

32 DM [25 DM]

[Mitgliederpreise in eckigen Klammern] Bestellun-
gen an: BAG-SB, Motzstraße 1, 34117 Kassel,

C l / '71 11 -Ja
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